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eik Graffchaft Hohnstein Dir! -Än Deinem 

Iuöektage
Gedenk' ich Deiner, trautes Heimatskand!
Du ökühend Land, gerühmt in Sang und Sage, 

Sei mir gegrüßt im festkichen Gewand!

Im Kampf und Streit, in wechfekvokben Seiten 
Hast fest und mutig Du stets ausgeharrt; 
(Mög' Gottes Hand Dich ferner auch gekeiten, 
Daß Du vor Sturm und (Metter fei'st bewahrt!

Zweihundert Jahr' in Deiner Grafen Krone
-Äks Schmuck ergänztest Du, aks Ghr' und ^ier: 
O möcht' für akke ^eit vom ^okkernthrone 
Gedeihen, Mohkfahrt, Schutz erbkühen Dir!





I.

Die Grafschaft Hoßenstem

Lm ^eikakker -er V^fsvmaüon.

E 1 s war im Jahre 1524. Die Kunde von l)r. Martin Luthers 
kraftvollem, reformatorischen Auftreten zu Wittenberg 

und Worms war in alle deutschen Gauen gedrungen und hatte 
bei Fürsten und Unterthanen, Bürgern und Bauern eine gewaltige 
Bewegung hervorgerufen. Auch im nördlichen Thüringen regten 
stch die Geister. In der Reichsstadt Nordhausen fiel zuerst der Same 
des von Luther verkündigten reinen und klaren Gotteswortrs 
auf fruchtbaren Boden. Der letzte Abt des Augustiner-Klosters 
zu Nordhausen, Lorenz Sütze, Luthers Freund und Zellengenosse, 
war bereits zwei Jahre zuvor als evangelischer Prediger an der 
Petrikirche angestellt worden, und der Gründer des Gymnasiums, 
Johann Sxangenberg, Pfarrer an St. Blasti, hatte die Durch­
führung der Reformation in den Kirchengemeinden der Stadt 
soweit gesördert, datz mit Ausnahme des Domes St. Crucis in 
allen Kirchen das Evangelium Eingang gefunden hatte, eine 
Thatsache, welcher auch Dr. Martin Luther Erwähnung thut, wenn 
er sagt: „Nordhausen ist eine der ersten Städte gewest, so das 
reine Evangelium angenommen."

In dem westlich und nordwestlich, nördlich und nord­
östlich von Nordhausen belegenen Gebiete Nordkhüringens
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breitete sich die Grafschaft Hohenstein') aus. Die Landesherren 
waren die Grafen von Hohenstein aus angesehenem sächsischen Ge­
schlechte. Ein GrafConrad hatte am Südfutze des Harzes Besitzungen 
erworben und erbaute sich, wahrscheinlich in derZeit von 11l0bis1130 
dieBurg Hohenstein, den Stammsitz der Hohensteinrr Grafen. Seine 
neue Herrschaft war schon zu Heinrichs des Löwen Zeiten braun- 
schweigisch-lüneburgisches Lehn. Nach dein Aussterben seines 
Geschlechts kamen Burg und Herrschaft an einen Grafen 
Heiseke oder Heseke von Orlamünde, der mit Keinwig, einer 
Nichte des benachbarten Grafen Edilger II. von Ilfeld vermäht war 
und vom Herzog Heinrich dem Löwen damit belehnt wurde. Als 
auch dieser Graf 1178 ohne männliche Nachkommen gestorben 
war, kam Hohenstein an jene Keinwig, seine Wittwe, welche 
dasselbe ihrem Schwiegersöhne Edilger III. von Ilfeld Übergabe) 
Dieser nannte sich von da an Graf von Hohenstein und vertauschte 
seine Ilburg bei Ilfeld mit dem Hohenstein. Er ist der eigentliche 
Stammvater dieses Grafengeschlechtes, dessen Name mit der Zeit 
Zu einem starken, weitverzweigten Baume heranwuchs, der Jahr­
hunderte hindurch in üppiger Blüte stand. Die anfangs nur 
kleine Herrschaft der Hohensteiner gewann mit der Zeit einen 
ansehnlichen Umfang, indem die Länder der benachbarten 
Grafen und Herren teils durch Kauf, teils durch Erbschaft, teils 
durch Belehnung in ihren Besitz gelangten. Ein Graf von 
Hohenstein, Heinrich II., brächte um die Mitte des 13. Jahr­
hunderts die Grafschaft Clettenberg an fein Haus, welche bis 
dahin von den auf der Burg Clettenberg wohnenden Grafen 
beherrscht worden war. Heinrich II. regierte seit dem um das 
Jahr 1248 erfolgten Tod seines Vaters bis 1282.^) Die Graf- 

^schaft Lohra, von den auf der Burg Lohra residierenden Grafen
dieses Namens, deren erster 1116 zum ersten Male urkundlich 
erwähnt wird, beherrscht, kam um die Mitte des 14. Jahrhunderts

i) Die Schreibweise des Namens „Hohenstein" ist verschieden. Die 
Grasen von Hohenstein unterzeichneten in den noch zahlreich vorhandenen 
Lehnsbriefen „von Honstrin." Später wird der Name „Hohnstein" ge­
schrieben. Dir amtliche Schreibweise „Hohenstein" findet sich zuerst im Wort­
laute des 11. Artikels des westfälischen Friedens: „Comitatu« Noken- 
8teiu6N8is". Churfürst Friedrich III. von Brandenburg schreibt ebenfalls 
ständig „Hohenstein."

2) Ltr. Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertums­
kunde IX. 223-226.

b) Walkenrieder Urkunden 467.
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in den Besitz der Grafen von Hotzenstein. Zum ersten Male 
nennt sich im Jahre 1376 Heinrich VIII. von Hotzenstein „mit der 
roten Platte" „Graf zu Honstein, jetzt Herr zu Lora und 
Clettenberg".') Die Besitzungen der Grafen von Hotzenstein 
gingen lveit über die Grenzen der heutigen Grafschaft hinaus. 
Sie erstreckten sich in den Harz hinein bis Benneckenstein, 
Scharzfeld und Lauterberg, westlich bis über das Ohmgebirge 
hinaus, südlich über Sondershauseu und Greutzen bis nach Gotha 
und Arnstadt, östlich über Heringen und Kelbra bis nach Wixpra 
und Mehrungen. Durch viele Erbteilungen gingen einzelne 
Stücke in andern Besitz über. Solche Teilungen fanden in den 
Jahren 1312, 1373 und 1394 statt. Die Besitzungen der jüngeren 
Linie mit Sondershausen, Burg und Herrschaft Hohenstein, 
Heringen und Kelbra kamen an die Grafen von Schwarzburg 
und Stolberg, weshalb sich die noch heute regierenden Fürsten 
„Grafen von Hohenstein" nennen. Die altere Linie der Grafen 
von Hohenstein hatte bei der Teilung im Jahre 1373 als Erbteil 
die Burgen und Grafschaften Lohra, Clettenberg und Scharzfeld, 
die Burgen und Aemter Allerberg (zu ^/s), Bodenstein und 
Utterode und die Schutzvogtei über die Klöster Walkenried, 
Münchenlohra und Diekenborn, sowie die Aeichsvogtei in Nord­
hausen erhalten und erwarb 1402 die Burg und Grasschaft Lauter- 
berg. Im Jahre 1433 schlössen die Grafenbrüder Heinrich XI., 
Ernst III. und Eilger V. von Hohenstein mit dem Grasen Botho 
von Stolberg und Wernigerode und dem Grafen Heinrich XXIX. 
von Schwarzburg eine Erbverbrüderung, auf Grund welcher nach dem 
Ausstrrben des einen Grafenhauses die beiden überlebenden 
Häuser Erben seiner Lande sein sollten.

Die Meinungen über das Wappen der Grafen von Hohen­
stein gehen auseinander. Eckstormch bringt die Abbildung eines 
schwarzen Hirsches im silbernen Felde und darüber ein Hirsch­
geweih, wogegen Hoche und wohl mit Recht, den zwölsfeldigen 
roten und meisten Schachschild mit Hirschstangen als das Wappen 
der Grasen von Hohenstein bezeichnet. Zuletzt, im 16. Jahr­
hundert, wurden die Felder so zusammengefügk, dast der Cletten- 
berger Hirsch in die Mitte, der Hohensteiner Schachschild doppelt

9 Walkenrieder Urk. 968.
9 Chronikon Walkenedense pag. 34. 37. Vgl. auch Achmaling, Hohen- 

steinsches Magazin pag. 23.
0 Geschichte der Grafschaft Hohenstein xag. 96.
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„überzwerch" an die Seiten und der Lohra'er (nach anderer An­
sicht Scharzfeld-Laukerberger) schreitende Löwe in derselben Weise 
an die Seiten gestellt wurde.')

Im Jahre 1524 war Ernst V. von Hohenstein Herr in der 
Grasschaft, sein Hof befand sich zu Clettenberg. Den reforma- 
torischrn Bestrebungen in seinen Landen stand er nicht feind­
selig gegenüber, duldete vielmehr, dasi einzelne Mönche der 
Klöster Walkenried und Ilfeld, welche Luthers Schriften studiert 
hatten, von Dorf zu Dorf die neue Lehre, wenn auch zunächst 
heimlich verbreiteten und Anhänger fanden. Freilich wurde 
auch in der Grafschaft Hohenstein wie in anderen deutschen 
Gauen die Lehre Luthers vielfach falsch verstanden, besonders 
von den Bauern. Mit der Ausbreitung der evangelischen Lehre 
schien ihnen die Zeit der Erfüllung ihrer Hoffnungen und Wünsche 
gekommen zu sein. Die Predigt von der evangelischen Freiheit 
aller Menschen legte der gemeine Mann in seinen: Sinne aus. 
Er verstand darunter eine weltliche Freiheit von Frohnden und 
Steuern, deren Druck damals schwer aus ihm lastete. Solche Ab­
gaben und Dienste gab es auch in der Grafschaft Hohen­
stein die Menge. Da mußten die Bauern an die Grafen, ad­
ligen Güter, Klöster und Kirchen, Geschoß-, Wach-, Salz- und 
Dienstgeld, Erb- und Krugzins abgeben, ohne die vielen Amts- 
gefälle, zu welchen Getreide, Rauch-?), Fastnachts-Dehemanns- 
hühner^), Michaelishühnrr, Gänse, Eier und Wachs gehörten. 
Die Bewohner der Herrschaften Lohra und Clettenberg mußten 
in unruhigen Zeiten zum Schuhe der Grafenburgen Mannschaften 
als Wache stellen, sobald der Graf es forderte und in der Zahl, 
wie er es forderte. Saßen Gefangene im Gefängnisse des 
Schlosses, so hatten die dem Amte vernichteten Dörfer zur Be­
wachung derselben Leute zu stellen, um das Entweichen zu ver­
hüten. Wenn die Amts- oder Gerichtsvögte nicht zureichten, 
mußten die Unterthanen ,,Folge" thun, d. h. bei allen Gelegen­
heiten erscheinen, um der Gerichtsherrlichkeit die Ausführung 
der Befehle zu erleichtern oder durchzusehen. Bei Bauten an 
der: grästichen Schlöffen: und adligen Gütern hatten die Bauer::

5 Die Farben der Grafschaft sind nach einer Mitteilung des Herolds­
amtes in Berlin rot und meist. „Durch das Blut Christi rein geworden," 
wie Ernst V. sie sinnig erklärte. <

2) Eine Haussteuer „von jedem Nauchfang."
2) Von Derem^Zehnt.



„Burgveste", d. h. Hand- und Spanndienste zu leisten. Da 
muhten außerdem die Unterthanen für die Herren Getreide mähen, 
Dünger fahren, Zaune ausbesfern, Reifstöcke fchnriden, den 
Küchengarten graben, Garn spinnen, Schafe waschen, Botendienste 
bis 3 Meilen verrichten u. s. m.

Die Forderungen der Bauern den Herren gegenüber waren 
in zwölf Artikeln abgefaht, welche zu Anfang des Jahres 1525 
erschienen und in vielen Tausenden von Exemplaren gedruckt, 
ihren Weg durch ganz Deutschland nahmen. Die Gemüter der 
Bauern wurden hierdurch sehr aufgeregt und fanatische Führer 
sorgten dafür, dah die Bewegung, welche den Namen „Bauern­
krieg" führt, immer größeren Umfang annahm. Am Harz und 
in Thüringen drang die Flut heran, als Luther eben in Eis­
leben weilte; er sah sich berufen, selbst in ihre Wege hineinzu- 
treten und reiste in der aufgeregten Landschaft umher, gegen die 
Empörer predigend. „Mitten unter ihnen", sagt er, „bin ich 
gewesen und durch sie gezogen mit Gefahr Leibes und Lebens; 
die Thüringischen Bauern habe ich selbst erfahren, daß je mehr 
man sie ermähnt und lehret, je störriger, stolzer und toller ste 
wurden, und ste haben sich allenthalben also mutwillig und troßig 
gestellt, als wollten ste ohne Gnade und Barmherzigkeit erwürgt 
sein." In Nordhausen wurde er während der Predigt, als er 
mahnend aus ein Bild des Gekreuzigten verwies, von etlichen 
verhöhnt, welche dazu mit Glocken klingelten und wenig schien 
zu fehlen, „daß es losgegangen wäre." Der Führer der Bauern- 
bewegung in Thüringen war Thomas Münzer, aus Stolbrrg 
gebürtig, wo die Grafen seinen Vater hatten hängen lassen. 
Diesem Umstand ist wohl die erste Veranlagung zu seinen revo­
lutionären Umtrieben zuzuschreiben. Er wollte sich an den Grafen 
durch Aufwiegelung der Unterthanen rächen und da er die Er­
folge der Bauern in Schwaben und Franken vernahm, fo war 
sein Entschluß fest. Er predigte, wie sein Genvsse Pfeiffer, von 
christlicher Freiheit. Er forderte, daß den Gemeinden das Recht 
einzuräumen fei, ihre Prediger selber zu wählen und rief seinen 
Zuhörern zu: „Ach Gott, die Bauern sind arme Leute, ste haben 
ihr Leben mit der Nahrung zugebracht, auf daß ste den 
Tyrannen den Hals gesüllet." Diejenigen Fürsten, welche sich 
nicht brsterten und das Evangelium nicht annehmen wollten, 
müßten, so lehrt er, ebenso wie die katholische Geistlichkeit mit 
Feuer und Schwert ausgerottet werden: „Nun sie aber nicht allein 



10

wider den Glauben, sondern such wider ihr natürliches Recht 
handeln, so muß man sie erwürgen wie die Hunde."') Münzer's 
Scharen zogen nun raubend und plündernd durch Thüringen, 
und die Bewegung fand erst ihr Ende, als die Fürsten von 
Sachsen, Hessen und Braunschweig mit ihren Heeren den aufge- 
reizten Bauernscharen entgegentraten. Vorher boten sie ihnen 
Gnade an, wenn he ruhig heim ziehen wollten. Münzer, welcher 
prahlte, alle Kugeln mit seinem Asrmel aufzufangen, riet ab; es 
kam zur Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525, Münzer 
und seine Genossen wurden gefangen genommen und enthauptet, 
die Bauernheere aber zerstreuten stch in alle Windrichtungen. 
Auch die Grafschaft Hohenstein blieb von den Bauernunruhen 
nicht verschont. Die Bewegung richtete stch hier besonders gegen 
die zum Teil sehr reichen Klöster. Ein Schwärm zog zum 
Kloster Ilfeld, mißhandelte die Klosterherren und plünderte 
das Kloster. Am folgenden Tage zog der Haufe vor das Schloß 
Hohenstein, drang in dasselbe ein und ließ stch alle vom Abte 
Bernhard dahin geschafften Güter und Kleinodien hrrausgeben, 
nahm seinen Weg dann hierunter nach Neustadt und teilte allda 
die Beute. Ueber diesen Vorgang berichtet der Keichsschulze 
Leonhard Busch zu Nordhausen am 4. Mai 1525 an den Bürger­
meister Matthes Rotrung zu Sangerhausen: „Es haben die 
Bauern im Stolbergischen Land im Gericht zu Honstein das 
Schloß Honstein, das dem gnädigen Herrn von Stolberg zustehet, 
gewonnen, alle Güter, welche der Abt darauf gebracht, mit Ge­
walt gelanget, des Abtes Inful (Abtshut) mit dem silbernen Stäbe 
oder Scepter fpöttlich getragen, den Stab in Stücke gebrochen 
und alles, das aus Ilfeld genommen, zu der Neustadt gebracht, halten 
diese Stunde Beute. Mein gnädiger Herr von Stolberg ist 
nirgend sicher. Gott gebe seine Gnade. Wo seine Gnaden im 
Lande zieht, muß er mit Geleit seiner eigenen Lente ziehen. 
Bitte freundlich, wollt dem Landesfürsten (Herzog Georg von 
Sachsen), meinem gnädigsten Herrn, diese Zeitung vermelden."

Eine andere Bauernschar suchte das Wipperthal heim. 
In Vebra, Stockhausen und Großberndten wurden dir Pfarr­
häuser geplündert, ebenso die Nonnenklöster zu Dietenborn und

') Dr. O. Werk „Münzer und Pfeiffer." 



Münchenlohra.') Als die rebellischen Bauern nach Elende kamen, 
um die „Rofenkirche" und das Pfarrhaus zu plündern, verfiel 
der Pfarrer Conrad KlnLe auf den Gedanken, seine vorder Hausthür 
stehenden Bienenstöcke unruhig zu machen. Als er gewiß war, 
daß die Aufrührer ihr Plünderungswerk bei ihm beginnen 
würden, lieh er die aufgebrachten Bienen gegen sie los und in 
wenigen Minuten muhten dir Anstürmenden, jämmerlich zerstochen, 
das Feld räumen, ohne dah dem Pfarrer mehr als zwei Brote 
gestohlen waren, die einer der Räuber in schneller Flucht erhäscht 
hatte. Nach der Sage sehte der Pfarrer über die Thür des 
Haufrs die Inschrift: „^.ges äomus cu8tocle8". (Die Bienen 
die Wächter des Hauses.)

Der größte Schwärm der Bauern aber nahm seinen Zug 
durch das Helmethal. ?) Es waren meist Clettenberger und 
Scharzfelder Landleuie, welche von 12 Hauptleuien angeführt, in 
der Stärke von ungefähr 800 Mann in: April 1525 das Kloster 
Walkenried überfielen, weil sie hier die meiste Beute erhofften. 
Die Mönche baten ihren Abt Panlus um ein Weggeld und 
entstehen. Die Bauern erbrachen den Weinkeller, ließen den 
Wein, den sie nicht trinken konnten, auf die Erde laufen, zerstörten 
den prächtigen Turm, die große Glocke, zerrissen die Bücher der 
wertvollen Bibliothek, verstreuten sie auf der Straße und warfen 
fie als Streu den Pferden in die Ställe. Die noch heute 
vorhandenen Ruinen des Klosters find Zeichen dieser schrecklichen 
Verwüstung. Bei diesem Tumulte gaben sich die Hohrnsteiner 
Grafen, Heinrich und Ernst V., wovon der erstere zu Ellrich ein 
Privatleben führte, alle Mühe, die Ruhestörer von ihren: Beginnen 
abzubringen. Allein alles Zureden half nichts. Die Grafen 
mußten fich endlich selbst in die Bauernbrüderschaft aufnehmen 
lasten. Als fie einst in Walkenried waren und ihre 
rasenden Brüder durch gute Worte zur Ruhe zu bringen suchten, 
wurden sie von den Anführern eingeladen, an den Exerzier- 
übungen am Geiersberge teilzunehmen. Die Bauern ergriffen 
ihre Sensen und Heugabeln und stellten sich in Reihe und Glied 
auf. Die beiden Grafen gingen vorauf und in ihrer Mitte der 
Hauptanführer, Hans Arnold, ein Schäfer aus Bartholfelde.

0 I. Schmidt (Bau- und Runstdenkmäler der Grafschaft Hohenstein) 
nimmt an, daß die von Eckstorm gebrachte Nachricht der Zerstörung von 
Münchenlohra unzutreffend fei.

r) Eckstorm, Thron. Walk. paZ. 196-201,



Dieser drehte sich auf einem Bein herum und sagte zum Grafen 
Ernst: „Sieh, Bruder Ernst, den Krieg kann ich führen; was 
kannst Du?" Der Graf antwortete: „Ei, Hans, bis zufrieden, 
das Vier ist noch nicht in dem Faste, darin es gahren soll." 
Das nahmen die umstehenden Bauern sehr übel, und es fehlte 
nicht viel, dasi sie dem Grafen Gewalt angethan hätten, wenn er 
sich nicht auf das Bitten gelegt hatte.

Nachdem sie in Walkenried Alles aufgezehrt und verdorben 
hatten, zogen sie durch das obere Helmethal') nach dem Kloster­
vorwerk Flarichsmühle bei Haferungen. Die Volksfage weist 
noch heute von diesem Zuge zu erzählen. Am Fuste des zwischen 
Günzerode und Haferungen sich ausdehnenden Hamsterberges 
brannken die Wachtfeuer der Bauern und auf seiner Höhe, von 
welcher man weit hinein in die goldene Aue blicken kann, hielten 
sie Ausschau nach Zuzug neuer Bauernscharen. Als Wiese, 
auf welcher sie sich bei der Flarichsmühle lagerten, wird die 
Efelswiese genannt. Ein aus Walkenried entflohener Mönch, 
wurde unweit ihres Lagerplastes ergriffen und, da man ihn für 
einen Spion hielt, an Ort und Stelle erschlagen. Der Flurteil 
heistt noch heute die Mönchhufe. Graf Ernfl war ihnen entwischt; 
sie liehen daher am nächsten Morgen folgendes Schreiben an 
ihn ergehen:

„Unserm freundlichen lieben Bruder
Ernsten von Honstein, Scheffner dest Landes Honstein.

Gnad vnd Friede von Gott vnferm Herrn. Lieber 
Bruder Ernst von Honstein, wir fügen euch zu wissen, dast 
die christliche Versammlung vnd gemeine Clettenbergischer 
und Scharzfeldischer Pflege auff der Wiesen bey der Flarcher 
Mühlen bey einander sind, ist demnach vnser Freundliche 
Bitte, ihr wollet euch auch diesen Morgen früh bey vns 
an benannten orth erscheinen, dann wir mit euch zu reden 
haben, daran euch vnd vns merklich gelegen ist. Datum 
Montags, ^.nno 1525 bitte ewre zuverlässige Antwort.

Die Christliche Gemein zu Walkenrieth." ?)
y Nach Schmaling, Hohenst. Wagayn, pag. 312 soll auch das Stift 

Bliedungen mit Kirche und Gebäuden im Bauernkriege eingeäschert sein.
y Auch Thomas Münzer soll an den Grafen Ernst geschrieben und 

ihn bei Vermeidung der Gefangennehmung nach Cbeleben ritiert haben. AIs 
Mün;er oom Grafen in Erfahrung gebracht habe, dast er seine Unterthanen 
gut behandle, habe er ihn wieder entlasten.
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Dies Schreiben hakte Johannes Gotz, Pächter in der Flarichs- 
mühte aufgesetzt, und er würde gewiß hernach mit seinem Leben 
dafür haben büßen müssen, wenn er nicht dargethan hätte, daß er 
gezwungen worden wäre, das Schreiben zu versaßen.

Graf Ernst traute seinen zudringlichen Brüdern nicht; er 
blieb zurück. Die Bauern aber machten sich auf den Weg nach 
Frankenhausen. Kaum aber waren ste in Heringen angekommen, 
als ste die Nachricht von der Niederlage Münzers erhielten. 
Da war die Bestürzung groß, und in größter Unordnung kehrten 
ste in ihre Dörfer zurück.

An einem bestimmten Tage zur Erntezeit hielt nun der 
Graf mit seinem Adel auf dem Damm der Schiedunger Teiche') 
Gericht über die Bauern, welche in weißen Kitteln und mit 
weißen Weidenstäben in den Händen erscheinen mußten. Auf 
die Frage des Grafen, wie die Aufrührer zu bestrafen seien, 
antwortete Bernhard von Tettenborn, deßen Sohn Theodor von 
den Bauern erschlagen war, nachdem ste sein Gut Schernberg 
verwüstet hatten: „Es ist billig und recht, daß jeder Edelmann 
neun Bauern an seinen Jägersxieß stecke und umbringe." Andere 
vom Adel rieten, man solle ste alle in den großen Teich jagen 
und darin ersäufen. Nur der Nordhäufer Rittmeister Valthafar 
von Sundhausen riet zur Milde und sprach: „Es ist wahr» dieser 
elende Haufe hat den Tod verdient, allein, wenn ste ums Leben 
gebracht werden, wer will dann die Dienste thun und die 
Ländrreien bestellen? Wer wird dann der unglücklichen Witwen 
und Waisen gedenken, wovon uns die Grafschaft Schwarzburg 
ein Beispiel abgeben kann? Ich halte dafür, man schenkt ihnen 
das Leben und belegt einen jeden nach seinen: Vermögen mit 
einer leidlichen Geldstrafe." Den: Graf Ernst gefiel diefer ver­
nünftige Rat fo sehr, daß er ausrief: „Sundhausen, Du hast 
heute geredet, wie ein ehrlicher Mann, Dein Wort soll Ehre

') Der Schiedunger Damm wurde wohl gewählt, weil er in der Graf- 
schaft dadurch sehr bekannt war, daß sich dir Cletkenberger und Lohraer 
Bauern dort trafen, wenn sie Dienstfuhren für ihre Herren zur Herbeiholung 
von Material leisten mußten. Die Cletkenberger brachten alfo z. B. Hol; 
und Steine bis Schiebungen, von wo aus die Lohraer der: Weitertransport 
besorgen mußten, ebenso umgekehrt die Lohraer, denen die Cleltenbergrr bis 
Schiebungen rnkgegengefahren waren. Die Vranberöber führten für brn 
Clettenberger Bezirk bie Aussicht über bas Dienstwesen, zogen auch für bie 
Grafen bie Abgaben im Amte ein. Die Schiedunger Teiche hatten einen Umfang 
von ra. 110 Morgen und sind erst in den 40er Jahren dieses Jahrhunderts 
trocken gelegt worden.
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haben." Die übrigen Adeligen waren damit nicht zufrieden, und 
Graf Ernst mußte Sundhaufen zur Sicherheit durch seine Diener 
nach Nordhausen geleiten lassen. Graf Ernst strafte darauf die 
Aufrührer ziemlich milde. Die Bauern zahlten Geldstrafe, doch 
keiner über 4 Gulden. Nur einige Rädelsführer ließ er hinrichten; 
einer derselben, ein Töpfer aus Ellrich, kam in seiner Angst 
zum Grafen Ernst und bat ihn demütigst für sein jüngst geborenes 
Söhnlein zu Gevatter. Der Graf verzieh ihm nun zwar, aber der 
Töpfer mußte versprechen, lebenslänglich umsonst die Ofen auf 
den beiden Schlössern Lohra und Clettenberg im Stande zu 
erhalten.

Graf Ernst's Lehnsherr über die Grafschaft Lohra, der 
katholische Herzog Georg der Bärtige von Sachsen, war auf 
diesen sehr erzürnt, weil er bei der Plünderung und Zerstörung 
Walkenried's gewesen war, und ließ ihm sagen, wenn Graf Ernst 
die Furcht vor den Unterthanen zu seiner Entschuldigung anführe, 
so frage er, ob denn diese Furcht einen beständigen Mann be­
wegen solle. Und als Graf Ernst dem Herzog melden ließ, er 
habe die Häupter des Aufstandes bereits mit dem Schwerte ge­
straft und wolle dir Andern mit Geldstrafe belegen, ließ Herzog 
Georg erwidern: Graf Ernst könne die nicht strafen, denen er 
mit Eiden verpflichtet und mit denen er selbst zum Teil mit in 
der Schuld sei. Er wolle wider den Grafen selbst rechten. Am 
Donnerstage, den 17. August 1525, mußte Graf Ernst selbst in 
Leipzig erscheinen und sich dort vor Grafen und Herren veran- 
worten.

Angesichts dieser üblen Erfahrungen sah Graf Ernst in dem 
Bauernaufruhr nur eine Folge der Reformation und so kam es, 
daß er sich gegen die reformatorischen Bestrebungen ablehnend 
verhielt. Auch das Beispiel der mit ihm verbündeten Schwarz- 
bürger Grafen, welche auf den: Reichstage zu Regensburg 1541 
zur Augsburger Confession übergetreten waren, konnten ihn 
nicht bestimmen, Luthers Lehre in seiner Grafschaft einzuführen. 
Doch ließ er es geschehen, daß die Mönche von Walkenried, dar­
unter sein eigener Hofxrediger Andreas Wenemann in Lohra'), 
die neue Lehre freier als bisher verkündigten, wobei sie von dem 
Sohne Ernst's V, dem jungen Grafen Volkmar Ernst, welcher 
der Reformation zugethan war, lebhafte Unterstützung fanden. 
Nach der Zerstörung des Klosters Walkenried ließen stch mehrere 

') Von Rohr, Merkwürdigkeiten des Oberharzes pag. 107.
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Mönche in der Grafschaft Hohrnstein als lutherische Pfarrer an- 
stellen. Von einigen find die Namen bekannt: Johannes Cruhus 
in Ellrich, Heinrich Thalheim in Grohmechjungen, Nikolaus 
Franke in Mackenrode, Martin Duderstadt in Hainrode, Johann 
Molhus in Rppenrode, Rdam Goldhorn in Bleicherode, Friede. 
Lolr in Sachsa, Christian Knaufs (aus Nordhausen) in Hafe- 
rungrn'), Günther in Bliedungen (spater in Trebra?).

Die Versuche der katholischen Partei, die lutherische Lehre 
zu unterdrücken, waren vergebens, selbst des Kaisers Befehle 
wurden nicht vollzogen. Ferdinand I. schrieb im Jahre 1543, 
den 15. Februar, von Nürnberg aus an den Grafen Ernst, er 
solle ,,als ein ordinairer Schützer dieses Stijfts (Walkenried) da­
hin sehen, damit durch die Protestanten die Evangelische oder 
neue Religion, wie ste heißen müßte, nicht eingeführet, sondern 
die alte Katholische oder Päbstliche in solchen erhalten werden 
möchte"?) Ernst befahl hierauf dem Rbte in Walkenried, Joh. 
Holtegel, gegen welchen eigentlich des Kaisers Schreiben gerichtet 
war, er sollte alle Neuerungen abstellen. Der Rbt kehrte sich 
daran so wenig, daß er sogar einige Güter verkaufte und das 
Kloster in fremde Hände zu spielen suchte. Ernst klagte wieder 
beim Kaiser, und dieser ließ von Speier aus, den 7. Mai 1544, 
ein Schreiben an den Rbt ergehen, worin er ihm bei hoher 
Strafe verbot, solche Neuerungen weiter zu unteruehmen: er 
solle nichts verkaufen oder verpfänden ohne Wissen seiner Obrig­
keit; jährlich solle er dem Grasen von Hohenstein Rechnung von 
der Verwaltung des Klosters ablegen?)

Ms bald darauf Herzog Moritz von Sachfen das Kloster 
Malkenried unter dem Vorwande, daß der Kaiser seine Vor­
fahren 1457 zu Schutzherrn des Klosters bestellt, rinzunehmen 
versuchte, bestimmten die erb verbrüderten Grafen von Schwarzburg 
und Stolberg den Grafen Ernst, einzuwilligen, daß das Kloster 
Walkenried reformiert werde, um dem lutherischen Herzoge Moritz 
von Sachsen allen Vorwand zur Einziehung des Klosters abzu- 
schneiden. Rm 31. März 1546 beriefen ste den Hohensteinschrn 
Kanzler und Propst zu Münchenlohra, Heinrich Rosenberg, den

') Eckstorm, Thron, x. 201., Leuckfeld, ^.nti<miww8 ^Volk6nrec1en868 I, 
404, und Magdeb. Archiv.

2) Schmaling, pag. 312.
v) von Rohr, Merkwürdigkeiten, pag. M.

Eckstorm pag. 220 ü.
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Marschall Heinrich von Bültzingsleben und den Nordhäuser 
Prediger M. Johannes Sxangenberg nach Walkenried zu eurer 
Unterredung und trugen ihnen aus, die Gebräuche zu bestimmen, 
die bei dem Gottesdienst beobachtet werden sollten. Die Mönche 
nahmen bereitwilligst die gemachten Vorschläge an und erschienen 
schon am nächsten Tage ohne die Mönchskutten in der Kirche, 
wo Sxangenberg vor versammelter Gemeinde das reine Evangelium 
in der Predigt verkündigte. Es wurden die päpstliche Messe, 
Processionen, Weihungen und mancherlei Ceremonien abgeschafft, 
und dadurch der Gottesdienst einfacher gestaltet. Diese vorläufige 
Verbesserung wurde sogleich in den Städten und auf dem Lande 
eingeführt.

Weitere Fortschritte hatte die Reformation in der Graf- 
schaft nicht gemacht, bis Graf Ernst starb. Er hatte sich auf seine 
Burg Scharzfeld zurückgezogen, ein strenger Katholik bis zu 
seinem Lebensende. Mn Sonnabend nach Johanni 1552 ging 
Graf Ernst V. von Hohenstein-Lohra-Clettenberg zur Ruhe ein. 
Eckstorm^ erzählt, dafi bei der Überführung seiner Leiche die 
vier jungen Grafen und ihre Vasallen den Zug begleiteten. 
Unterwegs trennten sie sich und nahmen einen kürzeren Weg. 
Der Leichenwagen, der nach katholischer Rrt mit Kreuzen, Wachs­
kerzen und Priestern beladen war, geriet im Walde auf einen 
Irrweg. Man sah sich daher genötigt, den Rückweg zu nehmen 
und die verlassene Straße wieder zu suchen. Bei dieser Gelegen­
heit sagte der ältere Sohn Graf Volkmar Wolf mit Unwillen 

,und im heftigsten Tone zu seinen Vasallen: ,,Die Buben haben 
den Herrn Vater im Leben verführt, sie wollen ihn auch noch 
im Tode verführen."

Nach Ernst' V. Tode übernahm Graf Volkmar Wolf, „ein 
gelehrter und tapferer Herr", die Regierung der Grafschaft 
Hohenstein. Er führte mit seinen Brüdern Eberwein und Ernst VI. 
die Reformation ein. „Sie thaten, was gute Landesherren thun 
können und müssen; d. h. sie legten Schulen an, bestellten Lehrer, 
kurz sie liehen es an nichts fehlen, um dem Volke Gelegenheit 
zu verschaffen, bessere Erkenntniß zu erlangen."?) Nn Stelle 
Wenemanns beriefen sie Rreichhoff zu ihrem Hofprrdiger. 
Nach Bleicherode setzten sie als Pfarrer Peter Keilhorn, nach 
Ellrich Simon Meinschmidt, einen frommen und gelehrten Geist-

5 Thron. Walk. pag. 227.
2) Hoche, Geschichte der Grafschaft Hohenstein pag. 178.
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lichen. Sein Vorgänger, der bereits erwähnte Johannes Crusius, 
wäre beinahe vor Hnnger gestorben. Aufschluß darüber giebt 
uns ein Brief Luthers an seinen Freund Justus Ionas, in 
welchem er es tadelt, daß der Abt Holtegel mit seinem Freunde 
Michael Meyenburg in Nordhausen von den Mostergütern 
„schlemmt und prasst und den greisen Bettler, einen armen 
Lazarus, Johannes Crustus, umsonst die von den reichen Kloster- 
tischen fallenden Brocken erbitten läßt."')

Nachdem durch den Augsburger Krligionsfrieden den 
Regierenden die Freiheit des religiösen Bekenntnisses gesichert 
worden war, versammelten die gräflichen Brüder die Geistlichen der 
Grafschaft am 27. Mär; 1556 in Walkenried, wo in Gegen­
wart der Ritterschaft, Stände, Prediger und Küster 
einmütig beschlossen wurde, die Augsburgische Confes- 
sion als Glaubensnorm für die Unterthanen einzu- 
führen. Der Ellricher Pfarrer Simon Meinschmidt that sich 
bei dieser Synode besonders hervor, hielt der versammelten Geist­
lichkeit über Matth. 5, 13, eine Ermahnungsrede und dankte her­
nach dem Grafen und dem Abt von Walkenried für die Bewirtung?) 
Am darauf folgenden Palmsonntage wurde in den Kirchen der 
Grafschaft zum ersten Male den Laien der Kelch gereicht. Zum 
Andenken an diesen denkwürdigen Tag wurde noch lange in 
Ellrich und einigen Dörfern der Grafschaft alljährlich am Sonn­
tage Palmarum unter der Communion mit den Glocken geläutet 
und das äeurn gesungen. Gründlich aufgeräumt mit den 
Ceremonien, dein Schmuck der Kirchen u. s. w. wurde damals 
noch nicht. Noch in der Weiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
wurden in die Liturgie lateinische Gesänge eingeschaltet und in 
der Frühmesse von den Kirchenvormündern Oratorien vor dem 
Altare gesungen. Die jetzt bestehende Form des Gottesdienstes 
hat sich erst im Laufe der Zeit herausgebildet. Die auf Kurfürst 
August's von Sachsen Antrieb verfaßte Concordienformel wurde 
zwar aus Rücksicht auf den dringenden Wunsch des Kurfürsten 
vom Grafen Volkmar Wolf angenommen, die Hohensteiner 
Geistlichkeit weigerte sich aber auf einer Synode zu Walkenried 
entschieden, dieselbe zu unterschreiben.

Von den drei gräflichen Brüdern flarb der zu Clettenbrrg 
residierende Crnfl VI. 1562, Eberwein 1560, beide kinderlos, es

y Der Wortlaut des Brieses findet fich bei Eckstorm pa^l 218. 
Kotes Buch der Kirche zu Ellrich.
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blieb nur noch der älteste Bruder, Graf Volkmar Wolf, 
übrig. Unter seine Regierung fällt eine denkwürdige, ein­
schneidende Veränderung der Oberlehnsherrschaft, welche durch 
den Halberstädtischen Permutationsrecetz') vorn 26. Oktober 
1573 herbeigeführt wurde. Kurfürst August von Sachsen tauschte 
Teile der Grafschaft Mansseld, welche bischöstich Halberstädtisrhe 
Lehen waren, gegen die Grafschaft Lohra und die Städte 
Bleichrrode und Ellrich, deren Lrhnsherrschaft ihm Zustand, ein. 
Hierdurch wurde Halberstadt aus der Grafschaft Hvhenstein 
gänzlich ausgeschieden, und andrerseits die Grafschaft Hohenstein 
ganz — die Grafschaft Clettenberg war bereits halberstädtisches 
Lehn — der bischöflichen Lehnsherrschaft unterworfen. Graf 
Volkmar Wolf soll über die Nachricht in Thränen ausgebrochen 
sein.?) Er bat den Kurfürsten, das alle Lehnsverhältnis fort­
bestehen zu lasten, oder, falls dies nicht thunlich sei, ihm einen 
Revers „zur Wahrung von Schutz und Schirm" auszustrllen. 
Dies geschah, auch wurde dem Grafen in der Versammlung der 
kurfürstlichen ud bischöflichen Räte auf dem Rathause zu Bleich e- 
rodr am 24. März 1574, nachdem er seines Lehnseides vvm 
Kurfürsten entbunden und ehe er dem Stifte den neuen Lehns- 
eid leistete, von letzterem die Erhaltung aller seiner Rechte, 
Freiheiten und Verträge schriftlich zngestchert.

Graf Volkmar Wolf starb am 5. Februar 1580 und ward 
zu Walkenried begraben. Ihm folgte in der Regierung sein 
einziger Sohn, Graf Ernst VII., der letzte Graf von Hohenstein. 
Geboren am 24. Februar 1562 auf dem gräflichen Schlösse zu 
Clettenberg, verlor er bereits 1567 seine Mutter Margarethe, 
geb. Gräfin von Barby. Sie flarb auf Schloß Lohra und wurde 
in der Stadtkirche zu Bleicherode beigefetzt, woselbst ihr Bildnis 
und Grabstein noch zu sehen sind. Ein Jahr nach seinem Regierungs­
antrittes entbot Graf Ernst VII. alle Prediger seiner Grafschaft 
am 11. Dezember 1583 zu einer Synode nach Walkenried. Nach 
vorläufiger Ermahnung zur Treue in ihrem Amte, zur Predigt 
der reinen Lehre, eröffnete er der Versammlung seine Absicht, 
ein Confistorium in Walkenried zu errichten, wo alle in der

') Der Wortlaut findet fich in der Zeitschrift des Harzvereins III, 
1870, pag. 592 st.

2) Paul Iooius, Geschichte der Grafen von Hvnstein pag. 136.
2) 1582. In den Jahren 1580—82 stand er unter der Vormundschaft 

der Grafen von Schwarzburg und Barby-Mühlingen.
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Grafschaft anzustellenden Prediger examiniert und ordiniert werden 
sollten. Das Consistorium bestand aus den Predigern zu Walken­
ried, Ellrich und einigen benachbarten Geistlichen, welche die 
Candidaten examinierten und dann zur Führung des Amtes 
ordinierten.')

Unter Crnst's VII. Regierung weigerte sich der Bischof 
Heinrich Julius von Halberstadt, Herzog zu Braunschweig, die 
Erbverbrüderung vom Jahre 1433 anzuerkennen und die Graf- 
schaft Clettenberg als altes Halberstädtisches Lehn in die 
Gesamkbelehnung mit aufzunehmen, ja als Crnst's einziger Sohn 
Volkmar Wolf 1586 in zartem Alter verstorben war, liest er sich 
vom Domkapitel mit beiden Grafschaften belehnen. Einige Stellen 
des Lehnsbriefessi seien hier mitgeteilt, soweit sie hinsichtlich des 
Bestandes und der Grenzen der Grafschaften Clettenberg und 
Lohra zu damaliger Zeit von allgemeinerem Interesse sind.

„Anwart und Belehnung über die Halberstädtische, 
Hohnsteinifche Lehnstütke, Illu.8tri8.8irno füllt) Vuci Hrun.8vvieen8i et

I^üne6urA6N8i p. p. gegeben anno 1583 am 25. Waji.
Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich Julius, Postulirter 

Vischoss zu Halberstadt, ^6rnini8trator des Stifts Minden» Hertzog 
zu Braunschweig und Lüneburg p. x. Thun Kund und bekennen 
hiemit für Uns und unsere Nachkommen an dem Stift Halber­
stadt, dast wir aus zeitigen gehabten Rath, gutem wissen und für 
betrachtung, mit Oon8en8 und Bewilligung der Ehrwürdigen und 
Ehren Vesten Unserer lieben Andächtigen, Ehren Thumbdechanten, 
8eniorn und Lapittel Gemein Unserer Bischöflichen Kirchen zu 
Halberstadt, den Hochgebohrnen Fürsten, Herrn Julium, Herstog 
zu Braunschweig und Lüneburg x. x. Unseren freundlichen lieben 
Herrn Vätern und Gevattern, und S. Ld. Männliche Leibs 
Lehns Erben, umb uns und unsern Stift, auch Thumb Lapittel 
zu Halberstadt in Vielwege erzeigter Väterlicher und gnädiger 
Hülss, Gunst und ersxriestlicher Beförderung willen, So 8. 1.6. 
Uns und unsern Stift auch fürter wolthun, erzeigen und leisten, 
können, sollen und mögen, mit des Wolgebornen unseres Lieben 
getreuen Ernsten, Grafen zu Hohnsteins, Herrn zu Lohra und

') Eckstorm, pag. 265.
2) Der Lehnsbrirf ist abgedruckt in der zu Wolfenbütkel 1628 heraus- 

gegrbenen Schrift: „Kurtze, gründliche Information und beständiger wahrer 
Bericht, was es um die Grafschaften Hohn- und Reinstem n s. w. für eine 
eigentliche Vewandnis habe", pag. 57.



Rlettenberg, von uns und unseren Stift Halberstadt haben und 
tragenden Lehngütern, auch allen und jeden ihren in- und zu 
Brhörungrn nichts ausgeschlossen beanwartet, auch zu gesambter 
Hand realiter inve^tiret und beliehen haben, beanwarten, irivegtiren 
realiter und beleihen Sein Lieb, und Dero mit bemelte damit 
zu gesambter Hand wie anwartungs, reall8 investltura auch 
gesambten Männliches Recht, weise Herkommen und grwohnheit 
ist in Kraft und Macht dieses unseres Briefs für Uns und alle 
unsere Nachkommen am Stist Halberstadt, auch in bester und 
beständigster Form wie solches von rechts und gewohnheit wegen 
am bündigsten und kräftigsten immer geschehen soll, karr und mag 
mit allen und irden nachgesetzten Stücken; Nämlich mit dem 
Schloß Klettenberg mit allen seinen in- und zu Behörungen, 
Nutzungen» allen Geistlichen nnd Weltlichen Lehnen, Wild- 
Bahnen, Jagden, Fischereyen, Teichen» Teichstückrn, Dienst- 
pstichten, Keinen, Triften, Oberen und Niederen Gerichten, darzu 
die Obrigkeit und Inlagen des Klosters zu Walkenreden mit 
allen seinen Zubehörenden Gütern, Diensten, Bächen und Pflichten, 
Gerichten burglich und strinlich und diesen nachbeschriebrnen 
Dörfern, Höfen und Dorfstätten mit Nahmen die Sachsa, der 
Neuehof, Branderode, der Widdingshof, Obern Sachswerfen, 
Immenrode') Gudersleben, Mauderode, Wixerode,^ Clusingen^) 
Woeffleben, Schertzhein/) Hörningen, Hochstet, Stockhaufen/) 
Lauchstedt/) Herreden, Kotteroda/) Saltza, Hestrrvde, Thumkel- 
rode, Kiiterode, o) Grossen Werthern, Weinigenwerthern, 
Vitzkenrode/o) Klübingen,") Weinigenwechfungen, Immenrode, 
Hafferungen, Flachdirndorff, Guntzerode, Krebserode,

') Ein Immenrode lag zwischen Obersackswerfen und Gudersleben. 
Vrrgl. (Auch für die folgenden Namen wüster Ortschaften) Achmaling a a. 

O. pag. 509 f.
-) In der Gegend von Waudrrvde.
») Jetzt Cleysmgen.

Bei Salza in der Richtung nach Hörningen.
°) u. b) bei Hochstedt.
') Bei Herreden.
b) Bei Grotzwechsungen.

Bei Grotzwerther. - -
1°) Bei Rleinwerlher.
") Bei Grotzwechsungen (Ein Flurtril führt noch heute diesen Namen.)
'-) Bei der Flarichsmühle.

Bei Mtzlingen („Krrbsmühle".)
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Vutzlingen, Schiedingen, Etzelrode, Gratzungen, Bildungen, 
Kembstette, Trebra, Schelmenrode, Epschenrode, Werningerode, 
Stöckey, Oygerode^) Lümlingerodr, Mackrnrvde, Uchtenfelde^) 
Witticherode/) Varkorch/) Tettenborn, für den Damm zu Cletken- 
berg, Holbach, Wetzkerode/) Lübenrode, niedern Skeinsehe, obern 
Steinsehe und andern Nutzungen, die dann in den hernach 
beschriebenen Gräntzen und Scheidungen klarlich begriffen seyn 
mit allen Bergwerken, Gold, Silber, Kupfer, Bley, Crtz und 
allem Metalle, wie das nahmen haben mag, nichts ausgeschlossen, 
gesucht, und ungesucht mit alter Herrlichkeit, Strassen, freyheiten, 
Nutzungen und gebrauchungen, und allermassen Graf Volkmar 
Wolf sein Vater seeliger und seine vor Eltern dieselbigen ingehabt 
und von unsern Stift Halberssadt zu Lehn getragen, von stücken, 
wie hernach berühret, nemblichrn die hohenstrassen, die aus dem 
watde gehet, boven dem Saltze hin von dem holtze zu der rechten 
Hand, dass feld hinnider biss an den Mahlstein, da der stehet 
boven dem Sypffen, die da gehet in die Teiche, der von der 
Werna den Seiffenferth, darüber die Strassen die von der Werna 
gehet gegen Ellrich, da der Mahlstein stehet, von dem Steine 
den Berg an, biss an den andern Mahlstein, von dem Steine das 
Feld hin, biss an den Heinenstrauch, die Fluhrscheidung nider 
den Dörffern Clustngen und Wolferode/) biss an die Zurgenge 
(Zorge), die Zurgenge nieder biss hinter Woffelebrn, die rechten 
Landstraffen hin biss an das Oldenthor zu Northausen, das Jung- 
fraurn-Kloster im Vltendorff mit aller Obrigkeit, Pröbste zu setzen 
und zu entsetzen und Rechnung zu hören und forder vor dem 
alten Thore das Wasser wieder bis um den Siechhoff für Nort­
hausen, die rechte Strasse auff die da gehet gegen Werterwarths 
biss an den Schleichweg, der da versteiniget ist und den Schleich­
weg hindan über die Rnteufse, von der Rnteufse den Weg hinüber 
das Wasser, von dem Wacher den Weg fort biss in die Strasse, 
die da gehet neben der Kirchen Barbrandero,^ die rechte Land­
strasse hin biss an das Dorfs zu Ritterode, von dem Dorch

y Bei Trebra.
-) Bei Stöckey.

- 3)—Z) Mi Mackenrvde und Teilenbvrn.
b) Bei Holbach.
r) Wüstung Wülferode bei Werna, wo jetzt das „neue Haus", bekannt 

einst als Landhaus des Dichters Göcking, steht.
y Ehemaliges Dorf bei Nord Hausen.
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Wkerode bis att den Scheideweg, hinauff die Diebbrücken zu 
Wolkernmerßhausen biß an den Thurm zu RuXleben, an das 
Megenholtz biß an den Teiffenbach, biß an die krummen Eichen, 
von den krummen Eichen an die drey Mahl-Eichen für dem 
Skeine, da dann fort biß an den Harnafchbufch, von dem 
Harnaschbufch fort an den Mahlstein auff das Ammerland an 
den Lawenstein, von Lawenstein fort an das Lehe, vom Lehe biß 
an den Mahlstein zwischen den Teichen, über die Engelgruben 
und Hegerthal an das Windelfche Holtz über die Wüsteninge 
zum Hein bis zum Trebeßheim, vom Trebeßheim biß an das 
Gemenge, das Gemenge hinüber an das Weißelrode, von Weitzel- 
rode an den Weg bis an den Calenberg, vom Calenberg biß an 
denn Mahlstein zu Vernrode, von Bernsrode über die Teuffels- 
grubrn durch das Bodungische Holtz auf denn Stieg, von dem 
Stiege nach dem Mahlstein hinter dem buchholtze den Weg auf, 
der stch zeucht nach dem Eschenfort an das Gnicke, von dem 
Gnicke an die Mahlbaume zu Regersdorf, von Kegersdorf an 
biß an die Warthe zu Wernigerode, das äußerste gebaude hinab 
biß an die neufchläge, da der Weg durchgehet nach dem Stöckey 
und vor an von dem gebrücken biß an die marke Limlingeroda, 
von der marke das gebrück lang durch biß uf den Nichfehe, vom 
Nichsehe das gebrücke an biß an die marihe zu der Sachse und 
fork an von der Warke biß an den Hartz hinter dem Witkermoor 
biß an das Neßelkhal, vom Neßrlkhal biß auf den Kuchenberg, 
da von biß hinker dem Kambischberg') biß uff ein Klein Teichlichen 
vor dem Kambischberge und demselben Thale in die Skeinau, die 
Skeinau auf biß unker die Brumforst, von der Skeine biß auf 
den Heidenstieg hinüber biß auf die Mönchssteur, von Mönnich- 
steur mieder auf den Heidensteig, vom Heidensteige auf den 
Kradenberg, vom Kradenberge mieder auf den Vrunbeck, von 
dem Vrunbeck wider hin auf die Sägemühle, den Brunbeck 
nieder biß auf die Walßfeldische weer?) gegen den großen Schlacken- 
haufen, den Scholenweg biß auf Wix rechtszinken, von Wigrechts- 
zinken biß auf das Wolfsbleck, von Wolfsbleck biß über die 
Hohen Geist, von der Hohengeist biß über das Ornebleck, vom 
Ornebleck biß auf die großen Eiche, da die guke gehet in die

y Jetzk Ravensbrrg. 
y Irht Vogksfelde. 



alten Zurgenge und daraus das Steinkuhlsthal an bis für das 
Haverland, vorn Haverland den Weg hinnmb den breiten Berg, 
von dem mrge an vor den hohen Gängen hin biß auf den langen 
Berg, den langenberg nieder bist auf den Heidelberg und den 
Heidelberg nieder biß auf die Hohen Straßen mit allen seinen 
Znbehörungen und was wolemelter Graf Ernst und seiner 
VorEltern Grafen zu Hohnstrin fürter von Rechts von uns und 
unserem Stift zu Halberstadt zu Lehn gehabt und noch haben 
oder es billig haben sollten; dehgleichen mit der Herrschaft Lohra, 
nemlich dem schloß und ambt Lohra sampk deßen zugehörigen 
Dörfern Rehungen, Wolstngerode, Sollstädt, obern und niedern 
Gebra, Klein und großenwenden, die beyden Jungfrauen Klöster 
Mönchslohr und Tittenborn, dem Ritterstß und Dorf Heigenrode, 
Kleinenfürre, Rücksleben, Wollersleben, Nohra, Marbich, Buste- 
leben, ober und Mittelrollersleben, ^) Elend, Lipxrechterode, Kleinen 
Rodungen, Vuhla, die Hasenburg, Mscherode, großen und kleinen 
Verden, mit dem in solcher Herrschaft, Städten und Dörfern 
gelegenen Ritierlehen, Vorwerken, Schäfereyen, Tristien, Hürd- 
weidrn, gehölßen, hinter dem Hause Lohra und was darzu 
gehörig und sonsten an anderen enden und Orten in der Herr­
schaft Lohra gelegen, auch Teichen, Teichstädten, Keinen, Steinen, 
Weiden, Wunnen, Eckern, wiesen und anderen Zubehörungen» 
an Geistlichen und Weltlichen Lehnen, auch den beyden Städten 
Ellrich und Vleicherode und dem Erb- und Oberschutz an den 
Kloster zu Walkenreden mit aller Hochheit, Oberkeit, Regalien, 
Bergwerken, Metallen, Zollen, Geleiten, Bothen, gewässern, 
Steuern, Völgen, Gerichten, Obristen und niedersten, rechten und 
gerechtigkeiten, ein- und zubehörungen in allermaßen gedachten 
Grafen von Hohnstein gp. solche Güter biß dahero im gebrauch 
und gewähren gehabt haben, sollen und mügen, und dabevor die 
Lohrischen vom Herrn Churfürsten zu Sachsen und S. L. hoch­
löblichen Vorfahren zu Lehen getragen und hergebracht, nichts 
davon ausbeschieden, gesucht und ungesucht, auch mit jeden: anderen 
des Grafen zu Hohnstein Tlettenbergischen und Lohrischen Gütern, 
so er von Rechts wegen von uns und unserem Stift zu Halber- 
stadt zu Lehn hat oder es billig haben soll und allhier nicht 
8peeiÜLiret und mit nahmen angezeiget seyn, So wir auch hierin

y Johl Oberdorf und Milieldorf. 
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etwas zu viel, daß der Graf von Hohnstein von andern und 
sonderlich Unserem Fürstlichen Hause Braunschweig zu Lehn 
traget) oder von rechtswegen tragen soll, gesetzet hätten, das sol 
ihren 1^. I.. 6. und uns unschädlich seyn."

Am 18. Juni 1592 verheiratete sich Gras Ernst zum zweiten 
Male*) mit Agnes, Tochter des Grafen von Eberstein, Herrn 
zu Neugarden und Nassau, wohl in der Hoffnung, von ihr einen 
Sohn zu erhalten. Dieser Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. 
Ein Jahr später am 8. Juli 1593 wurde Ernst VII., nachdem er 
sich kurz zuvor von Lohra nach Walkenried begeben hatte, zu 
seinen Vätern versammelt. Er starb gottergeben und sanft?) in 
einem Alter von 31 Jahren, 4 Monaten und 22 Tagen. Seine 
Leiche wurde zuerst im Kreuzgange des Klosters beigesetzt, sodann 
aber am 18. Juli in den Räumen der jetzigen Klosterkirche bei 
zahlreicher Traueroersammlung vor dem Altare begraben. Als 
Letztem seines Geschlechtes, das über vier Jahrhunderte geblüht 
hatte, wurden dem Grasen Ernst Wappenschild, Schwert und 
Siegelring mit in die Gruft gegeben.

Die Inschrift einer Erztafel auf dem Grabsteine lautete:

„Der Wolgeborne vnd edle Herr, Herr Ernst, 
Graff von Honstein, des Nahmens vnd Stamms der 
letzte Herr zu Lora vnd Clekkenberg, Administrator deß 
Stiffts Walkrnreden, ist ^.nno vonaini NUXII 
den XXIV. Ilebruarii, früe zwischen 1 und 2 Vhr zu 
Clettenberg geboren, vnd Zrnno vomini NVXd den 
VIII. Julii, früe vmb II Vhr, seines Alters also 
XXXI Jahr, IV Monat, XXII tage zu Walkrnreden in 
Gott selig entschlaffen, dessen Seele Gott gnade. 
Liegt allhier begraben. Sap. 3. Der Gerechten Seelen 
smd in Gottes Hand.'")

y Seine erste Gemahlin, Juliane von Barby, starb bereits 1590 zu Lohra.
y „Ria an plaoiüa rnorte, vitae vursum vera tiüe in Ltirmtum ^esurn 

üniens" wie Eckstvrm welcher ihm als Rektor und Prediger zu Walkenried 
die Leichenrede hielt, sagt.

3) Eckstorm, xag. 274.
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1602 lieh Ernst's Gemahlin ihrem verstorbenen Gatten das 
noch heute in der Kirche zu Walkenried befindliche Denkmal 
errichten?) Die Hohensteiner Gefchichtsschreiber rühmen Graf 
Ernst's »sonderlich gutthätiges Herz und Liebe zur Religion."^ 
Hoche nenut ihn einen »munteren und wohlthätigen Herrn", doch 
war er »ziemlich verschwenderisch, machte fich viel kostbare Ergöfi- 
iichkeiten und daher Schulden." 0 Bei Ernst's Tode betrug die 
von den Hohensteiner Grasen auf die Grafschaft Hohenstein auf­
genommene Schuldenlast 127 233 Thaler 3 Grofchen »und möchten 
vielleicht fich noch höher finden," wie es in einer 1700 angefertigten 
Berechnung heifit?)

g In der Aufschrift findet fich die Stelle: „Viator, <M8cjui8 68, 
parump6r 8i8t6 graclurn, 6t cgiarn uikil U8piara in r6bu8 Kumani8 8tabil6 8it, 
IP86 t66um P65P6NÜ6," welche von Rohr (pag. 114) also über seht:

Mein Leser stehe still, beym Hohensteinischen Grabe, 
Und denk, dafi kein Geschlecht Bestand auf Erden habe.

2) Schmaling, pag. 464 und 169.
s) Pag. 166 f.
? Wittgenstriner Gegen-Informalionsschrist, Notar, xag. 16.



II.

Die (Grafschaft Hohenstem 

rur ^eit des dreißigjährigen Ariegee.

n der langen Friedenszeit des 16. Jahrhunderts hakte die 
Landwirtschaft sich von den Wunden, die der Bauernkrieg 

ihr geschlagen, langsam wieder erholt. Der Landmann war wieder 
rüstig bei der Arbeit und führte im Allgemeinen ein ruhiges 
und behagliches Dasein. Allen Nachrichten zufolge war Deutsch­
land ein blühendes, wohlangebautes Land, da traf es jener 
furchtbare dreißigjährige Krieg mit seinen Verwüstungen, die 
seinen Lebensnerv angrifsen und dergestalt auf ihn einwirkten, 
daß er sich ganze Menschenalter nicht davon erholen konnte. 
Aus den — freilich recht spärlichen — Berichten der zeit­
genössischen Geschichtsschreiber, den Kirchenbüchern') und Gemeinde­
chroniken geht hervor, daß auch die Grafschaft Hohenstein von 
den Greueln des Krieges nicht verschont geblieben ist.

Als man am 31. Oktober 1617 in allen Kirchen der Graf- 
schaft das 100jährige Jubiläum der Reformation beging, da 
ahnte noch niemand, daß ein Jahr darauf sich ein Brand eni-.

') Eine der bemerkenswertesten Abhandlungen auf Grund des Kirchen­
buches bringt F. Krönig unter dem Titel „Niedergebra im 30jährigen Kriege" 
(Sonntagsblatt: „Aus der Heimat" 1896.)
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fachen würde, der ganz Deutschland in Flammen setzen sollte. 
Die Folgen der böhmischen Unruhen liehen sich bald auch in der 
Grafschaft deutlicher wahrnehmen durch die aus Böhmen ver­
triebenen Evangelischen, die von Ort zu Ort zogen und um eine 
Wegzehrung baten, oder durch die Handelsleute, welche in volks­
tümlichen Holz- und Kupferschnilten oder in „wahrhaftigen, neuen 
Zeitungen" von den Vorgängen in Böhmen den Landleuten Kunde 
brachten. Im ganzen schaute man dem Kampfe, der sich von 
Böhmen nach dem Rhein hinzog, mit einiger Ruhe zu. Im 
Jahre 1621 aber trat schon ein wirklicher Notstand ein und zwar 
veranlasst durch die Verschlechterung der Münze. Kam der 
Bürger oder Bauer mit Münzen vom Markte nach Hause, dann 
betrachtete er wohl mit einiger Verwunderung die rötliche Farbe 
derselben; auch kam ihm vor, als wenn die alten, feinen Thaler 
seltener würden und alle Lebensbedürfnisse immer höher im 
Preise stiegen. Die Ursache dieser Erscheinung lag in dein Un­
wesen der sogenannten „Kipper und Wipper". Gewissenlos 
schmolzen diese Leute das vollhaltige Geld, das auf der Wage 
niederkippke, ein, und prägten schlechtes daraus, und das gering­
haltige, das auf der Wage in die Höhe wippte, brachten sie in 
Umlauf. Als das Volk die Gefahr erkannte, bemächtigte sich 
Ingrimm und Empörung der Gemüter; die ganze Wut wandte 
sich gegen die Münzer, Geldwechsler und Geldhändler, gegen 
die Kipper und Wipper. Man zeigte mit Fingern auf sie, ver­
folgte sie mit Verachtung und Abscheu, nannte ste in Schmäh­
schriften „Trufelsbürger, „Gottdiebe" „Brüt und Frucht des 
Teufels".

Auch in der Grafschaft Hohenstein entstanden neue Münz­
stätten, vom Volke „Heckemünzen" genannt, auf dem Schlosse zu 
Lohra, in Ellrich, Bleicherode, Lipprechterode. Wer im Besitze 
von Blasen, Kesseln, Röhren, Töpfen aus Kupfer war, trug ste 
in die Münze und machte ste zu Geld. Ein Zeitgenosse *) erzählt: 
„Ein ehrlicher Mann darf sich nicht mehr getrauen, jemand zu 
beherbergen, denn er mutz Sorge tragen, der Gast breche ihm 
des Nachts die Ofenblasen aus und liefe davon. Wo eine Kirche 
ein alt kupfern Taufbecken hatte, das muhte sofort der Münze 
zu und half ihm keine Heiligkeit, verkauften es, die darin getauft 
worden waren". Zu der unheimlichen Entwertung des Geldes

') Vergl. F. Zach, deutsches Leben in der Vergangenheit II, xag. 378. 
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Kam noch der Druck der Teuerung, unter welchem das ganze 
Volk seufzte. In Thüringen waren anfangs noch Lebensmittel 
und einheimische Landware im alten Preise geblieben. Als aber 
im Jahre 1621 die Münze von Monat zu Monat immer höher 
verpachtet ward, stiegen plötzlich alle Landwaren um das vierfache. 
Da kostete in Nordhaufen ein Scheffel Koggen 5 Thlr. 6 Gr., 
Weizen 6, Erbsen 4, ein fettes Rind 100 Thlr., ein Fuder Holz 
8 Thlr., ein Pfund Schweineschmalz 16, ein Pfund Rindfleisch 12, 
ein Pfund Butter 16 Gr., ein Schock Eier 2 Thlr. 12 Gr., ein 
Hering 3, ein Huhn 9 Gr. und ein Paar Schuhe 4 Thlr. 
Endlich fahen stch die Regierungen genötigt, wieder Ordnung in 
die unheilvolle Zerfahrenheit des Münzwefens zu bringen und 
verboten die Ausprägung geringhaltiger Münze.

Sofort nach dem Tode Graf Ernst VII. hatten auf Grund 
der erwähnten Erbverbrüderung die Grafen Christoph von 
Stolberg und Carl Günther von Schwarzburg stch in den Besttz 
der Grafschaft Hohenstein gesetzt und zu Ellrich die Unterthanen 
in Eid und Pflicht genommen. Nun trat Heinrich Julius, 
Bischof von Halberstadt, Herzog von Braunschweig, mit feinen 
Forderungen auf, brächte die von dem Bistum erlangte Belehnung 
zum Vorschein und liest am dritten Tage nach Graf Ernst's Tode 
die Grafschaft durch den Kanzler Johannes Jagemann') in Besttz 
nehmen. Die beiden Schlösser Bohrs und Clettenberg wurden 
mit bewaffneter Hand eingenommen; die Beamten der Grafen 
wurden vertrieben und einige derselben gefangen nach Braunschweig 
geführt?)

Der Sitz der braunschweigifchen Regierung befand stch in 
Bleicherode. An ihrer Spitze standen Gouverneure. Drei der­
selben werden genannt: Just und Henning von Adelebsen und 
Franz von Rheden. Nach dem 1613 erfolgten Tode des Herzogs 
Heinrich Julius folgte ihm dessen Sohn» Friedrich Ulrich, in der 
Regierung. Von ihm hören wir, dast er sich am 24. Oktober in 
Walkenried und Ellrich, am 27. Oktober in Bleicherode in Person 
huldigen liest?) Die Stände und Ritter liest er auf Landtagen 
verhandeln, deren einer 1614 in Mackenrode, einer 1615 in 
Vleicherode abgehalten ward. Auf letzterem war der Herzog

0 Eckstorm, xag. 277.
?) Die Blolberger und Bchwarzburger Grafen erhoben Beschwerde 

beim Reichskammergerichie. Die Verhandlungen zogen stch bis 1632 hin.
3) Eckstorm, pag. 331.



selbst gegenwärtig. In Vorahnung eines drohenden Krieges 
hatte 1616 der neue Landesherr, dem Eckstorm^ das Zeugnis 
eines milden Regenten ausstellt, einige Compagnien Soldaten in 
der Grafschaft anwerben lasten und in die Schlösser zu Lohra, 
Grostbodungen, Clettenberg und Hohenstein gelegt.

Zu dieser Unsicherheit der Verhältnisse gesellte sich als Vor­
spiel des unglücklichen Krieges das Auftreten der furchtbaren 
Gottesgeistel, der Pest. Trotz aller Absperrungsmastregeln kehrte 
der unheimliche Gast bald in allen Dörfern der Grafschaft, zuerst 
in Kehmstedt, Oberdorf, Mitteldorf, Pustleben, Grotzwerther, 
Wülstngerode, ein. Später grist sie nach Bleicherode, Nieder- 
und Obergebra, und auf der anderen Seite nach dem Helme- 
und Zorgethale über. Im August 1625 starken in Niedergebra') 
11, im September schon 22 und im Oktober erreichte die Krank­
heit ihren Gipfel, es wurden in diesem Monat allein 57 Personen 
dahingerastt, nur 4 Tage waren frei von Todesfällen. Im ganzen 
waren in den beiden Jahren 1625 und 1626 in Niedergebra 259 
Personen der Pest erlegen, 58 Männer, 61 Frauen und 140 Kinder. 
„Zuletzt", berichtet das Kirchenbuch, „ist auch der ehrwürdige, 
wohlgrlahrte Ehren Kaspar Richter, gewesener Pfarrherr und 
Seelsorger in dieser Gemeinde in Gott selig entschlafen und am 
folgenden Tage christlich zur Erde bestattet worden. Er hatte 
seines Leibes Leber: verloren, aber seiner Seele zum Leben ver- 
holfen." Kehmstedt verlor 94, Pustleben 121, Oberdorf 82, 
Wülstngerode 137 Einwohner an der Pest, in Stöckey aber 
hauste dieser Würgengel so entsetzlich, datz die Hälfte der Ein­
wohnerschaft, 199, ein Raub des Todes wurde, während in 
Mörbach nur eine einzige Bauernfamilie übrig geblieben sein 
soll. Die von der furchtbaren Krankheit Betroffenen fielen oft 
in Raserei und wüteten gegen die Hausgenossen oder brachten 
in solchem Zustande den Tod zu ihren Nachbarn. Andere stürzten, 
wie vom Schlage getroffen, plötzlich tot zur Erde nieder. Sobald 
ein Krankheitsfall in einem Haufe eintrat, liest der Schulze ein 
schwarzes Papierkreuz an die Thür heften, und das war das 
Zeichen, dast niemand das Haus betreten dürfe, seine unglücklichen 
Bewohner aber waren damit von allem menschlichen Verkehr 
abgeschlossen. Anfangs wurden die Leichen noch in Särgen

') Pag. 336.
») Vergl. Krömg a. a. O. 
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bestattet, als aber die Todesfälle stch häuften, nuckelte man ste 
in Tücher und legte sie am Abend in ein gemeinsames Grab.

Kurze Zeit darauf, nachdem die Pest in der Grafschaft sich 
ausgebreitet hatte, drang der Krieg in unmittelbare Nähe. 
Zwar hatte man bis dahin immer noch gehofft, von den Ge­
fahren und Leiden deffelben verschont zu bleiben, doch diese 
Hoffnung erwies sich als eine arge Täuschung. Die kaiserlichen 
Truppen unter dem Oberkommando des Generals von Tilly 
rückten, vom Harz herkommend, immer näher. Die Hohen- 
steiner Stände ersuchten darauf den regierenden Herzog, 
Friedrich Ulrich, Soldaten in die Grafschaft zu legen, um nicht 
ganz wehrlos zu sein. Der Herzog schwankte zunächst, bis er 
auf energische Aufforderung der verwitweten Herzogin Elisabeth 
von Vraunschweig') das -Stift Halberstadt aufforderte, seine 
ganze Mannschaft aufzubietrn und der Grafschaft Hülfe zu 
bringen. Aber sie traf nur in geringem Umfange ein: ein 
Centner Kugeln, ein Centnrr Pulver und ebensoviel Lunten, 
sowie einige Compagnien Soldaten, welche der Hauxtmann 
Christoph von Hagen in die Schlöffer Hohenstein, Clettenberg 
und Lohra legte, konnten nicht verhindern, dast im Laufe des 
Sommers 1625 die ersten kaiserlichen Soldaten dir Burg Lohra 
befehlen. Sie lebten zügellos und ausschweifend, verwüsteten die 
Felder der Landleute» mißhandelten sie bis auf's Blut, raubten 
und verzehrten ihr Vieh. Gegen diese Gewaltthätigkeiten war 
der Herzog machtlos. Auf eine Vorstellung beim Kaiser, in 
welcher es heißt: „Es bekümmert Uns von Hertzen, daß unsere 
lieben Unterthanen in dies jämmerliche landverderbliche blutige 
Kriegswesen geflochten und bis dahero durch dasselbe so elendiglich 
gemartert, gepreffet und abgemehelt werden" und obwohl ihm 
Tilly auf sein Versprechen, die dänische Garnison aus seinem Lande 
„abschaffen zu lasten", vorher zugesagt hatte, „das Brennen, 
Rauben, Plündern und alle Hostilitätrn zu verhindern und zu 
verhüten . . ., damit dero getreue Ritterschaft, Landstände und 
Unterthanen zusamt allen ihren Angehörigen aller Kriegsgefahr 
und Angelegenheiten so viel müglich entübrigt seyn und bleiben 
nnd der theure hochrrwünschte liebe Friede wiederumb gexstanzet, 
ringeführet und erweitert werden müge"?) — vermochte es der

y Vergl „Kurze gründliche Information u. s. m." pag 103, Stück S.
-) Daselbst, Nr. 9, pag. 210.
->) Daselbst pag. 190.



Herzog nicht zu verhindern, doch im nächsten Jahre die zügellose 
Soldateska des Wallenstein'schen Obersten Fabre du Faure d.rei 
Monate lang die Landleute mit schweren Steuern belegte. Das 
Gnadenbild in der Kosenkirche zu Elende, welches man mit Ein­
führung der Reformation bei Seite gestellt hatte, entführte er 
samt dem Verzeichnisse seiner Wunderthaten') nach Heiligenstadt» 
woselbst es in der Probsteikirche noch gegenwärtig hoch verehrt 
wird. Im Laufe des Jahres 1623 yuartierte sich der Oberst 
Hebran in der Grafschaft ein, dessen Soldaten die einzelnen 
Dörfer plünderten und brandschatzten und das Vieh von der 
Weide forttriebrn. Aber noch schlimmer hauste der Graf Merode 
in der Gegend. Unter feinen 8000 Kriegsleuten, welche er 
nebst 250 Wagen aus dem Vraunschweigischen in das Hohen- 
steiner Ländchen führte, zeichnete stch der Obrist von Podewils 
durch Rohheit und Geldgier aus. Seine Wallonen mißhandelten 
Frauen und traktierten Pfarrer und Schuldiener auf die 
empörendste Weise. Man ritz Häuser nieder und schvtz in die 
Strohdächer hinein mit der Absicht, einen Brand zu erregen, 
Thüren und Fenster wurden zerschlagen, Kisten und Kasten 
zerbrochen, Geld erpresst, Vieh, Frucht, Futter und Holz er­
zwungen, Vorspann geraubt; die Bauern wussten als Voten 
laufen, ja den eigenen Kindern oft das Brot aus dem Munde 
nehmen und den Soldaten geben, wollten sie anders des Fluchens 
und Schlagens der grausamen Peiniger entledigt sein.

Am 18. Juli 1626 erschienen Wallenstrin und Tilly in der 
Grafschaft. In Ellrich verglichen stch beide über die Streitkräfte, 
die sie gegen Christian von Dänemark verwenden wollten, der 
auch kurze Zeit nachher bei Lütter geschlagen wurde. Im Laufe 
des Jahres 1627 erschien dann Tilly zum zweiten Male in der 
Gegend. Nach der Eroberung Göitingens yuartierte er stch auf 
einige Tage auf dein adeligen Gute zu Tettenbornch ein und 
erpresste von hier aus von Ellrich 2100 Thaler, welche unter 
der Androhung, den Ort beschießen und plündern zu wollen, ohne 
irgend welchen Verzug auch erlegt werden wussten. Bei der 
unerschwinglichen Höhe der Contributionen — die Grafschaft sollte 
wöchentlich 6000, später 5000 Reichsthaler an Wallenstrin zahlen — 
konnte es geschehen, daß stch dir wohlhabenden Einwohner der 
Grafschaft nach Nordhausen begaben, während viele der Armen

y Dr. I Schmidt, Zeitschrift des Harzvereins 1888.
5 Buhlaer Kirchenbuch.
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Haus und Hof im Stiche liehen und in den Harz flüchteten, 
woselbst ste als „Harzschützen" sich gegen die feindlichen Soldaten 
mehrten, ste plünderten und erschlugen. Von ihnen erzählt 
SchmalingO) „Als Tilly mit seinem Volk von Magdeburg über 
den Harz nach Erfurth zog, fanden ste am Patz auf dem Hartze 
so viel Todte, als wäre da ein Treffen gehalten worden, inmatzen 
die Harzbauern alle, die flch ab schlugen, nieder machten. Es 
artete flch aber ihr kriegerischer Geist in Raub sucht aus. Sie 
schlugen flch in grotze Parthien zusammen, die die Reisenden 
plünderten, auch in dir Örter auf und um den Hartz rinflelen 
und raubten, so datz flch, wenn ste ankamrn und die ausgestellten 
Wachen solches meldeten, jedermann vor ihnen in die Wälder 
verkroch. So überflLlen und plünderten ste jenseits des Hartzes 
Ilsenburg, diesseits freien ste ins Stollbergische und Walkenriedsche 
ein. Hier nahmen ste den Mönchen 1631 fechszehn Pferde, 
wobey dem Hofmeister durchs Bein und dem Hartzfchützen Valtzer 
Buchmann durch den Arm geschossen und letzterer nach Lohra als 
Gefangener geführet wurde." Bei einem Überfälle der Harz­
schützen wurde Clettenberg in Asche gelegt, wie auch Ellrich am 
2. Pflngsttage 1627 in Flammen aufging.

Im Herbste 162^7 besetzte der sächsische Oberst Vitzthnm von 
Eckstädt die Burg Hohenstein. In der Christnacht lietz er um 
das Schlotz Wellholz aushäufen und an verschiedenen Stellen 
zugleich anzünden. Die zur Hülfe herbeigeeilten Bewohner der 
umliegenden Ortschaften wurden von den aufgestellten Soldaten 
abgewiesen. Die Burg, deren ältesten Teile gegen 500 Jahre 
gestanden hatten — im Volksmunde noch heute „das alte Schlotz" 
genannt — brannte vollständig aus. Der Kaiser befahl auf eine 
Beschwerde des Grafen Christoph von Stolberg, datz Vitzthum 
dir eingräscherte Burg auf seine Kosten wieder Ausbauen sollte. 
Doch unterblieb der Wiederaufbau, weil Vitzthum bald darauf 
im Duell erschossen wurde.

Man sollte meinen, datz bei diesen furchtbaren Drangsalen, 
welchen die Grafschaft Hohenstein ausgesetzt war, der Landes­
herr seinen ganzen Cinflutz hätte ausbieten müssen, um beim Kaiser 
eine bessere Behandlung seiner Unterthanen zu erwirken. Wohl 
geschah das, aber letzterer war seinen Generälen gegenüber macht­
los. Obwohl er Wallenstein in einem Schreiben vom 10. Dezember 
und den Obersten Allringer in einem solchen vom 15. Dezember

y Hvhrnflemrr Magazin, pag. 184.
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1326') aufgab, die Länder des Herzogs Friedrich Ulrich 
,,gebührender machen in Schuh zu nehmen, von beschwerlichen 
Einquartierungen zu befreyen und hinfüro zu verschonen", nahmen 
die Erpressungen und Gewaltthätigkeiten ihren ungestörten Fort­
gang. Außerdem war der Kaiser dem Herzoge nicht gerade 
günstig gesinnt, einmal, weil er fortwährend mit den Streitig­
keiten der Stolberger und Schwarzburger Grafen einerseits und 
dem Herzoge andererseits behelligt wurde, sodann aber auch 
weit sein Verwandter, der Herzog Christian von Braunschweig, 
seine Truppen gegen ihn stellte. So kam es, daß er plötzlich 
und ohne weiteres die Grafschaft an sich nahm unter dem Vor­
geben, datz sie ein erledigtes Lehn sei. Am 28. Februar 1628 
trat er str gegen Erstattung von 60000 rheinischen Gulden an 
seinen Kammerherrn, Grafen Christoph Simon von Thun, ab. 
Das diesbezügliche, an Wallenstein gerichtete Schreiben?) lautet: 
„Wir Ferdinand II. u. s. w. entbiethen dem Hochgebohrenen, 
Unserm Oheim, des Keichs-Fürsten und liebengetreuen Albrechten, 
Hertzogen zu Friedland und Saagen, Unserm Reichs-Rathe, 
Kammerherrn und General-Feldhauptmann Unsere Kayserliche 
Gnade und alles Gutes. Hochgebohrener Oheim, Fürst und 
lieber Getreuer. Wir fügen Deiner Liebe hiermit in Gnaden 
zu vernehmen, daß, demnach Wir Uns der Grafschaft Hohen­
stein samt allen dazu gehörigen Landsassen und Unterthanen 
vermöge alter Rechten (!), insondernheit aber gurs retsntionis 
anzumassen wohl befugt, aus erheblichen Ursachen bewegt 
werden, erstbesagte Grafschaft, dem Edlen, Unserm lieben Ge­
treuen, Christoph Simon, Grafen zu Thun, um eine gewisse 
Summe Geldes, benanntlichen 60000 Gulden Rheinisch, jeden 
derselben zu 60 Kreutzern gerechnet, zu verschreiben und ihm 
dieselbe zu einem wahren und würklichen Unterpfand dergestalt 
rinzusetzen und einzuräumen, datz er, von Thun und feine Erben, 
angeregter Grafschaft Einkommen so lange vollkömmlich ge- 
nirsen soll, bis sie anderwärts entweder durch baare Mittel oder 
eine andere angenehme Anweisung obberührter Summe zu ihren 
Genügen befriediget worden. Damit nun Unfere Kayserliche

y Der Wortlaut beider Schreiben findet sich in der „Kurzen und 
gründlichen Information u. s. m." Num. 6 pag. 204 und Rum. 7, pag. 205.

2) Von Rohr, pag. 116 k.
") Hoche nimmt an, (a. a. O. pag. 187) der Kaiser habe dem Grafen 

Thun dir Kauf summe geschuldet.
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Verschreib- und Versicherung würklich vollzogen, und diese Gras- 
schaft auch mehr ernanntem von Thun von Unsertwegen und in 
Unserm Namen übergeben werden möge: Als haben wir D. L. diese 
Kommission nebst unserer Kaiserlichen Gewalt, welche Wir Dero- 
selben LUM poteMate substituonck zu dem Ende hiermit in bester 
Form zustellen, in Gnade austragen wollen, gnädigst befehlend, 
dast sie in der Person oder durch einen oder mehr derselben fnb- 
stikuirte Gewalt-Träger dem von Thun oder demjenigen, welchen 
er hierzu an seiner statt verordnen wird, diese Grafschaft samt 
aller Zugehör in Unserm Namen obverstandener mästen Pfand­
weise einantworten, die Unterthanen Krafst dieses Unsrer Kayserl. 
Gewalt und Befehligs an Unserer Statt ihrer vorigen Psticht 
entlasten u. s. w."

Wallrnstein nahm gemäß dem Befehle des Kaisers die 
Grafschaft in Besitz und führte den Kommandanten von Halber- 
stadt David Becker, Freiherrn von der Ehre, im Namen des 
abwesenden Grafen den 4. April 1628 ein. Dieser versammelte 
die Ritterschaft, Stände und Beamten der Grafschaft nach 
Bleicherode, machte ihnen den Willen des Kaisers be­
kannt und entlieh sie ihres früheren Eides. Der Herzog liest 
zwar durch seinen Rat, Dr. Philipp Moring, einen Protest 
überreichen, in welchem es heistt'): „Was gestalt S. F. G. schmertz- 
lich vorkäme, dast deroselben Grafschaft wie auch Ampt Hohnstein 
jemanden anders pfandweise eingeräumet und sie allso deren 
Niest- und Nutzungen sollten dellituirt werden, S. F. G. wären 
hierüber niemahls gehöret, keine Citation, Cognition, noch 
Derlaration, als doch vermöge der Reichs-Constitutionen und ge­
meiner beschriebener Rechten sich geziemete, Vorgängen. Es 
könnten auch S. F. G. mit guten: Gewissen Fürstlich rontestiren 
und jederzeit, wanns nöthig, zur Genüge darthun, dast sie hierzu 
die geringste Ursach nicht gegeben, sondern in Ihrer Kaiser!. 
Majestät Devotion, wie einem Reichsfürsten eignet und gebühret, 
standhaftig verblieben" — aber der Protest hatte keine Wirkung. 
Der auf den Bleicheröder Huldigungstag geladene Prior von 
Walkenried, Friedrich Hildebrand, erschien nicht, um nicht Ohren­
zeuge jener veröffentlichten Willenskundgebung zu sein und dann 
auch selbige nicht anzuerkennen. Er begab sich deswegen auf 
den Malkenrieder Klosterhof nach Nordhaufen?). Der Freiherr

„Kurze und gründliche Information u. f. w." pag. 237 ü..
2) Leuckfeld, Fntigu. Walkenred. ;mg. 486,
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von der Ehre schrieb an den Kal der Stadt und befahl ihm im Namen 
des Kaisers, den Prior nach Bleicherode zu schaffen. Ein gleiches 
Verhalten wie Hildebrand halte auch der Ilselder Abt Casus 
an den Tag gelegt, da er ebenfalls nach Nordhausen gereist war, 
um sich der Huldigung zu entziehen. Durch Unwohlsein ver­
hindert, sandte er gezwungener Weise einen Vertreter, Namens 
Andreas Birkenstock nach Bleicherode, der dort ebenso wie 
Hildebrand seine Verpflichtung unter dem Handschläge abgebrn 
mustke. Beiden kam es schwer an, sich für den Grafen von 
Thun, als ihren künftigen Oberherrn, zu erklären.

Graf Thun schickte seinen Vberhauxtmann Paul Peth aus 
Kitteburg als Administrator der Grafschaft Hohenstein nach 
Bleicherode, der es vortrefstich verstand, soviel Geld wie möglich 
aus dem kleiuen Bündchen zu ziehen. Er schrieb entsetzliche 
Contributionen aus, und wo eine Gemeinde im Zahlen säumig 
war, schickte er Soldaten auf Ezeecution in die Nuartiere. Der 
Graf mnstte sich bezahlt machen, denn er wußte nicht, wie lange 
er die Grafschaft behalten und ob er ein anderes Unterpfand 
für sein verliehenes Capital erhalten würde. Die Ritterschaft 
wusste doppelt bezahlen, Walkenried vierfach und Ilfeld sieben­
fach'). Die Ritterschaft bot alle Kräfte auf, um durch Bezahlung 
ihres Teils härteren Behandlungen zu entgehen. Ilfeld konnte 
nicht bezahlen, und so schickte der Administrator kaiserliche Reiter 
auf die Ilselder Klostergüter nach Hesserode und Meinwechsungen, 
die sich dort so lange einlagerten, bis die verlangte Summe er­
legt war. Der Ilfelder Abt Casus sandte auf einmal 600 
Thlr. all die Regierungskanzlei in Bleicherode, eine in den da­
maligen Zeiten für das verarmte Kloster ansehnliche Summe.

Wie der Graf sich auf das sorgfältigste um seine Geldan­
gelegenheiten kümmerte, so ließ er sich auch das Seelenheil seiner 
Unterthanen ernstlich angelegen seinI. In die Klöster Ilfeld

0 Hochr, pag. 19.
0 Unter Graf Thun's Regierung machte der katholische Abt Nihus 

zu Itfeld (vorher evangelisch) gewaltige Versuche, die evangelischen Hohen- 
Mnrr zur katholischen Kirche zurückzubringen. Er erwirkte vorn Grafen den 
Erlaß eines von ihm verfassten Patentes folgenden Inhaltes: „Demnach 
Wir in den von seiner Römisch-Kaiserlichen Majestät Uns allergnädigst unter­
gebenen Graf- und Herrschaften Hohenstein, Lohra und Clettenberg mit den 
bisher in der Religion Verführten ein besonderes väterliches 
Milleiden tragen und daher gern alle Pfarren mit katholischen frommen 
tauglicher: Priestern sobald als immer möglich besetzt sehen möchten, als sind Wir 
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und Walkenried wvllte er wieder Mönche, in das Kloster Dieirn- 
born Können einführen, „fonsten so man nicht hilft und die 
Klöster beseht, sorglich ist, dah die schwarzen Raubvögel mit, 
8CÜ, Huiä veliln, mögten darein als in 6er6licti8, rinnisten."') 
Gewiß würde der Graf auf kirchlichem Gebiete für seine Con- 
fesston Erfolge erzielt haben, zumal ihm die kaiserlichen Soldaten 
zur Verfügung standeu, wenn seine Regierung sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckt hätte. Glücklicher Weise aber machte 
das Eingreifen Gustav Adolfs der kaum dreijährigen Herrschaft 
ein Ende. Graf Thun verlor die Grafschaft?), seine Com- 
mistarien mufften abzirhen und die Beamten des braunschweigischen 
Herzog nahmen 1631 wieder Besitz vom Lande. Er brächte mit 
den Grafen von Schwarzburg und Stolberg im Januar 1632 
einen Vergleichs zu stände, nach welchem er denselben die Herr­
schaft Lohra und das Klosteramt Dietenboru nebst der Hälfte 
von Venneckenstein, die Stadt Bleicherode, die Remter Grotz- 
bodungen und Utterode, Craja, Wallrode und Haynrode „nebst 
allen Gütern und Gehölzen, welche die adeligen Herren von 
Bültzingsleben und Hagen am und um den Ohmberg van alters

g Brief des Abts Christoph von Walkenried an den Propst des 
Klosters Nnnrode, abgedruckk in „Thüringen und der Harz" Band VIII.

2) Obwohl die Ansprüche des Grafen von Thun an die Grafschaft im 
westfälischen Frieden abgewiesen wurden, nennen sich seine in Österreich 
ansässigen Nachkommen noch heute „Grafen von Thun und Hohenstein" 
bedienen sich indes nicht des Hohensteiner Wappens. Umgekehrt ist das 
Verhältnis bei den Herzögen von Braunfchwrig. Diese nennen sich nicht 
Grafen von Hohenstein, führen aber den Hohensteiner Schachschild (9 Felder) 
im Wappen. Den Grafen von Schwarzburg und Stolberg gab bereits Kaiser 
Rudolf II. 1597 den Titel „Grafen von Hohenstein, Herren zu Fvhra und 
Clettenbrrg" (vergl. Hoche, pag. 217).

3) Der Wortlaut steh! in Heidenreich's Schwarzb. Geschichte, pag. 293.

nicht allein entschlossen, Unsers Theils die uns zustehenden Pstronatsrechte 
in Acht zu nehmeu, wie denn zu dem Ende den Herrn Abt von Ilfeld Wir 
zu Unserm Bevollmächtigten bestellt, sondern wollen auch hoffen, andere 
Katholische, dir eine Collatur an Pfarren zu prätendiren haben, werden an 
ihnen nichts ermangeln lassen. Wir befehlen Unserm Statthalter, Unserm 
Bevollmächtigten mit kräftiger Hülfe, ja, da es von Nöthen auch mit Zu­
ziehung des braLiüi militari8 auf Erfordern beizufpringen." Nihus liess durch 
seine Mönche die Grasschaft bereisen, predigen und lehren, machte den 
Leuten Versprrchrngeu, wenn sie zum Katholicismus übrrträten und hätte 
viel Verwirrung angerichtet, wenn nicht Thun's Regiment bald ein Ende 
gefunden hätte. Nihus Auftreten beschreibt ausführlich Hoche a. a. O 
pag. 289-307.
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her von dem Grafen von Hohnstein empfangen haben, mit allen 
geistlichen und weltlichen Gerichten, Wildbahnen nnd Jagden" ab- 
trat. Er selbst begnügte sich mit Clettenbrrg und den Städten 
Ellrich und Sachfa, die überdies nach seinem Tode ebenfalls 
dem Grafen anheim fallen sollten. Dieser Fall trat am 11. April 
1634 ein, doch keineswegs zu Gunsten der Grafen, indem sich 
Herzog Georg von Brannschweig-Lüneburg in Ellrich huldigen 
lieh. Doch nur kurz war die Dauer seiner Herrschaft; bereits 
am 18. August desselben Jahres nahm Fürst Ludwig von Anhalt, 
Statthalter des von Schweden unter Banner besetzten Fürsten­
tums Halberstadt, die Grafschaft für die Krone Schwedens in 
Beschlag als erledigtes Halberstädtisches Lehn.

Mit dem Erscheinen der Schweden erfuhr das Schicksal 
der Grafschast keine Änderung. Das zeigte sich bereits im 
Jahre 1632, wo der schwedische Oberst von Wedel nicht anders 
hauste als die kaiserlichen Heerführer in den früheren Jahren.

Um Gustav Adolf aus Süddeutschland zu entfernen, war 
Wallenstein in Kursachsen eingebrochen; er berief Pappenheim 
zu sich, und dieser überflutete von Hildesheim her anrückend, das 
ganze Land weit und breit mit seinen wilden Völkern. Sie 
hausten furchtbar, Schrecken und Entsetzen ging vor ihnen her, 
brennende Dörfer und erschlagene Einwohner bezeichneten ihren 
Weg. Da war Blut in der Kirche, Blut auf der Gasse, Blut 
in den Häusern. Am 3. Oktober sielen die grimmen Scharen 
in Bleicherode ein, plünderten die Stadt und zündeten sie an 
verschiedenen Stellen an, so datz eine große Feuersbrunst entstand, 
durch welche auch das Rathaus mit dem Stadtarchive vernichtet 
wurde.

Anläßlich des Todes Gustav Adolfs am 6. November 1632 
wurden in allen Kirchen der Grafschaft Trauergoitesdienste ab- 
gehalten. Ein Bildnis des Königs, das auf dem Herrenhause in 
Stöckey aufbewahrt wird, erinnert noch jetzt an dir hohe Ver­
ehrung, dir unsere Vorfahren dem nordischen Helden entgegen- 
brachken.

Die schwedischen Heere verwilderten vollends nach dem 
Tode des Königs. Das bewiesen im Jahre 1633 und 1634 die 
Truppen der schwedischen Führer Torsten Stalhendsch und Banner, 
welche Ouartirr in der Grafschaft nahmen. Jeder Reiter sollte 
alle 10 Tage V/g Thlr. an barem Gelde, 10 Pfd. Brot, 20 Maß 
Bier, 100 Psd. Heu, 4 Bund Stroh, 10 Wetzen Hafer erhalten.
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Da entstand eine furchtbare Not unter den Landleuten. Da es 
an Pferden mangelte, welche das Getreide hätten rinbringen 
können, fo stand das Getreide vielfach noch drei Wochen nach 
Michaelis auf dem Felde; man war deshalb genötigt, das Winter­
korn in die Brache und erst um Martini zu fäen.

Im Jahre 1636 zog das Hochstift Halberstadt unter dem 
Bischof, Erzherzog Leopold Wilhelm, die Grafschaft Hohenstein 
wieder ein. Es geschah dies am 30. April 1636 durch den 
Grafen Richard von Meiternich, Domproxst zu Mainz und Virar 
zu Halberstadk, welcher behufs Ausführung dieses eigenmächtigen 
Unternehmens den Obersten Philipp Christoph von Grätsch oder 
Kratz nach der Grafschaft Hohenstein absandie. Dieser besetzte 
die beiden Schlöffer Lohra und Clettenberg und vertrieb die 
Beamten in Lohra und Vleicherode mit Zurücklassung ihres 
Vermögens F So war die Grafschaft wieder halberstädtisch 
geworden.

Anfangs Januar 1637 forderte der General Lesslie Lebens­
mittel für das von den Schweden angelegte Magazin nach Nord­
hausen. Nach seinem Abzüge durch die goldene Aue folgte die 
kaiserliche Armee unter den Generälen Götz, Hatzfeld, Picrolomini 
und dem berühmten Reitergeneral Johann von Werth. Die 
40000 Mann starke Armee, die von Westfalen kommend, in 
der Richtung nach der Saale zog, und deren Durchmarsch 
12 Tage währte, plünderte die Hohensteiner Orte vollständig aus. 
Darauf rückte der Obrist Hermann in die Grafschaft und 
brandschatzte dermaßen, datz viele Leute Haus und Hof verließen. 
Ebenso verlangte Graf Isolani eine große Menge Lebensrnittel 
in sein Lager bei Ebeleben, wie auch dem Obersten von Western- 
hagen und kursächßschen Truppen Brot, Speck und Vier nach 
Großwechsnngen und Kelbra geliefert werden muffte.

i) Von der hinterlistigen Besetzung der Burg Lohra erzählt das 
Lkeatrurn Luropaeurn III, pag. 671: „Es ist selbiger Zeit das Stammhaus 
oder Schlvtz Lohra in der Grafschaft Hvhnstein durch folgendes strataZeina 
eingenommen worden, in deine der Kayserische Obriste Philipp Christoph 
Kratz eine Anfügung gethan, vmb dasselbe zu besichtigen, welches er auch 
bald erlanget, in deine er nun im Herautzgehen auff der Zugbrücken still 
gestanden vnd etwas Sprach gehalten, haben M seine in einem Gehöltz 
unfern dsrvon gehaltene Soldaten eylends jedossffohnr einiges gewahrwerden 
hrrvorgelhau auff die Brücken angedrungen vnd detz Orths also sich 
impatronirt."
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Zu der Krirgsnot gefeilte sich eine Hungersnot. Die Luge 
der Bewohner war entsetzlich. Keine Ernte kunr dem Lundmunn 
zu gute. Die Soldaten, die selber ost dem Verhungern nahe 
waren, hatten Posten aufgepstanzt, um jeden niedrrzuschietzen, der 
auch nur gewagt hätte, sich aus seinem eigenen Acker blicken zu 
lasten, um eine Handvoll Getreide abzuschneiden. „Die Soldaten", 
so berichtet ein zeitgenössischer Schriftsteller, „sind in allen Orten 
roktenweise eingefallen, haben allein die Ähren obenher abge­
schnitten, und ganze Karren voll weggeführt. Andere haben 
die Ähren gleich mitten auf dem Acker ausgedroschen und 
zehnmal mehr verderbt, als ihnen zu Nutzen kam, welches die armen 
Leute in solche Armut, Angst und Not gebracht, datz sie vor 
großem Hunger und Kummer verendet, die abscheuliche Pest uud 
andere Angelegenheiten bekommen, datz viele Tausende sind 
davon umgekommen. Dies Elend vermehrte sich aber noch mehr 
durch die einguartierten Soldaten, als welche unter dem Vor- 
wande rückständiger Schätzungen dem armen Manne alle Lebens­
rnittel Wegnahmen, und mustten die armen Leute, die nicht vor 
schwarzem Hunger ihren matten Geist aufgeben wollten, sich von 
Gras, Kraut, Wurzeln, dürren und grünen Baumblättern, ohne 
Brot, Salz und Schmalz ernähren und dies war noch ziemlich 
erträglich. Viele waren froh, wenn sie nur Ochsen-, Kühe-, 
Pferde-, Schaf- und andere Häute bekommen und verzehren 
konnten; ja der grausame Hunger trieb sie noch zu anderen 
Dingen, wovor auch die menschliche Natur nur Ekrl und Abscheu 
zu haben pflegt, datz sie nämlich Hunde, Katzen, Ratten, Mäuse 
und andere Tiere, den bitteren Hunger damit zu stillen, 
gegessen."

Das Jahr 1638 führte neue Lasten und Leiden herbei. 
Der kaiserliche General von Schlick guartierte sich mit einem 
Regimente von 1000 Mann in der Grafschaft ein, und als diese 
abzogen, traten die Kriegsvölker des Grafen Harrach an ihre 
Stelle. Die Bewohner waren bereits derart verarmt, datz manche 
den Soldaten ihre Häuser und wüsten Äcker an Zahlnngsstatt 
anboten. Doch damit war denselben nicht gedient, sie verlangten 
Geld und Brot. Da mutzte Alles, was noch Geldeswert hatte, 
wie kupferne Kessel, zinnerne Geräte und Leinenzeug hergegeben 
werden, um nur das nackte Leben vor den gierigen Peinigern 
zu retten.
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Im Jahre 1641 stieg die Not auf eine entsetzliche Höhe, und 
ste wurde um so fühlbarer, als die Mittel der Einwohner immer 
mehr schwanden. Die geforderten Vrandschatzgelder konnten nur 
fehr unregelmäßig gezahlt werden, und so kam es, daß die 
Exerutionstrupprn sich einstellten und den letzten Groschen aus 
den Dörfern holten. Da der kaiserlichen Armer in Thüringen 
Nuartiere angewiesen wurden, so ließ der Graf Hatzfeld den 
Hohensteinschen Ständen mitteilen, daß die Grafschaft von aller 
Einquartierung befreit sein solle, wenn man sich zur Lieferung be­
stimmter Mengen von Brot, Bier, Schuhen und Strümpfen verstehen 
wolle. Wohl oder übel mußte sich das Ländchen dazu bequemen. 
Großen Schaden verursachte ein Haufen Kroaten, die sich zuerst an 
der Hainleite umhertrieben. Wie eine Schar hungriger Wölfe 
brachen diese barbarischen Horden in die Dörfer ein und verwüsteten 
alles von Grund aus. Das Dörfchen Sülzhayn bei Ellrich ging unter 
ihren Händen in Flammen auf. Auf vieles Bitten rief endlich der 
Landesherr der Grafschaft, Erzherzog Leopold Wilhelm, diese 
Unholde aus der Gegend ab, forderte dafür aber für seine Küche 
in Cöllrda große Mengen an Lebensmitteln.

Im Anfänge des Jahres 1642 überschritt der General 
Königsmark mit seinen Truppen den Harz und nahm sein Haupt­
quartier in Werna bei Ellrich. Er selbst kehrte nach kurzer 
Zeit nach Halberstadt zurück, ließ aber verschiedene Regimenter 
in der Gegend stehen, welche die Grafschaft länger als ein Jahr 
unterhalten muffte.

Zu dem Elend des Krieges, welches in den Jahren 1641 
und 1642 seinen Höhepunkt erreicht hatte, gesellte sich wiederum 
die Pest und eine unsägliche Hungersnot. Viele Bettler, die oft 
aus weiter Ferne gekommen waren, zogen von Ort zu Ort. 
Arme, ausgehungerte Gestalten, welche den Tod in den Gliedern 
trugen, schleppten sich elend herum; ste waren meist aus Franken 
oder Thüringen und fanden in der Fremde keine Heimat, 
höchstens ihr Grab. Abgehärmte Frauen und Kinder sanken 
vor Erschöpfung und Hunger am Wege nieder, um nicht wieder 
aufzustehen. Wer im Felde niedersank, wurde in der Regel 
eine Beute der Raubtiere. Ja, die Toten im Dorfe selber fanden 
nicht immer ein ehrliches Begräbnis; man ließ ste bisweilen 
liegen, wo der Tod ste ereilt hatte. So berichtet das Kirchen­
buch zu Pustleben: ,.Ottilie Scheffers und ihr Kind, welche in 
der bösen Zeit Hungers gestorben und von den Hunden fast auf­



41

gefressen, und das Adrige zufammengeleget und von ihrer 
Schwester ungefungen und ungeklungen begraben worden." Das 
Niedergebraer Kirchenbuch enthält ähnliche Angaben: ,,Ein 
armes Beltelkind vorn Eichsfelde begraben; ein sein Kind, so 
sein Vater hier sitzen lassen, ein Söhnlein, so tot auf dem Wege 
gefunden, ein fremdes Mägdelein auf Hagens Hofe, ein armer 
Knabe aus Pustleben zur Erde bestattet, die unser aller Mutter 
ist." Es herrschte ein unsägliches Elend in unserm unglücklichen 
Vaterlande, und wir Könner: es dem frommen Liederdichter Paul 
Gerhardt nachfühlen, wenn er an der Jahreswende Gott im 
Himmel anflehi:

Schleust zu die Iammerpforten
Und last an allen Orten 
Auf fo viel Vlulvrrgiestrn 
Die Friedensströme fliesten.

Die schwedischen Truppen zeichneten sich bei ihren Durch- 
zügen und Einquartierungen durch besondere Grausamkeiten aus. 
Sie hieben manchen Einwohnern die Glieder ab, stachen andern 
dir Augen aus, gaben ihnen den schwedischen Trunk (Jauche) zu 
trinken, rieben die Fustsohlen mit Salz und liesten ste von Ziegen 
ablecken, spiestten und brieten Kinder, drängten ihre Opfer in 
den Backofen und zündeten Stroh hinter ihnen an, so dast die 
Gequälten durch die Flammen Kriechen mustken. Vornehmlich aber 
erfuhr das weibliche Geschlecht ohne Unterschied des Standes 
und des Alters die Misthandlungen dieser Unmenschen. Häuflg 
zündeten ste die Häuser, in denen ste geraubt und zerschlagen 
hakten, was ste nicht mitführrn konnten, an. Die Heiligkeit 
des Ortes hielt ste nicht ab, die in den Gotteshäusern nieder­
gelegten Habsrligkeiten zu plündern. So raubten schwedische 
Völker am 16. Februar 1636') die Johanniskirche in Ellrich 
aus, in der die Bürgerschaft ihre ganze Habe geborgen hatte. 
In jenen Schreckenszriten lehrten die Mütter ihre Kinder 
beten:

Bet', Kindchen, b rt'.
Morgen kommt der Schwed', 
Morgen kommt der Oxenstern, 
Will die Kinder beten lrhr'n. —

i) Schmaling, a. a. O. pag. 413.
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Und noch bis in dieses Jahrhundert hinein sangen die 
Kinder auf der Straße:

Die Schweden sind kommen 
Mit Pfeifen und Trommen. 
Hank alles mit genommen, 
Hank d' Fenster ausg'fchlagen, 
Hank's Blei davon g'kragen 
Hank Kugeln daraus gosten 
Und d' Bauern erschossen.

Die Zügellosigkeik und Roheik der Soldaken war teilweise 
auch auf die Bewohner übergegangen. Ein Bauer aus Groß- 
wenden ertränkte seinen Pfarrer Dietrich Kremnitz in der Wipper» 
und „Welcher Mufener, ein unartiges Pfarrkind erschlug", wie 
es auf dem Grabsteine zu Kxhmstedt heißt, „aus räch- und blut­
gierigem Herzen den Ortsxfarrer M. Albertus Reimann uf dem 
Felde, am holen Wege genand, mit einer Rodehacken, mit vielen 
harten und abfchäulichen Schlägen und Hieben." Besonders 
gerühmt wird von den zeitgenössischen Geschichtsschreibern das 
Verhalten der evangelischen Pfarrer ihren Gemeinden gegen­
über, welche in den schweren Lebenszeiten mit aufopfernder 
Liebe ihre Gemeindeglieder sammelten und mit Gottes Wort 
stärkten. Häufig bezahlten sie ihre Treue mit dem Tode. Der 
Pfarrer Johannes zu Großberndten wurde durch den Schweden- 
trunk zu Tode gemartert, während es vom Pfarrer Chyträus in 
Hesserode heißt, daß er „immer den Feinden entkam, in Nord- 
hausen aber durch giftige Arzney umgebracht wurde."

Am Ende des Jahres 1644 beseßte der Oberst von Ende 
mit feinem Regimente die Grafschaft und drückte sie sehr hark; 
aber geradezu enkseßlich gestalkeke sich die Lage, als im Jahre 
1647 Graf Löwenhaupt mik 4000 Mann von Gokha heranrückke. 
Die zügellosen Scharen schnitten den Bauern Nasen und Ohren 
ab, wenn sie nichi genug herbeischafsken. Die Landstraßen waren 
von stiehenden Einwohnern bedeckt, die ihre Häuser im Stiche 
ließen und Schuß in den Wäldern suchten. Ebenso schändlich 
hausten Dragoner, welche in die Herrschaft Lohra gelegt wurden, 
um verschiedene Rückstände einzufvrdern. Im August guartierte 
sich die Weimarfche Armee in der Grafschaft ein, brandfchaßte 
und plünderte, wenn es überhaupt noch etwas zu plündern gab.
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Endlich nach langem Sehnen kam 1648 der Friede zu 
stände. Die Botschaft des Friedens, welcher für die im Kriege 
ausgewachsene, jüngere Generation ein fremder Begriff war, 
wurde mit geteilter Freude ausgenommen. In vielen Schriften 
jener Zeiten tritt uns eine tiefe Schwermut, eine düstere, an der 
Gegenwart verzweifelnde Stimmung entgegen. In der That 
glaubten manche die Stunde gekommen, wo das deutsche Volk 
aus der Reihe der selbständigen Nationen verschwinden werde, 
und die deutsche Geschichte stch schließe. Man hat berechnet, daß 
im ganzen Reiche neben 1976 Schlössern und 1629 Städten, 
18310 Dörfer zerstört seien, während etwa 12 Mill. Menschen 
im Laufe des Krieges um das Leben gekommen find.

Ein entsetzliches Bild der Greuel der Verwüstung bot be­
sonders auch Thüringen dar. Nordhausen hatte an baren 
Kriegskosten mehr als 1'/2 Millionen Mark bezahlt. Die Stadt 
wurde als kaiserliche Reichsstadt besonders von den Schweden heim­
gesucht. Iu Ellrich lagen 1647 237 Häuser in Asche und nur 
146 wurden noch bewohnt. Im ganzen Amte Worbis lebten 
nicht mehr als 1800 Einwohner.

Roßleben an der Unstrut, das vor dem Kriege 2100 Be­
wohner hatte, zählte 1642 noch deren 20. In Dachwig bei Erfurt 
war nur ein einziger Schulknabe vorhanden, und jn den Dörfern 
bei Frankenhausen lebte keine Seele mehr» sie waren menschen­
leer. Auf dem Eichsfelde wurden während des Krieges über 
60000 Stück Vieh geraubt, ein Drittel aller Ortschaften, dar­
unter Gernrode, Worbis, Dingelstedt, waren in Asche gelegt. 
In Niedergebra lagen 35 Jahre nach dem Friedensschlüsse noch 
24 Häuser im Schutt, Pustleben konnte 30 Jahre nach dem 
Kriege nicht einmal seine verwüstete Gemeindeschenke wieder auf­
bauen, sondern war gezwungen, den Bauplatz für 20 Thlr. zu 
verkaufen. *)

Ein großer Teil des früher angebauten Landes lag voll­
ständig wüst da. Ueber die Acker setzte sich Gestrüpp, über 
weite Flächen sprossen Holzungen auf; wilde Tiere, die man

0 In einem Bittgesuche der Hohensteiner Ritter- und Landschaft omn 
5. Dezember 1639 an den großen Kurfürsten, die Graffchafk mit Ein- 
guatierung gnädigst verschonen zu wollen, hecht es: „Die Grafschaft besteht 
aus drei kleinen totieg quotie8 abgebrannten, ruinirten und mit Schulden 
über und über gehäuften Slädtlein, die Alles in Allem sich etwa auf 400 
Feuerstätten bewohnet und unbewohnet belaufen möchten und mehrentheils ge­
ringen Dörflern." (Magdrb. Staatsarchiv.) 
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seit Menschrngedenken nicht mehr gesehen, zeigten sich in Massen 
in den verlassenen Einöden. Die Arbeit des wieder aufge- 
nommenrn Ackerbaues muffte verrichtet werden von Menschen, 
die unter dem verwilderten Treiben des Krieges herangewachsen, 
den Segen steter und erfolgreicher Arbeit noch nie gesehen, die 
in manchen Gegenden keinen Pflug, keine Egge mehr kannten 
und noch weniger verstanden, sie zu führen, dir nichts mehr 
wußten von der Folge der Saaten, nichts von der Zeit des 
Düngens, des Einbringens der Saat, nichts von der verschiedenen 
Bodenbeschaffenhrit des Ackers und alle Ueberlieferungen aus 
der Großväter Zeit verloren hatten. Und wenn sie selbst Hand 
anlegken ohne genügende Pferde und Rindvieh, die das Kriegs­
volk hinwrggeschlexpL hatte, so war der Ertrag gering, den sie 
aus ihren Erzeugnissen gewannen, da überall nach dem Frieden 
der Mittelxreis des Getreides in ganz außerordentlicher Meise 
fiel. Durchschnittlich kostete in den ersten 12 Jahren nach dem 
Kriege der Scheffel Weizen 12, der Scheffel Roggen 10 Groschen. 
Daß troßdem die Landwirtschaft sich wieder aufrichten konnte, 
ist in erster Linie der unermeßlichen Emsigkeit, Geduld und Ge­
nügsamkeit des deutschen Bauern selbst zu verdanken, der unter 
so drückenden Verhältnissen und so vielfachen Hindernissen den­
noch den Mut und die Ausdauer in der Bewirtschaftung seines 
BeschLums nicht verlor und die Liebe zu Heimat und Wohnstätte 
wiedrrgewann.



III.

Die Fokzen des wesifäkisißen Friedens 

für die (örafscöaft Hohensiem.

Hie Friedensverhandlungen zogen sich sehr in die Länge.
Cs hatte dies darin seinen Grund, daß sie nicht mit 

einer allgemeinen Waffenruhe begannen, und in Folge deffen mit 
jedem Siege der einen oder der anderen Partei dir Anforderungen 
stiegen und die Zugeständnisse sich verringerten. Endlich wurde 
der Friede am 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück 
unterzeichnet. Er gab ganz Deutschland und auch dem größten 
Teile von Europa eine veränderte Gestalt. Auch der Grafschast 
Hohenstein brächte er einen neuen Herrn und eine neue Ein­
richtung. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
nachmals der „Große Kurfürst" genannt, mußte in diesen: 
Frieden Vorpommern an die Schweden, die es eingenommen 
hatten und nicht herausgeben wollten, abtreten. Als Ersaß 
wurden ihm die Bistümer Kamin, Minden und Halberstadt 
als Fürstentümer, das Erzbistum Magdeburg als ein Herzogtum 
abgetreten. Zu dem Bistum Halberstadt wurde nun auch in 
diesem Frieden die Grafschaft Hohenstein gerechnet, nämlich 
Lohra und Clettenberg. Die ältere Wolfenbüttelsche Linie war 
mit Friedrich Ulrich ausgrstorben; das neue Haus verlangte 



46

nicht einmal die Erbfolge; es war zufrieden mit der alten, eigent­
lichen Grafschaft Hohenstein und betrachtete diese beiden Herr­
schaften als nicht dazu gehörig, ungeachtet dessen, daß im Jahre 
1593 durch Heinrich Julius die Besitznahme erfolgt war. Weil 
das neue Haus Braunschweig die Belehnung nicht halte erhalten 
können, so verzichtete es auf diese Herrschaften. Es war also 
ganz überflüssig, datz der Bischof von Halberstadt, Leopold Wilhelm, 
in dem Frieden protestierte, als wenn Vraunschweig diese Länder 
in Besitz nehmen wollte. Der braunschweigische Gesandte ant­
wortete hierauf nur, datz „der Bischof wegen Hohenstein mit 
Schatten und Larven fechte."') Es wurden also nur die beiden 
Herrschaften Lohra und Clettenberg als Tafelgüter des Bischofs 
von Halberstadt an das Haus Brandenburg abgetreten, Die 
Erwerbung bestand in") „2 Mmbtern, 3 Städten, 1 Flecken 
(Benneckrnstein), 2 Klöstern (Münchenlohra und Dielenborn), 
14 Vorwerken^, 5 Killersitzen, 45 Rmtsdörflern, 14 Rdrlichen 
Dörflern, 26 schriftsäfligen Freg-Güihern". Im 11. Rrlikel des 
Friedens zu Osnabrück heitzt es: „Da dir Grafschaft Hohen­
stein, dein Teile nach, das ein Lehen des Bistums Halberstadt 
ist, und in zwei Dynastieen oder Präfekturen Lohra und Cletten- 
besteht, nebst einigen Städtchen mit dahin gehörigen Gütern und 
Rechten, nach des letztverstorbenen Grafen dieser Familie, jenem 
Bistum zugewandt, und von dem Erzherzog Leopold Wilhelm, 
als Bischof von Halberstadl besessen; so soll diese Grafschaft^) 
fernerhin bei diesem Bistum bleiben, unwiderruflich, so, datz dem 
Kurfürst von Brandenburg, als nunmehr erblichem Besitzer des 
Bistums Halberfladt freie Gewalt zustehen soll, über gedachte 
Grafschaft zu disponieren; Niemandes Widerspruch oder Widerstand 
soll die geringste Gellung haben."

') „Curn umbri8 6t larvck; ^uaerunt Ko8t68, Huibu8cum üecertent; 
cur non serem feriunt, cur non fumo8?" (Mrier, ^.cta pnci8 VV68tpü. VI., 
49, 499.).

2) Kurfürst!. Informalionsfchrifl pag. 11.
b) Von diesen waren 1649 nur 4 nichl verfehl, nämlich Cleklenberg, 

Trebra, Benneckrnstein und Lohra, rfr. Witlgensteiner Gegeninfvrmativn 
pag. 7. sub 29.

4) „Dunc eunüern cornitaturn porro Huo^u6 P6N68 ickurn 
Dpckcoputurn irrcvocabilitcr permanere placuü, aüeo, ut Domino Dleotori 
Druntl6nburg6N8i, tarn^uam kaereüitario po8868ori iam äicti Dpi8copatu8 
Hald6r8tacüen8i8, clc mernorato cornitatu cli8pon6n<li lidera 
Iaculta8 6886 cl obent, non ob8tant6, N6c viZor6M Nab6nt6 ulla contra- 
cüction6, ^ua6 a guoguam in contrariurn moveri pO88Ü."



Die an Brandenburg gegebenen Herrschaften Lohra und 
Cleltenberg führen noch jetzt den Namen „Grafschaft Hohenstein". 
Braunschweig hat der Führung des Titels „Graf zu Hohenstein" 
seitens der brandenburgisch-xreutzischen Herrscher stets wider­
sprochen, angeblich, weil dieser Titel dem Hause Stolberg zu- 
käme. Mus den Reichstagen wurde jedoch der Widerspruch 
Vraunschweigs nicht anerkannt, weil es in dem Friedensver- 
trage ausdrücklich heisst: „Die Grafschaft Hohenstein, dem 
Teile nach u. s. w."') Den Grafen von Schwarzburg und 
Stolberg, die 1640 auf den Reichstag nach Regensbnrg als 
„Grafen von Hohenstein" geladen waren, die schon viele tausend 
Gulden von ihren eigenen Kammergütern wegen Hohenstein an 
Reichscontributionen abgetragen hatten, wurde in dein Frieden 
die ausdrückliche Versicherung gegeben: „daß sie wegen der 
Hohensteinischen über dreimal hunderttausend Thaler geschätzten 
Lande anderweitig schadlos gehalten werden sollten." Das ist 
bis heute noch nicht geschehen, obwohl auch auf dem Reichstage 
zu Regensburg 1673 beiden Grafen die Versicherung gegeben 
wurde, datz sie „die wirkliche Exspektanz auf das erste eröffnete 
äquivalente Reichslehn haben sollten."

Der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, war 
also der neue Herr der Grafschaft Hohenstein-Lohra-Clettenberg. 
Die Besitzergreifung verzögerte sich indeffen bis 1650. Rm 4. 
Juni dieses Jahres kamen die brandenburgischen Bevollmächtigten, 
der Freiherr Joachim Friedrich von Blumenthal und der Oberst 
Johann Christoph von Burgsdorff, in die Grafschaft, um die 
Unterthanen durch den Crbhuldigungsrid dem neuen Landes- 
herrn zu verpflichten. Ehe aber die Huldigung vor sich ging, 
machten die Stände gewisse Bedingungen, die sie für ihre Freiheit 
notwendig hielten. Daraufhin errichteten die beiden kurfürst-

') Hoche, pag. 216 und Klüver, Rechksznstand der grast. Stvlbergischen 
Grafschaft Hohenstein, pag. 298 f. Letzterer versteht unter der eigent­
lichen Graf fchaft Hvhenstein das Befttztmn des Hauses Stolberg, welches 
diesem 1593 nach Ernst VII. Tode zustrl (rxrl. Stiftsamt Ilfrld) und bis 
1866 unter hannovrrfcher, jetzt preutzifcher Staatshoheit steht (dir sogenannte 
hannoversche Grafschaft). Die Grafschaft Hohenstein im weiteren Sinne 
bestehe aus dem genannten Gebiete, den Herrschaften Lohra und Cletten- 
berg, dem gemäß Art. XIII, ß 9 im westfälischen Frieden an Braunschweig 
abgetretenen Teile (Walkenried, Neuhof, Borge, Hohegritz, Wieda) und dem 
früher schwarzburgischen, seit 1816 preußischen Amte Bodungen- 



48

lichen Gesandten anf dem Ritterguts des Herrn Christian 
Günther von Verlepsch in Buhta einen Reretz, in welchem den 
Ständen ihre Freiheiten bestätigt wurden.

Dieses Schriftstück lautet in wortgetreuer Wiedergabe, 
wie folgt:

„Zuwitzen, datz als der Durchlauchtigste Fürst und 
Herr, Herr Friederich Wilhelm, Marggraf zu Branden­
burg, des Heil. Komischen Reichs Ertz-Cämmerer und Chur­
fürst, zu Magdeburg, in preutzen» zu Iülich, Cleve, Berge, 
Stettin, Pommern, der Catzuben und Wenden, auch in 
Schlesien zu Crotzen und Jägerndorf Hertzog, Burggraf 
zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt und Minden» 
Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr zum Raven- 
siein rc. Unser gnädigster Herr, Dero getreuen Ständen 
von Ritterschaft, Städten und Landschaft der Grafschaft 
Höhnst ein, bei Empfahung der Erb Huldigung gewitze 
reservckes ausgeantwortet, vermittelst deren Se. Churfürst!. 
Durchlaucht sich generaliter gnädigst verbunden, dieselbe bey 
ihren wohlhergebrachten ?rivilegien, Recht und Gerechtig­
keiten zu L0N8erviren, und gegen dieselbe weder durch sich 
selbsten noch andere beeinträchtigen oder beschweren zu 
latzen, So haben dieselbe zwar solche reservckien mit gehor­
samsten Dank aeLeptiret, dabey aber verschiedene puncta in 
specie vor Leistung der Huldigung zu erledigen begehret, 
welche wir ob sie wohl meistentheils also beschaffen seyn, 
datz Se. Churfürst!. Durchlaucht sich darunter aller Billig­
keit nach unzweifentlich erklären werden, aus Mangel 
habender In8truLtion nicht sogleich schlüssig re8olviren können, 
sondern selbige zu der von Höchstgedachter Se. Kurfürstl. 
Durchlaucht unterm Cölck an der Spree den 12. Junii 
der sämtlichen Halberstädtischen Regierung aufgetragener 
Erkundigung und Handlung nothwendig ausstellen mützen 
so ist doch in nachfolgenden zu desto mehrerer
Beförderung der instehenden Erbhuldigung Kraft habender 
In8truLtion eine solche Erklährung im Nahmen und von 
wegen vor höchgemeldter Se. Churfürst!. Durchlaucht von 
uns gegeben und ertheilet worden.

1. Und zwar primurn so versprechen Se. Churfürst!. 
Durchlaucht und wollen, datz die Ritterschaft» Städte und 
Landschaft dieser Grafschaft bey dem exereitio der
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Evangelischen Augsburgischen Lonfe88ion wie dieselbe in 
anno 1530 auf dem großen Keichs-Tag zu Augsburg der 
Römisch Kayserl. Majestät Carolo dem V. glorwürdigster 
Angedächlniß übergeben worden- und hernach in anno 1624') 
in dieser Grafschaft in Übung gewesen, nebst allen darzu 
gehörigen Mitteln, intraOen und Auskünften gelasten, und 
da die Augsburgische Lon5e88ion in Abung und vigore ist, 
die Pfarr-Dienste mit Evangelischen, der ob- und jetzt 
Augsburgischen Lonso88ion mit Hertz und Mund zugethan 
und richtig befundenen Predigern (doch 8a1vo juro Patronate 
och ti8Luriciu6) besetzet werden und darbey verbleiben sollen.

2. Zum andern so eon8entiren und verwilligen Se. 
Churfürst!. Durchlaucht, daß die Stände in einem vom 
Fürstenthum Halberstadt außer der 8uperioritat und 
Appellation absonderlichen corpore dem Herkommen gemäß, 
beysammen gelaßen, und nicht 8epariret, oder auch unter sich 
getrennt werden sollen.

3. Drittens daß in dieser Grasschast stetig eine ab­
sonderliche Cantzley oder Regierung gehalten und bey der­
selben alle Sachen in prirna in8tantia abgethan und 
geschlichtet, doch daß dadurch die prirna in8tantia denen 
Städten und Gerichts-Inhabern, so solche hergebracht und 
in derselben po88e88ion seyn, nicht entzogen werden, die 
appellation68 aber nacher Halberstadt sollen gelasten 
werden.

4. Vors vierdte, so verwilligen Se. Chursürstl. Durch­
laucht auch gnädigst, daß die Stände einen aus ihren der 
Ritterschaft Mitteln vorschlagen mögen, den Se. Churfürst!. 
Durchlaucht bey hiesiger Regierung bestellen, und in dero 

y Im westfälischen Frieden stritt man sich lange über das Jahr, 
welches yrr Norm bei der Restitution der geistlichen Güter angenommen 
werden sollte. Die Katholiken forderten das Jahr 1629, in welchem da» 
Restikutions-Edikt gegeben war, nach welchem manches Kloster und manche 
Kirche von den Katholiken besetzt war Dies wäre sehr vorteilhaft für ste 
gewesen und Ilfeld, Walkenried und mehrere Dörfer in der Grafschaft 
würden in ihren Händen geblieben fein. Die Protestanten forderten das 
Jahr 1618. Beide Teile mutzten nachgrben, und fo wurde der 1. Januar 1624 
als Norm angenommen. Was an diesem Tage einem von beiden Teilen 
gehört hatte, sollte ihnen verbleiben. In Hohenstein war der Religions- 
Mstand in diesem Jahre ungestört gewesen, also mußten auch den Protestanten 
alle Güter und Rechte bleiben, welche sie damals innrgehabk hatten.
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Pflichten nehmen lassen wollen, doch welchen Ritter- und 
Landschaft auf 3 Jahr salariren und mit derselben rationo 
seiner Besoldung sich vergleichen wollen.

5. ZUM fünften, so viel die eonllrlnationein, eonsens 
über die innhabendrn voeuinoute, Güter und Pfandschaften, 
auch verschriebene Zinsen angehet, da wird zuförderst von 
Nöthen seyn, daß Sr. Churfürst!. Durchlaucht die LonLession68 
und Verschreibungrn über dergleichen Sachen in ori^inaU 
proäueiret und vorgrlegek werden, damit sie sich daraus 
ersehen, und urtheilen können, an wem, und was, oder 
wie viel koo nonüne weggeben worden, ehe und bevor aber 
solches geschiehet, können Se. Churfürst!. Durchlaucht sich 
zu einiger ratisication oder eolillriuatiou solcher eonee88ion68 
oder Verschreibungrn nicht verbindlich machen.

6. Sechstens, so lassen Ihre Churfürst!. Durchlaucht 
Ihr nicht zuwider seyn, sondern geschehen, daß keine 
Lolleeten und Steuern, unersuchet Dero getreuer Stände 
dieser Grafschaft ausgeschrieben werden, und daß, wenn 
selbige der Nothdurst nach, aus einen in der Grafschaft 
Hohnstein gehaltenen Landtag ausgeschrieben werden mühten, 
solches von den Standen geschehe, und bey ihnen die 
6i8tribution als auch die O88L gleichergestalt verbleibe, doch 
dah ste die Ihro Churfürst!. Durchlaucht verwilligte Gelder, 
derselben oder Dero Halberstädtschen Rrnterey gegen 
Nuittung einliefern und die Rechnungen im Beyseyn der 
Beamten jährlich abgelegt werden mögen.

7. Zum siebenten, weilen auch die Ritterschaft ange- 
halten und gebeten, Sie von der Kontribution zu befreyen, 
die Städte aber oontraLeiren, als ist verglichen und abgrredei, 
worden, diesen Punkt und dessen völlige Erörterung, bis zu 
der übrigen gemeiner Beschwerden Abhandlung auszusehen, 
alsdann nach Besindung Se. Churfürst!. Durchlaucht sich 
gnädigst weiter rrklähren, und die Billigkeit darunter 
verordne werden.

8. Vors achte, versprechen und wollen Se. Churfürst!. 
Durchlaucht, dah, wenn ein adelich Geschlechte ohne männ­
liche Erben aussterben, und das Lehn-Guth an Se. Churfürst!. 
Durchlaucht Lpert werden solte, Dieselbe alsdann die Ver­
ordnung thun wollen, dah die vorhandenen Töchter aus den
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Heyrathen, daraus gebührend unterhalten werden sollen, 
jedoch daß hierunter die Hua1ita8 teuck et Numerus üliarurn 
insonderheit attendiret, und solche Ausstatt-oder Alimentirung 
nach Proportion des Lehns, und der Anzahl Töchter, wie 
auch anderer nöthiger Umstände eingerichtet werde."') 
Obwohl die Kurfürst!. Bestätigung dieses Receffes erst 

5 Wochen später, am 17. September erfolgte, waren Ritterschaft 
und Stände bereit, dem neuen Landesherrn schon vorher den 
Huldigungseid zu leisten. Dieser denkwürdige Tag, an welchem 
die Grafschaft Hohenstein unter die brandenburgische Oberlehns­
herrschaft kam, war der 19. Juni 1650. Die vorher genannten 
kurfürstlichen Abgesandten wurden am 17. Juni an der Landes- 
grenze, von Halbrrstadt kommend, in der Nähe von Ellrich 
empfangen und im feierlichen Zuge nach der Stadt geleitet.

An: 18. Juni brachen sie nach Buhla auf und Tags darauf 
ging auf dem Herrenhause die feierliche Handlung in Scene?) 
Geladen waren die Ritterschaft, die Städte, die Landschaft und 
die Schulzen der Amtsdörfer der Grafschaft Hohenstein. Ueber 
den Verlauf der Erbhuldigung hat der Ellricher Notar und 
Stadtschreiber Hofmann ein Schriftstück aufgesetzt, welches unter 
Einschaltung einiger Stellen seitens des Verfassers aus dem 
Berichte der Herren von Blumenihal und Burgdorff an den 
Kurfürsten (Magdeb. Staatsarchiv) folgendermaßen lautet:

Im Namen der Heiligen, Hochgelobten und unzer­
trennlichen Dreifaltigkeit!

Kund und zu misten sei allen dieses offenen Instruments 
Ansichtigen, datz im Jahre nach Christo Jesu unseres einigen 
Erlösers und Seligmachers heilwertigen Menschwerdung 
und gnadenreichen Geburt, als man schrieb 1650, in der 
dritten Irivication bei Herrsch- und Regierung des Aller- 

') Einige Punkte, deren baldige Erledigung von den Ständen gewünscht 
wurde, ?ur Zeit aber nicht möglich war, wurden im Einverständnis mit den 
brandenburgischen Bevollmächtigten einer späteren Vereinbarung vorbehalten. 
Diese ersolgle in dem sogenannten Halberstädter Reretz vom 25. November 
1650.

2) Julius Schmidt a. a. O. pag. 39 nimmt an, daß der Saal, in 
welchem die Erbhuldigung stattfand, in der Hauptsache noch jetzt erhallen 
sei, seine Deroralion indes aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stamme. 
Im Saale befinden sich auch die lebensgroßen Brustbilder des großen Kur­
fürsten und des Herrn von Berlepsch.
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durchlauchtigsten Großmächtigen und unüberwindlichsten 
Fürsten und Herrn, Herrn Ferdinands, des Dritten dieses 
Namens, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, 
zu allen Zeiten Mehrer des Reiches in Germanien, zu 
Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Croatien und Slavonien 
König, Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund und 
Brak ant, Steirrmark, Krain, Kärnthen und Lützelburg, 
Markgraf in Mähren, Ober- und Niederschlesten, Württem­
berg und Teck, Fürsten zu Schwaben, Grasen zu Habs- 
burg und Tyrol, unsers allergnädigsten Herrn Ihre Kaiser­
liche Majestät Regierung und Reich des Römischen im 
13., des Ungarischen im 23ken, des Böhmischen im 25trn,- 
des 19. Monakstages im Juni alten Stiles, ungefähr um 
die 10. Stunde vor Mittag in meiner zu Ende benannten 
registrirten offenbaren geschworenen und den zu
sonderbar berufener Zeugen persönlichen Gegenwart, die 
Stände der Grafschaft Hohnstein nach Buhla auf den Ver- 
lepschen adeligen Ritterfch, oben in die große Stube gegen 
dem Thor gelegen, eonvoeiret worden, bald darauf erschien 
des Herrn Statthalters Excellenz Joachim Friedrich Freiherr 
von Blumenthal neben dem Herr Obrist, Kammerherr und 
Commandanten zu Halberstadt, Hans Christoph von Burg- 
dorff als Churfürst!. Brandenburgische Commiffarii, traten 
an einen kleinen Tisch und stng darauf der Herr Statthalter 
;n proponiren an: feinem gnädigsten Herrn, dem Churfürsten 
zu Brandenburg geschehe daran ein gnädigster Gefalle, daß 
die gefammten Stände auf geschehenes Zuschreiben in so 
einer ansehnlichen Zahl erschienen wären. Er hätte Befehl, 
der löblichen Ritterschaft, Städten und Landschaft zu 
versichern, daß höchstgedachte Churfürst!. Durchlaucht den­
selben nicht allein mit allen Gnaden gewogen, sondern auch 
willig wären, ihnen ihre gnädige Zuneigung durch die That 
zu erzeigen, fuhr darauf fort zur Sache und erinnerte, was 
maßen Ihre Churfürst!. Durchlaucht wegen Hinterlaffung 
der Vorpommerschen Landen in dem Friedensschluß auch 
unter anderem hiesige Grasschaft überlasten. Weil dann 
Ihre Churfürst!. Durchlaucht darauf bei Römischer Kaiser!. 
Majestät allerunterthänigst angesuchek, daß die als Ent­
schädigung übergebenen Lande Ihr übergrben und die 
Unterthanen voriger Pflicht ertasten werden möchten, solches 
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auch erfolget, daß er dem Herrn Statthalter nebst dem 
Herrn von Plrttenberg jüngst zu Halberstadt die gesammten 
Unterthanen und Stände und also auch die hiesigen von 
voriger Oesterreichischer Bischöst. Pflicht erlassen, als wollte 
er solches hierbei wiederholt haben.

Weil nun billig und recht, dasi höchstgedachte Ihre 
Churfürst!. Durchlaucht per die Stände und
Unterthanen sich verpflichteten, so würden dir löblichen 
Stände sich entsinnen, wie Ihre Churfürst!. Durchlaucht ihm 
anbefohlen, die Crbhuldigung in dieser Grafschaft ein- 
zunehmen, weil denn gestern die vorgehabten Verträge 
ausgefertigt, so wollten sie nun mehr die wirkliche Leistung 
des Eides erwarten, dagegen aber die löblichen Stände 
versichern, dasi höchstgedachte Churfürst!. Durchlaucht als 
ein treuer Landesvater und wegen aller rühmlichen, von 
seinen Eltern anererbten und gelehrten Tugenden, insonder­
heit aber Se. Churfürst!. Güte in ganz Europa berühmter 
Potentat, die solche bei ihren rechten Privilegien, Freiheiten 
und Steuerbefreiungen schützen und darwider in nichts be­
schweren würden, mästen sie die Churfürst!. Versicherungs- 
schreiben im Original ausankworten und über die ab- 
gehandelten puncta die gnädigste Versicherung verschaffen 
wollten. Dieses vorausgesetzt, thäten auch der Landsyndirus 
Herr Johann Tytus, der Rechten Lirentiat, die Antwort 
des Inhalts, dast die löblichen Stände den gethanen Vor- 
trag vernommen und wäre dir Versicherung hochgedachter 
Churfürst!. Durchlaucht gnädigster Gewogenheit nicht nöthig 
gewesen, sintemal die löblichen Stände zu Ihrer Churfürst!. 
Durchlaucht sich keines anderen in Betracht dero berühmten 
Güte und vortrefflichen Tugenden versehen können. Im 
Uebrigen erinnere man sich wohl des Friedensschlusses und 
wäre demselben nachzuleben allerdings erbötig. Es gratu- 
lirten ihnen auch die Stände selbst, dast unter einem so 
berühmten Prinzen sie nach so vielem Unglück leben sollten, 
wiederholten den all bereit bei Ergreifung hiesiger Herr­
schaft abgelegten Wunsch; und weil nun mehr alles ihren 
Wünschen entsprechend, so wollten sie im Namen Gottes 
zur Nblegung des Huldigungseides schreiten und des Buch­
stabens erwarten.
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Darauf haben die Edelleute, Freien und Städte nach­
gesetzten Eid mit aufgehobenen Fingern geschworen:

„Wir von der Ritterschaft, Städten und Land­
schaft dieser Grafschaft Hohnstein, geloben und schwören 
für uns und unsere Nachkommen, sammt und sonders, 
datz dem Durch!. Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich 
Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg, des heiligen 
Römischen Reichs Erzkämmerer und Churfürst zu 
Magdeburg, in Preußen, zu Iülich, Eleve, Berg, 
Stettin, Pommern, der Castuben und Wenden, auch 
in Schlehen, zu Crosten und Jägerndorf Herzog, 
Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt und 
Minden, Grafen zu der Mark und Ravensberg, Herrn 
zu Ravenstein, als dieser Grafschaft Erb- und unsers 
gnädigsten Landesherrn, wie auch Sr. Churfürst!. 
Erben und Nachkommen und dem ganzen Churfürst!. 
Hause der Markgrafen zu Brandenburg.

Mir sollen und wollen getreu, hold und gegen­
wärtig sein, als das getreuen und gehorsamen Ständen 
und Unterthanen von rechtswegen oblieget und ge­
bühret. So wahr uns Gott helse und sein heiliges 
Wort."

Wie solches verrichtet, hat der Obrist Burgsdorff begehret, 
die Stände sollten ihrem gnädigsten Herrn zu Ehren und 
Glückwünschung dreimal rufen: Vivat Thur-Brandenburg! 
welches such mit kräftiger, fröhlicher Stimme also geschehen. 
Darauf seiend diejenigen, so Vollmacht gehabt, für andere 
zu schwören, hervorgetreten» als Nuirin von Seebach für 
Wilhelm von Oxpershausen, Hans Christoph von Tetten- 
born für seinen Vater Hans von Tettenborn und Johann 
Günther Wiegand für seinenVater August Wiegand mit 
vorigem Eide. Derselbe lautete mit der Abänderung: „Ich 
gelobe und schwöre in Vollmacht des N. N. und in dessen Seele, 
datz er und seine Nachkommen sammt und sonders dem Durch!. 
Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, Markgrafen 
zu Brandenburg px. als dieser Grafschaft Erb- und gnädigster 
Landesherr wie auch Sr. Churfürst!. Durchlaucht Erben 
und Nachkommen und dem ganzen Hause Brandenburg soll 
und will getreu, hold und gegenwärtig sein, als das ge­
treuen und gehorsamen Ständen und Unterthanen von rechts 
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oblieget und gebühret. So wahr Gott ihm helfe und sein 
heiliges Wort."

Darauf waren die Vormünder der Unmündigen als 
Hans vom Hagen wegen Heynarth Georg von Bülzings- 
löwen, Hartmann von Berlexsch wegen Christian Günther 
von Berlexsch, Otto Christoph von Worbis wegen Adam 
Heinrich List, Joachim Friedrich von Bila wegen Caspar 
Wilhelm Wurmb's Sohn, Jobst George Ziegenmeyer wegen 
Hieronymus Gottfried Ziegenmeyer und Hans Heinrich Ernst 
wegen Bürgermeister Johann Ernst Selig. Kinder, mit 
einem Handschläge gelobet?)
Die Geistlichen der Grafschaft traten alsdann vor, gaben 

den Handschlag und sprachen, doch ohne Ablegung eines Eides: 
„Vivat K-ex, vivat Llentor! Glück zu, Glück zu unserm neuen 
liebsten Landesherrn! Gott bestätige seinen Stuhl und laste ihn 
sehen Kinder und Kindeskinder! Zuletzt aber haben die Amks- 
unterthanen — nicht die Edelleute und Gerichtsinhaber — den 
ersten Eid auch geleistet. Darauf der Revers und Kurfürst!. 
Antwort ausgeantwortet und also dieser Aktus vollendet worden." 
Um 2 Uhr nachmittags verliehen dir brandrnburgischen Abgesandten 
Buhla wieder, nachdem die Stände zuvor dem Kurfürsten ein 
freiwilliges Geschenk von zwölftausend Thalern gelobt hatten.

So waren nun die beiden Herrschaften Lohra und Cletten­
berg ein völliges Eigentum des brandenburgischen Hauses. Aber 
nicht lange sollten ihre Bewohner das Glück, unmittelbar unter 
Brandenburg'« Herrschaft zu stehen, genießen. Am 24. Oktober 
des folgenden Jahres 1651 huldigten die Ritter und Stände 
bereits einem neuen Herrn. Die Veranlassung dazu gaben 
folgende Vorgänge.

Der schwedische Oberst, Graf Johann von Sayn und 
Wittgenstein hatte sich im dreißigjährigen Kriege als Beisitzer des 
evangelischen Bundes so ausgezeichnet, daß der Kurfürst 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg ihn als Geheimrat in 
seinen Dienst nahm. Er sandte ihn als seinen Bevollmächtigten

y Die Herren von Winnigerode waren nicht erschienen, weil sie Vor­
gaben, ihre Herrschaft Allrrburg gehöre nicht nun Hohensteinschrn. Bis zum 
Jahre 1719 zogen sich die diesbezüglichen Streitigkeiten hin, während welcher 
Zeit die Herren von Minnigervde wegen Steuerverweigrrung häufig exerulierk 
wurden. Vergl. a von Minnigervde, Schloß Kllerburg. Zeitschr. des Harz- 
vereins XXIX 1896.
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zu den Friedensverhandlungen?) Dort Halle er es verstanden, 
viele Vorteile für seinen Herrn durchzusetzen und Halle dabei 
nichl geringe Vorschüsse aus seinem eigenen Vermögen gethan. 
Ms er noch in schwedischen Diensten stand, hatte ihm schon 
Gustav Adolf eine Vergeltung seiner Verdienste versprochen, und 
diese bestimmte der bevollmächtigte Legat der Krone Schwedens, 
Vxrnstierna, zu Frankfurt a. Main am 5. August 1634 dahin, 
daß er die Herrschaft Bielstein und das Gericht Freudenbrrg in 
Westfalen erhalten sollte, sobald diese erobert sein würden. Dies 
mochte ihn wohl auf den Gedanken bringen, daß er stch vom 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm die Grafschaft Hohenstein-Lohra- 
Clettenberg als Pertinenzstück des Bistums Halberstadt ausbat. 
Der Kurfürst, dem man die eigentliche Beschaffenheit der Gras- 
schaft verschwieg und vorspiegelte, sie bestände nur aus „zwei 
Aembtern und dem Städtlein Vleicheroda und sei wenige 
100 Thaler wert", verschrieb sie dem Grafen am 27. März 1647 
zu Cleve. Das Schriftstück lautet:

„Wir, Friedrich Wilhelm u. f. w. bekennen hiemit 
für Uns, Unsere Erben und Nachkommen u. s. w. nachdem 
Wir des Hochwohlgebornen Unsers zu vorseyenden General- 
Fried ens-Traktaten nach Osnabrück und Münster abgeschickten 
Geheimen Raths, besonders lieben und Getreuen, Johann 
Grafen zu Sayn und Wittgenstein, Herrn zu Homburg 
und Vallendar u. s. w. nützliche und getreue Dienste, welche 
er Uns in vielen Wegen und sonderlich bey itzo gedachten 
Friedens-Traktaten unverdrossen und mit großer Sorgfalt 
und Fleiß erwiesen, auch noch ferner in Unterthänigkeit 
erweisen kann und will, bey Uns in Gnaden ermessen und 
ihn und die Seinigen solches fruchtbarlich genießen zu lassen 
billig zu seyn erachtet. Daß Wir dannenhero bewogen worden, 
ihm die Grafschaft Hohenstein, so viel deroselben von dem 
Stifft Halberstadt zur Lehn gehet, bestehende in den beyden 
Aembtern Lohra und Cletkenberg und dem Städtlein 
Vleicheroda gnädigst zu conferiren und erblich zu geben, 
thun auch solches hiermit und in Krafft dieses dergestalt 
und also, daß wohlgemeldter Grass von Wittgenstein und 

y Außer ihm waren vom Kurfürsten zu den Friedrnsverhandlungen 
entsandt: Johann Friedrich von Loben, Friedrich von Heyden, Matthäus 
Wesrnbeck, Dr. Johann Porimann und Johann Frombhold. Wittgensteiner 
Gegeninformation, pag. 12 Num. 6. -..................... 



seine Descendenten und männliche Leibes Lehns-Erben 
berührte Grafschaft von Uns und Unsern Erben und 
Nachkommen als Fürsten des Siiffis Halberstadt, sobald 
Wir zum wirklichen Besitz selbiges Stiffts gekommen und 
gelangen werden, zum Mann-Lehn empfahen und erkennen 
sollen, gestalt Wir dann Ihn dabey kräftiglich manuirniren 
und auff alle Fälle die Lvcktion xrästiren wollen, dahin 
gegen Er Unser jetzt innhabendes Ambt Wetter Uns ohne 
Entgeld und mit Zurücklassung des daraufs haftenden aus- 
gezahlten Pfand-Schillings^) wiederumb abzutreten und 
rinzuräumen schuldig seyn soll, jedoch nicht eher, bist in die 
wirkliche und richtige Possrsston mehr besagter Graffschaft 
Hohnstein und dero Pertinentien wird immittiert und 
eingewiesen worden seyn; Alles getreulich und sonder 
Gefährde."
Noch vor Abschluß des Friedens zu Münster und Osnabrück 

erging an die Hohensteiner Ritterschaft und Landschaft die 
Benachrichtigung von der Velehnung der Grafschaft an den 
Grafen Johann von Wittgenstein. In einem Schreiben wünschen 
die in Clettenberg am 19. Oktober 1648 versammelten Ritter 
und Stände dem Grasen und seiner Familie „von Herzen Gottes 
Allmacht und Güte."?) Ein Jahr später erfolgte die Besitz­
ergreifung der Grafschaft durch die Wittgensteiner Abgesandten. 
Am 10. Dezember 1649 erschien der kurfürstlich-brandenburgische 
Gesandte, Raba von Ranstein mit dem grästich-witkgensteinschen 
Hofmeister Bodo von Gladebeck „oben auff der Stube des 
Amies"3) zu Clettenberg und eröffnete den Amts-Beamken und 
sonst niedrigen Bedienten, sambt allen Schultheißen, datz 
Sr. Churfürst!. Durchlaucht die Grafschaft Hohenstein, in speeie 
die Aemxter Lohra und Clettenberg sampt allen Pertinentien, 
Recht und Gerechtigkeiten, hohen und niedrigen Jagden, Juris­
diktionen an Waffer und Weydrn, Holtz, Bergen und Hecken 
dem hochgebornen Grafen und Herrn zu Wittgenstein und Sayn 
und dero männlichen Erben rediert, transportieret und über­
lassen. Jedoch die hohen Lehens- Recht- und Gerechtigkeiten 
Ihro Churfürst!. Durch!. Vorbehalten. Hierauf hat Herr Bodo 
von Gladebeck den Kanzlei-Direktor Christian Tölke, den 

y Graf Johann hakte dem Kurfürsten 40 000 Thaler darauf geliehen. 
2) Magdrb. Staatsarchiv.
°) Wittgensteiner Gegen-Infvrmalion, pag 13 ff.
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Serrekair Caspar Hoffmann, Ampt-Schreiber, sämtliche Amk- 
Schultheissen, Förster, Fischer, Müller ritiert, vermittels eines 
Handschlages seines Herrn Grasen bist zu fernerer Anordnung 
und zwar Interim^-Weise arceptieret und angenommen und die 
empfangenen Schlüssel dem auf dem Hause liegenden Corxora?) 
in Hände gegeben und nunmehr keinen anderen Herrn, dann 
den Herrn Grafen zu Wittgrnstein zu erkennen." Am 11. Dezember 
begaben sich die Gesandten nach Lohra, woselbst der Oberförster 
Heinrich Wagner und Wagner junior zu Dietenborn nebst den 
unteren Beamten in derselben Weise verpflichtet wurden.

Am nächsten Tage, dem 12. Dezember, fand zur Entgegen­
nahme der Botschaft des Kurfürsten eine Versammlung der 
„Ritterschaften, Städte und sonstiger Unterthanen" in Vleicherode 
statt. „Wie dann solche rechtmäßige Erbietung die Ritterschaft 
und Stande vermerrkt, haben alsobald sich sambt und sonders 
unter Ihro Hochgräst. zu Wittgenstein Devotion und Gehorsam 
ergeben, und anst jeder Stadt ein Delegierter treu und hold zu 
sein, vermittelst eines Handschlags obligat gemacht, mit der 
Condition, dast ste hinführo über ihre alte wohl hergebrachte 
Gerechtigkeit nicht beschweret werden möchten, wünschen also 
hierzu Sr. Hochgräst. Excellenz Glück und alle gedeyliche Wohl­
fahrt." Nach Vorstellung der wittgensteinschen Beamten wurde 
noch der Superintendent der Grafschaft „ritiert, der sich erkläret, 
dast er Sr. Hochgräflichen Gnaden alles Glück und göttlichen 
Segen wünschete und sich aller Gnaden bedanckete."

Nach diesen Ereignissen, glaubten sowohl dir Hohensteiner 
Stände als auch der Graf Johann, dast eine Erbhuldigung durch 
den Kurfürsten als „Oberlandes- und Lehensherrn" der Graf- 
schaft sich erübrige. Der Kurfürst aber war anderer Meinung 
und erwiderte den Ständen in einer Ordre vom 8. Mai 1650, 
dast eine „solche Handlung in seinem Hohen Namen unerläßlich" 
sei.?) Die Erbhuldigung fand, wie wir bereits wissen, am 
19. Juni desselben Jahres zu Buhla statt. Das schien den Grafen 
Johann besorgt zu machen, und es traten bei dem Huldigungsakte

9 Des Obersten von Birkenfeld. Letzterer weigerte sich übrigens, 
Cletlrnbrrg zu räumen. Auf eine Ordre des Kurfürsten begaben sich die 
Adeligen Hans von Hagen, Chr. von Worbis, Hans von Bodenhausen mit 
Bodo von Gtadebeck am 4. Januar 1651 ;ur Unterhandlung nach Clettenberg, 
worauf die Räumung erfolgte. (Magdeb. Staatsarchiv.)

2) Magdeburger Staatsarchiv.
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auch die Wittgrnsteinrr Bevollmächtigten Tölke, Heydenreich und 
Ilgen auf» um folgenden Protest zu überreichen:

Hochwohl Edle, Gestrenge, Ehrenveste, Hoch- und 
Wohlweife, infonders grotzgünstige, hochgeehrte Herren und 
Freunde! Wir vernehmen, dast anwesende Bitter- und Land­
schaft im Werke sein soll, den Churfürst!. Herren Commis- 
farien die angesonnene Erbhuldigung abzulegrn und zu 
leisten. Nun hätten wir das sichere Vertrauen gehabt, es 
würden Bitter- und Landschaft sich der Verpflichtung, womit 
dieselbe unser gnädige Graf und Herr sich verwandt ge­
macht, erinnern und dahero zum Schaden unseres gnädigen 
Grafen und Herrn und was derselbe in Händen habende 
Kursürstl. eoncession und bis 6ato erstandenen kündbaren 
Besitz mehr anhängig nichts eingegangrn haben, so müssen 
wir nichts destoweniger ein anderes Vernehmen, so wie bei 
Sr. Hochgräfl. Gnaden gebührendermaßen zu chstitmiren 
anheim geben. Damit aber gleichwohl Seine Hochgräfl. 
Gnaden unser gnädige Herr, hierdurch auf direktem oder 
auf Seitenwege itzo oder hinkünftig vor dero habendem 
Recht und Gerechtigkeit kein Schaden und Nachtheil be- 
schehen möge, so wollen wir sothanen von Euch fürhabendem 
Beginnen, soweit solches der Kursürstl. gnädigsten eonre8- 
8ion und was davon abhängek zu entgegen und zuwider, 
hiermit widersprechen, und Protestiren, und Se. Hochgräfl. 
Gnaden alle Benesicien in jeder Weise und Form vor­
behalten haben, dienstlich bittend, must dieser eingefertigten 
prot68tation halber gebührende Schein aushändigen lasten, 
denen selber zu angenehmen Dienste verbleiben wie vor 
unsere Person allezeit willig und beflisten.
Der kurfürstliche Gesandte von Blumenthal erklärte hier­

auf: „Der Kurfürst fei nicht willens, durch diese Huldigung die 
Rechte zu kränken, die dem Grafen einmal übertragen wären; 
er selbst habe den strengsten Befehl, nichts vorzunehmen oder zu 
verhandeln, was den Grafen anginge, sein Geschäft wäre nur 
allein, diefe Handlungen vorzunehmen." Der Kurfürst dachte 
nicht daran, sein dem Grafen gegebenes Versprechen zurück zu 
nehmen, sondern seine Absicht war nur, wie bereits erwähnt, sich 
als Oberlehnsherrn.die Unterthanen durch den Huldigungsrid 
zu verpflichten. Die Protestation war also nur eine Ceremonie.
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So hätte dem Grafen Johann kein Hindernis im Wege 
gelegen, sich nunmehr sofort in der Grafschaft Hohnstein von 
den Ständen den Huldigungseid leisten zu lasten, nachdem er 
zuvor von ihr Besitz ergriffen hatte, wenn nicht durch einen 
Zwischenfall sich die Angelegenheit wiederum verzögert hätte.

Die kurfürstlichen Gesandten mufften bei ihrem Aufenthalte 
in der Grafschaft von Land und Leuten ein ganz anderes Bild 
gewonnen haben, als ihrem Herrn vor dem Frieden vorgespiegelt 
war. Ihre Wahrnehmungen von dem größeren Umfange und 
Werte der Landschaft hatten sie dem Kurfürsten vorgestellt und 
zwar in Gemeinschaft mit den Halberstädtischen Ständen, welche 
darum baten, datz die Grafschaft wieder mit Halberstadt ver­
einigt werden möchte. 0 Nun bereute der Kurfürst die Ab­
tretung der Grafschaft und sing deshalb neue Unterhandlungen 
mit dem Grafen an, welche am 8. Ortober 1650 beendigt wurden. 
In dem diesbezüglichen kurfürstlichen Rescrixt heitzt es: ,,Wir 
haben Uns dahin gnädigst resolviret?), daß wir Euch mit denen 
beiden Aembtrrn Lohra und Clettenberg enm x>ertinentü8 be­
leihen wollen, gestalt Ihr Euch denn dazu Eurer Gelegenheit 
nach einzustellen wiffen werdet. Weil Wir aber allschon mit Euch 
dahin handeln lasten, daß gegen Erlegung einer Summe Gelds 
von 150000 Thlr. Ihr Uns obbemelte beide Amtrr nebst dem 
Amte Wetter wieder abtreten sollet, auch sonst noch einige andere 
notwendige Reservats und Bedingungen wegen der Inhabung 
dieser Aembter biß zur Ablösung thun lasten, so wird vonnöthen 
seyn, daß Ihr Uns deshalb einen Revers ausantworket, welchem 
die reservatio der landesfürstlichen Hoheit, und dessen so von 
dependiret, von Uns der limitireke Gebrauch auch der Holtzung 
und Jagten, die Ablöse solcher Ambker, wenn es Uns würde 
belieben, daß keine Gebäude geführet oder Pfandschaften ein- 
gelösrk werden sollten, ohne Unsere ausdrückliche Bewilligung 
und daß Ihr Euch des Titels und Wappens der Graf- 
schaft Hohnstein nicht wollet gebrauchen mit inseriert

y Informakionsschrifk des Kurfürsten Friedrich III., pag. 6: „Wenn 
Wir auch gewußt, daß es eine solche Beschaffenheit als Uns erst hernach 
von Unsern Standen selbst remonstrieret worden, damit gehab! hätte, würden 
Wir Uns aus den von ihnen angeführten Motiven zu solcher Vergebung 
nicht haben verstehen können, sondern Euch suff andere Wege zu rvnten- 
dirrn bedacht seyn müssen".

y Daselbst Seite 2, lüt. L.



werden muffte. Allermassen Ihr denn solchen Revers wohl in 
eine Form bringen zu lassen missen werdet. Wegen der Regierung 
kann es also gehalten werden, datz Wir eine Person und Ihr 
die andere dazu bestellet, welche dann weder Unsern noch Euren 
Nahmen, sondern die zur Hohnsteinischen Regierung bestalle 
Räthe genannt werden können. Womit verhoffentlich dieser 
ganzen Sache abgeholfen seyn und Ihr Besriedlichkeit haben 
werdet, weil es doch nur aus eine Temxoralikät an­
gesehen ist." Der Graf Johann antwortete dem Kurfürsten, 
daß er stch dem in letzterem Satze ausgesprochenen „gnädigsten 
Belieben ganz gehorsamlichst gerne submittiere." Hierauf eröffnete 
der Kurfürst der Halberstädter Regierung (Gegeben Holtern, 
den 28. Mai 1651) daß nunmehr vom Grafen Johann von Sayn- 
Witkgenstein die Huldigung in den Herrschaften Lohra und 
Clettenberg „eingenommen werden möge, unnachtheilig und unxrä- 
judicirlich der churfürstlichen Landesfürstlichen Hoheit, des jei8 
spweopalw st 8up>erioritati8, collsstarnli st appekandi". Folgende 
Befugnisse und Rechte standen u. A. dem Grafen zu:

1) Alle Prediger und Kirchenbediente der Grafschaft zu 
examinieren, ronstrmiren und introducieren, rrmoviren und lrans- 
lorieren.

2) Die Magistrate in den Städten einzusetzen und die Stadt- 
rechnungen ablegen zu lasten.

3) Die Satzungen und Privilegien der Innungen und Rmks- 
gilden zu ronstrmiren. 2)

4) Durchmarschierende Armeen (z. B. die Kaiserlichen unter 
Monkecuculi) durch gräfliche Kommissare durch die Grafschaft 
führen zu lassen.

5) „Haben sie zu unterschiedenen Malen bey erheischender 
Nothwendigkeit ihre Hohnsteinschen Unterthanen aufgeboten, die­
selben mit Gewehr erscheinen lassen, gemustert und stch derselben 
bedienet, und also ju8 oder die Folge st arrnorum, si
parva liest sornponers exerciret".

6) „Haben sie jederzeit Juden in Schutz genommen und des 
Schutzgeldes genossen".

') Magdeb. Staatsarchiv. Das Recht, goldene und silberne Münzen 
zu prägen, erhielt der Graf vom Kurfürsten 1655.

2) Die Originale der Satzungen der Schuhmacher- und Bäckergilde zu 
Ellrich befinden sich im Magdeb. Archiv.
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7) „Haben sie das a§§ratian6i (Begnadigungsrecht) aus- 
geübt".9

8) „Haben sie die Güter der ohne Erben Verstorbenen ge­
nossen und zu ihrem Fisro genommen".

9) „Haben sie Hütten- und Bergwerke exerciert und den 
Zehnten davon gehoben und thun solches noch täglich".

10) „Was das meiste ist, so haben die Herren Graffen von 
Wittgenstein Sitz und Stimme auf mehr als einem Kreistage im 
Obersächsischen Kreise exerciret".

Es kam nun zu Verhandlungen zwischen den Ständen und 
dem neuen Herrscher. Das kleine Bündchen glich — wie Hoche 
richtig bemerkt — einem Ball in den Händen der Spielenden. 
Dir häufigen Veränderungen machten die Stände ängstlich für 
ihre Rechte und Freiheit besorgt; jeder Schritt, den sie thun 
sollten, lietz sie» nach ihrer Meinung, den Verlust derselben arg­
wöhnen. Es war seit 1593 der siebente Huldigungseid, den sie 
leisten sollten. Wie nun mit dem Kurfürsten bei Besitzergreifung 
der Grafschaft der Buhlaer Reretz errichtet war, so errichteten 
jetzt die Stände mit dem Grafen den Ellricher Reretz am 
24. October 1651. Der GraP) versprach, datz er die Stände bei 
ihren Privilegien und Rechten lassen wollte und besonders ver­
sicherte er sie, datz sie bei der Augsburgischen Confession von 
1530 und zwar, wie sie im Jahre 1624 im Lande üblich gewesen, 
verbleiben sollten. Uebrigens wurden in diesem Recesse alle 
Punkte des Buhlaer bestätigt. Was die Rechtspflege anbetrisst, 
die einer eigenen Kanzlei in Bleicherode überlassen wurde» so 
wurde in einem Anhänge festgesetzt, datz das sächsische Recht in 
Hohenstein gelten solle.

i) Im Magdeburger Staatsarchiv befindet fich ein Schriftstück, in welchem 
Graf Gustav 1696 Anna Elisabeth Müller zu Liebenrode, welche oom Schöppen- 
stuhl zu Leipzig wegen Kindrsmordes „zur Sackung und Rad" verurteilt ist, 
zum Tode mit dem Schwerte begnadigt. Der Pfarrer Heinrich Schröler zu 
Etzelsrode wird beauftragt, die Delinquentin auf ihren Todesgang vorzu- 
bereiten.

2) Er war mit seinen Söhnen persönlich anwesend. Am 
27. Ortober verpflichtete er die Beamten in Ellrich und Sachsa, am 28. in 
Cletlenberg, am 29. in Bleicherode und am 30. Ortober in Lohra (Msgdeb. 
Staatsarchiv). Zum 5. November 1651 ordnete er für die Grafschaft die 
Feier des „anderen" Friedensfestes an, nachdem „das erste Friedensdankfest,, 
bereits am 8. August gehalten war (Rotes Buch der Stadt Ellrich).
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Ueber den Vorgang der Erb Huldigung zu Ellrich fehlen 
genauere Nachrichten. Es war angeordnet» daß am Vormittage 
des 24. Vctober eine Huldigungsxrrdigk gehalten werde. Außer­
dem ist die Citation der Ritterschaft und der Landstände, sowie 
der Geistlichen bekannt, welche insofern verdient, erwähnt zu 
werden, als ste zum ersten Male die Unterschrist der gräflichen 
Regierung trägt. Das Schriftstück tautet:

1) Demnach der hochgeborne Grafs und Herr, Herr Johann 
Grass zu Sayn und Wittgenstein, Unser gnädiger Grass 
Herr, dieses Endes angelanget, die Erbhuldigung von sambt- 
licher Ritter- und Landschasst der beyden Aembter Lohra 
und Clektenberg einzuziehen und hierzu wegen eingefallener 
Herren-Dienste, nächst-künftigen Isreyiag, ist der 24. dieses 
annoch lausfenden Monats praestgieret und angesetzet: als 
sollen anstatt hochged. Sr. Hochgrästl. Errett, hiermit und 
Krasst dieses sämbtliche Ritter- und Landschaft gedachter 
beyder Aembter ritiret und geladen seyn, daß ein jeglicher 
fürhergehenden Donnerstag zu Ellrich, ohnaustbleiblichen 
sich einstellig mache und folgenden Tages zu würcklicher Ab- 
legung des Koma§ii schuldig stnden lasten.

2) Denen sämbtlichen?a8toribu8 der beyden Aembter Lohra 
und Cleltenberg wird hiermit ratificieret, daß sie benetzest 
ihren Schul-Dienern nechst kommenden Freytag, Glocke 
acht frühe zu Ellrich erscheinen und was ihnen gegen an­
gestellte Huldigung angedeutet wird Ihre Schuldigkeit ab- 
legrn, denen sie also nachzukommen wissen werden. Datum 
Clettenberg, den 20. Oclobris 1651.

Grässlich Sayn-Wittgensteinische zur Hohensteinischen 
Regierung verordnete Cantzleidirektor, Räthe und 
Suxerintendens. st

(gez.) Christian Tölcke."

Nachdem sich die Geladenen versammelt hatten, trat der 
Gras vor?) und hielt eine „zierliche Oration" in welcher er 
ansührte, „wie wunderbar der allerhöchste Gott die Landschaften 
und Provinzen transferiern und von einem Stamm aust den

y Der Sitz der Suxrrinkendentur der Grafschaft war in Bleicherode. 
Superintendent war damals Georg Georgy.

0 Wittgenfleiner Gegeninformatiow pag. 23 Num. 9 f. 



andern bringen thäte." Hierauf bedankte er sich bei den Ver­
sammelten für ihr „gehorsames Erscheinen", worauf die Kitter­
und Landschaft folgenden Eid leistete:

„Wir von der Ritter- und Landschaft hiesiger Graf- 
schaft Hohnstein, isio anwesend, sambk und sonders, geloben 
und schwören, dasi wir dem hochgebornen Graffen und 
Herrn, Herrn Johann, Graffen zu Sayn, Wittgenstein und 
Hohnstein,') Herrn zu Homburg, Vallendar, Neumagen, 
Lohra und Clektenberg,') Sr. hochgräst. Excel!. Erben 
und Sucrefforen, Unserm allerseits gnädigen Graffen und 
Herrn, getreu, hold, gehorsam und gewärtig seyn, Sr. hoch­
gräflichen Excellenz Schaden verwehren, Dero Bestes und 
Frommen suchen, auch da wir verspüren, dasi gegen 
Sr. hochgräflichen Excellenz an Leib und Reputation, Herr- 
schafft und Güthrrn, etwas nachteiliges fürgenommen 
werden sollte, daffelbige nicht verschweigen, sondern solches 
offenbahren, und soviel nur an uns ist, aufs beste verhüten 
und drmsrlbigen vorkommen und sonsten in allen andern 
gegen Sr. Hochgräflichen Excellenz Dero Herrn Succefforen 
und Nachkommen, anders nicht verhalten wollen, als wie 
gehorsamen Unterthanen gegen Dero Erbherren wohl 
anstehek, eygnek und gebühret.

So wahr uns Gott helfe und sein heiliges Wort!

y So bezeichnet sich der Graf schon jetzt, obwohl, wie sich später zeigen 
wird, die Kaiserliche Verleihung des Titels und Wappens erst am 1b August 1653 
erfolgte, auch der Kurfürst die Führung zunächst ausdrücklich untersagt hatte.
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IV.

Die Grafschaft Hoßenftem
unter der Herrschaft -er Grafen von Aaxn--(Mittgenftein.

E s war nun der Graf von Sayn-Wittgenstein der Landes-
1 Herr der Grafschaft Hohenstein unter der Oberlehns­

herrschaft des Kurfürsten von Brandenburg. Die Einwohner 
begannen ihre Häuser und Ländereien, die durch den langen 
Krieg gelitten hatten, wieder in den Stand zu setzen. Es hat 
lange gewährt, ehe das kleine Land die Wunden heilen konnte, 
die ihm die Durchzüge und Einquartierungen der kaiserlichen 
und schwedischen Truppen geschlagen hatten. Manches Dorf ist 
nicht wieder aufgebaut,') und noch jetzt sieht man die traurigen 
Ruinen von Hohnstein, Clettenberg und Lohra. Die beiden 
letzteren, früher ansehnliche Schlösser, sind jetzt nur noch Domainen- 
güter. Was der Bauernkrieg übrig gelassen hatte, vollendete der 
dreißigjährige Krieg.

Graf Johann, den Schmaling einen „klugen, gelehrten, 
thätigen und tapfern Herrn" nennt, war darauf bedacht, den

') Man streiket darüber, ob die Wüstungen der Grafschaft im dreißig­
jährigen Kriege entstanden find, da bestimmte Nachrichten darüber fehlen. 
Fnzunehmen ist aber, daß die im Lrhnsbrirfe des Herzogs Heinrich Julius 
aufgeführten Ortschaften, so weil sie heute nicht mehr existieren, den Ver­
wüstungen des dreißigjährigen Krieges zum Opfer gefallen sind.
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Wünschen seiner Unterthanen entgrgenzukommrn. Die Kanzlei 
wurde wieder nach Bleicherode verlegt, wo sie sich schon zur Zeit 
des Regimentes des Herzogs Heinrich Julius befunden hatte. 
Zum Vberhauplmann und Präsidenten der Kanzlei wurde Christoph 
vom Hagen ernannt. Die Besoldung übernahmen die Stände 
auf drei Jahre freiwillig.

Indessen schmerzte es den Grafen, ein so eingeschränkter 
Besitzer der Grafschaft zu sein. Er suchte durch allerhand Mittel 
und Wege sich des letzten Versprechens zu entledigen und die 
Länder auf den Futz der ersten kurfürstlichen Concession vom 
Jahre 1647 zu bringen. Er ging sogar in dieser Absicht die 
fränkisch-brandenburgischen Linien an und suchte ihre Ein­
willigung. In einer Bittschrift» gegeben Petershagen,') den 
8. Januar 1652, wandle er sich diesbezüglich an den Markgrafen 
Christian zu Bayreuth und an den Markgrafen Albrecht zu 
Onoldsbach. Beide antworteten ihm/) „datz sie in Ansehung der 
nütz- und ersprießlichen Dienste des Grafen, welche er bist anhero 
dem Churfürsten zu Brandenburg erwiesen und noch ferner leisten 
kann, will und mag, in solche Handlung der Uebergabe und 
Verleihung der Grafschaft Hohenstein und drro Aembter Lohra 
und Clettenberg willigten und bestätigten» daß der Graff und 
seine Erben und hinwiederumb dieselben Erben absteigender 
Linie und männlichen Geschlechtes erwähnte Grafschaft Hohen­
stein innehaben, nutzen» genießen und gebrauchen mögen." Hiermit 
noch nicht zufrieden, wandte sich Graf Johann an den Kaiser 
Ferdinand. Dieser bestätigte nicht nur auf dem Reichstage zu 
Kegensburg, am 11. August 1653» die kurfürstliche Abtretung, 
sondern er erlaubte ihm auch, weil Graf Johann nur die erste 
Kurfürstliche Concession eingefchickt und von dem Vergleiche vom 
Jahre 1650 nichts erwähnt hattet, den hohensteinischrn Titel und 
Wappen zu führen. In der kaiserlichen Consirmation heitzt rs^) 
„Wir Ferdinand III. u. s. w. thun kund allermänniglich, daß Rns 
der hochwohlgeborene, Unser und des Reichs lieber Getreuer» 
Johann Graff zu Sagn und Wittgenstein einen Brief von dem 
durchlauchtigen hochgebornen Friedrich Wilhelm, Marggrafen zu

0 Hier hielt sich der Graf meistens auf; in der Grafschaft Hohenstein 
war er in den 6 Jahren seiner Regierung selten anwesend.

2) Msgdeb. Staatsarchiv.
b) Kurfürst!. Information«schrifk paZ. 9.
0 Daselbst Beilage lät. N.
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Brandenburg, Unseren lieben Ohrimb und Churfürsten, in 
welchem ihm die Grafschaft Hohenstein, so viel daraus von dem 
Fürstenthumb Halberstadt zu Lehen gehet, als die Aembter Lohra 
und Clettenberg nebst dem Gerichte Allerberg mit aller Zube- 
hörunge gegen Abtretung eines vom Churfürsten inhabenden 
Pfandschillings geschenket und erblich überlasten habe, in Unter- 
Lhänigkeit vorgrbracht und Uns darauf vermeldtrr Grast Johann 
zu Sayn und Wittgenstein unterthänigst angerufen und gebeten, 
dies nicht allein zu bekrästtigen, sondern auch ihn und seine 
Posterität mit dem Titul des Grasten von Hohenstein, zu Lohr 
und Clettenberg zu versehen, auch desfalls sein Uhralt Sayn- 
Wittgensteinisches mit dem Hvhrnsteinischen Wagen zu conjugiren, 
so konfirmieren, approbieren,ratistrieren und bestätigen Wir u. s. w." 
Eine nähere Erläuterung des neuen Wappens ist dem Kaiserlichen 
Erlasse beigefügt. Die dem Hohensteiner Wappen charakteri ischen 
Stücke des Schachschildes/) des Löwen und des Hirsches wurden 
in das Wittgensteiner Wappen ausgenommen.

Diese Vorgänge veranlaßten neue Unterhandlungen mit 
dem Kurfürsten, die für den Grafen Johann vorteilhaft aus- 
stelen. Nach einer Abrechnung vom 7. December 1653 gab der 
Graf das Amt Wetter an den Kurfürsten zurück, lieh die darauf 
vorgeschostenen 40000 Thaler fallen und zahlte noch 10000 Thaler 
zu. Dafür machte nun der Kurfürst allen bisherigen Irrungen 
ein Ende und übergab ihm und seinen männlichen Lehnserben 
die Grafschaft samt allen „Ein- und Zugehörungen, Recht und 
Gerechtigkeiten,Herrlichkeiten, geist- nnd weltlichen Lehen, Städten, 
Klöstern, Rittersthen,Dorfschästen, Bergwerken, Ober- und Nieder- 
gerichten, Regalien und allen anderen Freiheiten, wie sie die 
vorigen Grafen von Hohenstein zürn Lehn getragen hatten". Es 
wurde also die erste Concession und die darauf erfolgte Decla- 
ration von 1640 aufs neue bestätigt, mit Aufhebung alles besten, 
was bis jeht dem zuwider verhandelt war.

Dem Kurfürsten war die Summe von 150000 Thalern, für 
welche die Grafschaft wieder eingelöst werden könnte, zu groh 
gewesen; er hatte sich daher mit dem Grafen in eine genauere 
Berechnung eingelassen. Irr dem Lehnsbriefr, den er dem

') Der Schachschild irn Wittgensteiner Wappen ;rigl 16 Felder (Vergl. 
Gritzner, Landes- und Wappenkunde, pag. 239.)

2) Wittgensteiner Gegenintormativn, Beilage Nr. 10.
») Magdeburger Archiv.



Grasen am 20. August 1655 erteilte» nachdem alle Unterhand­
lungen aufgehoben waren, heißt es ausdrücklich: „Als verwilligen 
und verpflichten Wir Uns nochmals Krafft dieses dahin, wenn 
unsere Lehen-Grafen oder dero Nachkommen ohne Hinterlassung 
männlicher Lehens-Surcefforen abgehen und dadurch die Graff- 
schaft Hohenflein Uns und Unsern Nachkommen, wiederumb an- 
und heimfallen würde, daß alsdann die annoch lebenden Allodial- 
odrr Landerben solche Graffschafft so lange innebehalten, biß 
ihnen die Summe von 60000 Thalern nebst deren erlegten Ab- 
lösungs-Schillingen, Meliorationen und Verbesterungen in einer 
baaren Summe erleget, abgestattet oder sonsten ihrem guten 
Contents vergnüget seyn". Der Kurfürst hoffte also so wohlfeil 
wie möglich dir Grafschaft wieder einlösen zu können, die er ver­
liehen hatte, ehe er ste kannte. Bei Pro reffen behielt der Graf 
das Recht der ersten Instanz, und dann nur solle die Appellation 
noch Halberstadt freistehen, wenn die streitige Sache den Wert 
von 300 Thalern überträfe.

Am 2. April 1657 starb Graf Johann zu Berlin. Seine Leiche 
ward im Mai nach Clektenberg gebracht und von da am 26. August 
wieder abgeführtF Er war 56 Jahre alt, als er starb. Er war zu­
gleich kurfürstlicher Statthalter im Fürstentum Minden und der 
Grafschaft Ravensberg, auch Direktor des westfälischen Grafen- 
Kollegiums, in welcher Würde er 1654 den Reichsabschied zu 
Kegensburg unterschrieben hatte. Seine Gemahlin, Anna Auguste 
geb. Gräfln von Waldeck, starb am 27. Mai 1658. Die gräf­
liche Regierung ordnete beim Tode des Grafen für die Ort­
schaften der Grafschaft an, daß jeden Tag von 12 bis 1 Uhr 6 
Wochen lang geläutet werde und befahl» daß „alle Sxielwerke, 
sowie Hochzeiten, Kindtauffen und andere Lonviv^is 6 Monate 
lang bei ausdrücklicher Straffe eingestellt würden." ?) Die Ritter­
schaft ließ der Witwe ein Condolenzschreiben überreichen, welches 
am 3. Mai in Bleicherode vereinbart war. Vorher hatte auch 
der Kurfürst der Gräfin in einem Schreiben vom 20. April 
sein Beileid und fernere Fürsorge ausgesprochen. Es heißt dar­
in: „Wir haben nicht ohne Leidwesen den allzu frühzeitigen Tod 
Eures Herrn und Gemahls vernommen, sintemal Wir einen recht 
treuen Diener verloren, hätten ihm dahero sein Leben noch eine 
lange Zeit Euch und den Eurigen zu Trost, wie auch Unsern

y Schmaling» pag. 326.
0 Magdeburger Archiv.
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Landen zu Nutz und Bestem wünschen mögen."') Von den 18 
Kindern 2) des Grafen Johann wurden nach seinem Tode die 
Grafen Ludwig Christian, Gustav, Otto und Friedrich Wilhelm 
mit Lohra und Clettenberg von Neuem belehnt. Ludwig Christian 
und Gustav nahmen in der Grafschaft Aufenthalt. Ersterer war 
General-Leutnant in Dänemark und erhielt im Tournier Kaiser 
Leopolds den ersten Preis, letzterer hatte stch im polnischen 
Kriege als brandenburgifchrr Oberst hervorgethan. Beide 
regierten die Grafschaft anfangs gekeilt. Ludwig Christian resi­
dierte auf Lohra, während Graf Gustav feinen Sitz in Cletten- 
berg b) nahm. Als die Stände den jungen Grafen ein Glück­
wunschschreiben anläßlich ihres Regierungsantrittes überreichten, 
baten sie zugleich um Ab hülfe mancher Unzuträglichkeilen in der 
Verwaltung der Grafschaft. Die Einrichtung der Kanzlei unter 
dem Präsidium des Herrn vom Hagen, währte nur drei Jahre. 
Jetzt war der Kanzleidirektor Tölke Alles in Allem. Die 
Stände baten daher, daß ihm eine rechtskundige Person bei­
gegeben werden möchte, was auch geschah. Außerdem wurden 
die Grafen von den Ständen gebeten, die vacante Superiniendeniur 
zu besetzen, aber diesem neuen Superintendenten anzubefehlen, 
daß er nicht so eigenmächtig in Kirchensachen und Visitationen 
verfahren sollte. Wenn etwas von der Kanzel zu lesen wäre, 
so solle es nicht unmittelbar an den Prediger, sondern an den 
Patron geschickt werden. Das erstere versprach Graf Ludwig 
Christian, das übrige entschied er so: „Die Kirchenrechnungen 
gehören für den Patron, die Visitationen aber für den 
Superintendenten, und dieser soll mit Esten und Trinken ver­
sehen werden, ohne Anordnung und Bezahlung, für sich und 
feine Leute. Die Befehle in geistlichen Sachen gehen gerade von 
dem Consistorio an den Prediger: betrifft die Sache die Juris­
diktion, so soll es der Patron zuvor sehen und dann dem Prediger

') Wittgensteiner Gegeninformation, pag. 93.
?) Ein Sohn, Carl Friedrich, wurde 1686 bei der Belagerung uon 

Ofen am Arm verwundet und starb
3) Die Grafen von Sayn-Wittgenstein legten daselbst an der Stelle 

und mit dem Material von alten Burggebäuden am Fuße des Temxrlfelsens 
den sogenannten „gräflichen Flügel" an, der einen großen „Rrdoutensasl" 
enthielt, der freilich später zu einem Getreideschültboden herabgewürdigk 
wurde. Jetzt ist von den gräflichen Bauten nichts mehr vorhanden. Nergl- 
Dr. Julius Schmidt, a. a. O. xag. 41.
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zustellen." Hoche, welcher diese Notiz bringt/) urteilt vom 
Consistorium: „Das Consistorimn war unter dem Grafen von 
Wittgenstein schlecht bestellt. Oft machte eine Person das ganze 
Collegium aus und nannte sich demohnerachtet Lon8i8toria1e8."

Nachdem der Lehnsbrief des Kurfürsten vom 11. Februar 
1658 ringetruffen war» liehen sich die Grafen huldigen. Der 
Wortlaut des Lehnsbriefes ist den früheren ähnlich bis auf den 
Zusatz: „Wir befreyen auch die Grafschaft Hohenstein von 
würklichrr Einquartierung und Contribution und wollen vor 
Uns dieselbige mit solchen onerikr^ nicht belegen. Wann aber 
künfftig Unser Fürstentnmb Halberstadt mit Contribution belegt 
werden müste und es würden, wie vormals geschehen, Unsere 
gehorsamen Stände desielben Unsers Fürstenthums urgiren, dasi 
die Hohensteinischen Stände ihr Contingent darzu geben müsten, 
wollen Wir dir Parte gegen einander hören, gütliche Handlung 
pflegen und in Entstehung der Güte die Sache rechtmäßig verab­
schieden." Ein besonderer Kereß scheint zwischen den Grafen 
und den Ständen nicht errichtet zu fein, vom Grafen Ludwig 
Christian heitzt es, daß er den Städten und Ständen am 
27. März 1658 ihre Privilegien bestätigt habe?)

Die Hohensteiner Landstände hatten beim Tode des Grafen 
Johann gehofft, daß der große Kurfürst die Grafschaft einziehen 
und dem Fürstenkhum Hatberstadt einverleiben würde. Wieder­
holte Vorstellungen hatten wenig Erfolg. Da war es die fromme 
Gemahlin des Kurfürsten, Lonise von Naffau-Oranien, welche 
sich erbot, die Grafschaft wieder rinzulvsen. Als die Grafen 
von Sayn-Wittgenstein durch den Minister Freiherrn v. Schwerin 
davon Kenntnis erhielten,^ nannten sie das Verlangen des 
Kurfürsten und feiner Gemahlin ein „unchristliches", so daß sich 
ersterer veranlaßt sah, dem Grafen Christian Ludwig in einem 
Rescrixt vom 17. Januar 1665 seine unzweideutige Meinung 
kund zu geben. Das interessante Schriftstück lautet in seinen 
Hauxiteilen: „Als Uns Euer Schreiben, so Ihr aus Wittgen­
stein vom 20. December an Euren Bruder Gustaven gethan, zu 
Händen gekommen, haben Wir mit nicht geringer Verwunderung 
ersehen, daß, anstatt Ihr dasjenige, was Unsere hrrtzvirlgeliebke 
Gemahlin aus sonderbaren Hulden und Zuneigungen sich gegen

0 pag. 309.
5 Akten der Stadt Bleichervde.
z) Kurfürst!. Information tät. ti. paZ. 18.



Keluirung der Grafschaft Hohenstein erboten, mit Dank und 
Willen aufnehmen sollen, Ihr solches gar geringschätzig gehalten, 
darbey ein Hauchen ungegründekes, wodurch Euer sei. Vater zu 
der Grachschaft gelanget, angezogen und es vor unchristlich halten 
wollet, wenn man dieserseits das Seinige und zwar über Schuldig­
keit, auf Unserer Seiten zwar durch schwere, Euch aber sehr 
vorteilhafte Lonäitlones, wieder an stch zu bringen suchet. Nun 
ist wohl zu verwmrdern, datz da Euch über Euer baar ausgelegtes 
Geld noch 40000 Thlr. oben ein, und dabey noch andere stattliche 
Lon6ition68 angetragen werden, Ihr dasselbe gering halten 
dürchet. ........

Dasjenige, was Ihr anziehet, wie man mit Euch der Graff- 
schaften wegen umgangen ist, ist dergestalt irrig, unbegründet und 
fast unverantwortlich angezogen, datz Wir wohl Ursache hätten, 
deshalb Verantwortung von Euch zu fordern, wie Wir Uns 
solches auch reserviren im Fall Ihr Euch dessen ferner unter­
nehmen und nicht vielmehr erkennen werdet, wie man mit Uns 
hierin umgangen und Uns umb diese Graffschaft, ehe wir einige 
Nachricht davon gehabt, zu bringen getrachtet, dann auff dieses 
Fundament ist dieselbe von Eurem Vater sel. gesuchet, datz Wir 
sie ohne datz jemands zu Lehn ronferiren müsten und dieselbe 
nur einige wenige 100 Thlr. einbrächte, dahero Wir dann, wie 
Euch ohne Zweifel erinnerlich ist, schon damalrn, weil stch alles 
anders befunden, diesen Ort wieder einziehen wollen. Ob nun 
zwar Wir nachgehends wegen vielen unaufhörlichen Magens und 
Solliritirens auch Ungewandten Interresstonen, Euren Vater sel. 
die Grassschaft verliehen, so folget doch daraus nicht, datz Wir 
nicht erhebliche Ursache gehabt hätten, die erste auff irrige Gründe 
erxracticirte Concession zu annulliren. Wir bleiben aber dabey 
ungeachtet man unsere Verschreibung auf vorgedachte Art er­
halten, datz was Wir Euch verschrieben, so lange Uns Gott 
das Leben verleihen wird, unverbrüchlich zu halten 
und Euch wider Euren Willen, wie Ihr vermeinet, den Kauff 
nicht abzndringen gemeinet seyn. Damit Ihr aber Euch künfftig 
mit keiner Unwissenheit entschuldigen möget, so wollen Wir Euch 
anitzo und hiermit angedeutet haben, auch bei Unserm Halber- 
städtischen Archive deponieren lassen, datz wir eine solche Dis­
position vor Unsere chursürstl. Kinder ausgesetzet, darinnen dieses 
enthalte, datz soviel daran fehlet, datz diese erxracticirte Concession 
Sie verbinden soll, datz vielmehr Sie diese Grafschaft, als zu dem



?acto ViüorÜ8 6omu8 6ran6eribur§lLae') gehörend und welche 
Wir zum Aeguivalent von Pommern bekommen und also nicht 
an Fremde alienirt werden kann, auss alle Weise sich 
ermessen können. Wollet Ihr es nun so lange anstehen lasten 
und erwarten, ob sich Unsere Prinzen das Ihrige entziehen 
lassen wollen und dasjenige, was Ihr iho haben könnet, hazar- 
diren, das können Wir zwar geschehen lassen, dieses aber wollen 
Wir von Euch durchaus nicht mehr gewärtig seyn, dasi, da Euch 
hierbey Gnade und sehr vortheilhaste Loncktiones offeriert werden, 
Ihr Unsere Procedur vor unchristlich ausschreyen sollet, besonders, 
da Ihr damit weiter rontinuiren werdet, wollen Wir zeigen, dasi 
Wir solches von unsern Vasallen nicht Ursach zu leiden haben, 
verbleiben Euch u. s. w."

Nach dieser Abfertigung legten sich die Grasen aus das 
Bitten. GrafLudwig Christian richtet unter dem 8. Februar 1665 eine 
Bittschrift an den Kurfürsten, in welcher es heisit: „Ich sehe 
nach wie vor das unterthänigste Vertrauen benrbens Meinem 
Bruder zu Cw. Churfürst!. Durchlaucht, dieselbe werden in Er­
wägung und höchst vernünfftiger gnäd. Betrachtung dessen alles 
und der Zachen ganzen Beschaffenheit, als ein von Gott hoch­
begabter, gerechtliebender und desiwegen bey der ganzen Welt 
höchstberühmter Churfürst, nicht allein vor Sich bey dero Leb­
zeiten, welche der gründ gütige Gott noch auff viele Jahre erstrecken 
wolle, mich und meine Brüder bei dieser uns zu Lehn auf- 
getragenen Grafschaft gnädig lassen und kräftig schützen, sondern 
auch die gnädige Verfügung thun, dasi nach dero tödlichen Hin- 
tritt (welchen Gott noch lange verhüten wolle) dero hinterbleibende 
Prinzen als Erben väterlicher Länder und Nachfolger väterlicher 
Mild-Güiigkeit, wie nicht weniger andere Dero Herrn nachfahren 
Uns und die Unsrige bei der einmal titcko satis onsro^o erlangten 
Grafschaft manutenieren und alfo die erste Gnade mit hoher und 
großmütiger Clementz, welche je mehr und mehr mit unter- 
thänigsten Diensten als treuen Vasallen oblieget, zu demeriren 
Wir uns jederzeit werden angelegen seyn lassen, verhoffentlich 
rontinuiren mögen und wollen.

Das aber auf oberwehnt von Cw. Churfürst!. Durchlaucht 
durch Dero Herrn Ministers Mir und meinen Brüdern der Ab­
tretung halben gethane Zumuthen Wir Uns eventualiter und

y Drr sogenannte Geraische Erborrtrag aus dem Jahre 1603. 
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soweit unterthänigst heraus gelassen und Uns der Erstattung 
wegen erkundigen wollen, so will zwar nicht hoffen, daß solch 
unterthänigstes Erklären Uns in einigem Weg zum Präjudiz 
ausgedeutet werden solle, wobey Ich jedennoch nochmals an 
Meinem Orte willig wäre, daß, wann gegen gedachte Grafschaft 
Uns ein Erkleckliches, davon Ich, als der Aelteste Meine übrigen 
viele Geschwister mit behörigem Unterhalt versehen, Meine 
Brüder andern Theils eine durch Gottes Segen bishero erlangte 
Standesgebühr nach zu versehen vermöchte, geboten würde und 
gegeben werden wollte, alsdann zu der Sache näher geschritten 
und Ew. Churfürst!. Durchlaucht sowohl als Uns zu einer recht- 
gebendrn Billigkeit verholffen werden könnte, bis dahin Wir denn 
das ganze Werk beruhen lasten müstten, nicht hoffend, daß Wir 
desfalls einigen nachteiligen Hasard zu erwarten haben werden."

Rm 6. Rugull 1670') trat Graf Christian Ludwig im Ein­
verständnis mit seinen Brüdern „die Regierung der Graffschafft 
Hohenstein und darin belegene Herrschaft und Nmt Lohra mit 
deffen Pertinrnzien und zustehenden Rechten und Gerechtigkeiten 
auf seinen Bruder, Graf Gustav zu Sayn, Wittgen- und Hohn- 
stein wohlbedächtig ab", so daß letzterer nun alleiniger Herrscher 
in der Grasschaft war. Der grotze Knrfürst bestätigte den Ver­
trag am 11. Rpril 1672. Graf Gustav hatte stch aber bereits vor 
Eingang der kurfürstlichen Ordre von den Landständen am 
9. November 1671 in Ellrich huldigen lasten und am 15. No­
vember den sogenannten zweiten Ellricher Reretz errichtet. Der­
selbe lautet in seinem Eingänge:

Wir, Gustav, Graf zu Sayn, Wittgen- und Hohnstein, 
Herr zu Homburg, Vallendar, Neumagen und Clettenberg 
thun hier mit Kund, bekennen vor Untz, unsere Erben und 
nach Kommen:

Demnach Bey untz Unsere getreu land Steude unserer 
Grafschaft Hohnstein Von Ritter-Städte und landschaft, 
vermittelst etzlicher an unst abgrfrrtigtrn Oeputirten, in vrr- 
wichenen Jahren Unterthänige Erinnerung thun lasten, was 
grstald die bey eingenommenen landes Huldigungen 1658 
vertröstete Gnädige Erledigung dero und Zpeckal
gl-avarnina wegen zeithero eingefallener Verenderung des 
Kriegswesens zum Canzlry persohnen auch andern

') Wü^ensieinrr Ge§r'.cküormalion, Pag. 38 Num. 26 H..
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Iinpsäimenten in anstand und unerörtrri verbleibe, darzu 
mitlerzeit nach und nach auch einige andere sich ereignet 
deren erorderung Sie zu des Landes Besten verlangten, 
und Rntz darum unterthänig ersuchet und wir den Vor- 
besagten unsern getreuen Landt Ständten und einen jeden 
in allen Billigen Dingen Gnädig zu theil fahren und recht 
und gerechtigkeit zu fördern, auch Männlich bey seiner 
Vefugnisi zu erhalten, und nach müglichkeit zu schützen, 
jeder Zeit geneigt und gnädig gemeinet gewesen, und 
zumahlen mit des Hoch gebornen Grafen, unsers freundlich 
geliebten Bruders und gevatters Herrn Ludewig Christian 
Grafen zu Sayn- Wittgen- und Hohnstrin, Herrn zu 
Homburg, Vallendar, Neumagen, Lohra und Clettenberg 
Ld. in gewitze Handlung dahin gelangt, daß Sr. Ld. untz 
dero antheil und die völlige Regierunge an diese, vorhin 
gemeinen Grafschaften jedoch mit Vorbehalt der mit 
Belehnschaft und gefambten Handt gäntzlich ceäüet und 
abgetreten, welche Handlung dieser Sache zeithero gleichfalsi 
eine Prolongation und auf schab veranlatzet, selbige tagfahrt 
endlich den 9ten dieses nacher Ellrich verordnet, woselbst 
nebst untz vorerwehnt unsere grthreuen Landt Stände durch 
Ihre gevollmächiigte äoputirto, wie auch diejenigen, welche 
spooiaUter zu suchen gehabt, sich eingefunden und nach 
Beschehener Vornehrnung derselben und eines jeden 
6e8i6orii und anliegens dieselbe von uirtz gnädig dahin 
rosolviret, eingewilliget und erörtert worden sind in matzrn 
durch solche Vornehm- und erorterung zugleich den ein- 
geführeten Ersten gravainini ein genügen geschehen ist.
Die einzelnen Punkte des Rerefles behandeln das Ver­

hältnis der Bewohner der Grafschaft zur gräflichen Regierung, 
Kanzlei und Iufliz.

Man kann es den Hohensteiner Ständen wohl nachfühlen, 
datz sie mit dem häufigen Wechsel der Regenten, mit den vielen 
Huldigungen und Rereflen wenig zufrieden waren und geordnetere 
Zustände, besonders aber die unmittelbare Beherrschung durch 
den Kurfürsten herbei sehnten. Eine grotze Menge „Beschwerden 
und Gravamina der Landstände" bildete auf jedem Landtage der 
Graffchaft die Tagesordnung der Beratungen. Der Kurfürst 
kam dem Verlangen der Stände in fo weit entgegen, als er eine 
ständige Commission, welcher hauptsächlich die Erhebung der 
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Steuern und Contributionen oblag, nach Ellrich verlegte. Mit der 
grast. Regierung hatteder kurfürstliche Commissar nichts zu thun, irr 
Steuerangrlegenheitrn verhandelte er direkt mit dem von den 
Ständen ernannten Obersteuerdirektor, dem Herrn von Boden- 
hausen. 1672 nahmen auch brandendurgische Truppen in der 
Grafschaft Ouartier. Berlepsche und Akustische Escadrons 
brachten 1673 eine Seuche in die Grafschaft, fo dast 100 Mann 
starken.') 1678 findet sich im Ellricher Kirchenbuche der Name 
des Oberstleutnants von Hund, 1681 marschierte die Ellricher 
Compagnie, die der Hauptmann Menschen commandierte, nach 
Halberstadt?) Im Jahre 1674 hatte der groste Kurfürst auf 
seinem Zuge nach dein Mittelrhein sein Hauptquartier in der 
Nähe der Grafschaft, in Frankenhausen, aufgeschlagen. Die 
Hohensteiner Ritter- und Landschaft befchlost zu Bleicherode 
am 15. August 1674, durch einen Abgeordneten „dem Churfürsten 
Gottes reichen Segen zur bevorstehenden Expedition (gegen die 
Schweden) Glück zu wünschen, dast ste zur Beruhigung des 
heiligen römischen Reiches und zu Sr. Churfürstlichen Durchlaucht 
unsterblichem Ruhm ausschlagen möge." Abgeordneter war 
Burchhard Friedrich von Zenge auf Obergebra. Am 19. August 
wurde er vom Kurfürsten huldvollst empfangen, und zum Schlüsse 
der Audienz sagte ihm dieser für die Hohensteiner Stände 
Steuererleichterung und Revision des Accisewesens zu?) Im 
Jahre 1675, wo bekanntlich der Kurfürst seinen glänzenden Sieg 
über die Schweden bei Fehrbellin erfocht, wurde für die 
Graffchaft die Abhaltung eines Kriegs- Bust- und Bettages 
angeordnet.

In dem Jahre 1681 und 1682 trat die Pest wieder in 
Thüringen verheerend auf. In Nordhaufen starben 3509 Ein­
wohner, während 14 Ortschaften der Grafschaft von der 
unheimlichen Seuche heimgesucht wurden. In Kehmstedt starben 
161, in Nohra 248 Personen; in Bleicherode wütete sie so 
furchtbar, dast der Graf seine Kanzlei 1683 nach Tettenborn ver­
legte, woselbst ste fich bis zu ihrer Ueberfiedlung nach Ellrich, 
1691, befunden hat.

Die Verhandlungen des Kurfürsten mit dem Grafen über 
die freiwillige Abtretung der Grafschaft wurden indessen immer

') Magdeb. Archiv.
2) Schmaling, pag.441.
3) Ma^deb. Archiv.
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lebhafter und dringlicher. Der Graf legte sich wiederum aus 
Bitten und Unterhandlungen. Im Mai 1686 entsandte er seine 
Kate Georges und Heldberg zur persönlichen Rücksprache mit 
den kurfürstlichen Ministern nach Berlin. Doch scheint es zu 
bestimmten, dem Grafen günstigen Abmachungen nicht gekommen 
zu sein, denn unter dem 2. Juni berichten die gräflichen Räte ihrem 
Herrn: „Die Sachen stehen allhier so, daß Sr. Durchlaucht dir Graf- 
schaft Hohenstein gleichsam per toree zu behaupten meint und 
seinem ältesten Printzen zu geben gedenkt." Eine Audienz der 
Gräfln Wittgenstein mit den gräflichen Fräulein Christiane und 
Charlotte im Juli des Jahres 1687 hatte ebenfalls keinen Erfolg.

Die offenbare Erbitterung des großen Kurfürsten gegen 
den Grafen hatte hauptsächlich darin ihren Grund, daß außer den 
früheren Vorkommnissen letzterer in der Verwaltung der Güter 
der Grafschaft höchst nachlässig war, und seine Finanzen in einen 
bedenklich abschüssigen Zustand gerieten. Das Amt Lohra war 
1679 an Hildebrand Christoph von Hardenberg, fürstlich-braun- 
schweig-lüneburgischen Statthalter auf Wedderstadt und Schmatz­
felde, verpfändet. Das Amt Clettenberg gehörte als Pfand dem 
Landdrosten von Witzendorf. Münchenlohra war 1665 für 11000 
Thaler an Bodo von Gladebeck verschrieben, deffen Familie 
auch Nohra') und Woffleben besaß. Dietenborn war 1681 an den 
Grafen Anton Günther von Schwarzburg als Pfand für 133000 
Thaler überlasten worden. Der Kurfürst befahl seinem Com- 
mistar Ziegenmeyer in Ellrich, eine Aufstellung des Besitzes und 
der Schulden der Grafen anzufertigen und ihm vorzulegen. Die 
Schuldenübersicht hat folgende Gestalt:

Schulden der alten Grafen von Hohenstein: AIs
1) mit Fürstl. Braunschweigischem Consens 54405 Thlr. 15 Gr.
2) mit Eurer Churfürst!. Durchlaucht nach-

gehends erfolgten gnädigsten Consens 71202 „ 12 „ 
Summa 127233 Thlr. 3Gr.

Und die jetzigen Grafen von Wittgrn- und Hohenstein:
1) Mit Eurer Churf. Durchlaucht gnä­

digstem Consens......................................71621 Thlr.
2) Ohne Consens ........ 73078 „ 

  Summa aller Gräfl. Schulden 271932 Thlr. 20 Gr.
9 In der Kirche befindet sich das Grabmal Bodo von Gladebeck«, 

Kurfürst!, brandend. Elsts-Rskes und Hofkammerxräfidenken Hinter dem 
Altare steht das Grabdenkmal Otto Heinrich'« von Bodenhausrn, welcher 
1597 hier starb.



Die Lagio von Ducaken und 8peeie8 ä 25
prooent wenigstens .... . 23390 Thlr. 16 Gr. 

Summa Summarum mit Lagio 295323 Thlr. 12 Gr.
Die Auszeichnung des Commistars Ziegenmeyer über den 

Bestand der Grafschaft befindet sich im Originale im Magdeburger 
Archiv (R-ep. 13. Nro. 1429). Sie bietet einen interessanten Ein­
blick in die damaligen Verhältnisse der Grafschaft und möge 
darum auszugsweise hier einen Platz finden.

Die Grasschast Hohenstein besteht:
I.

In dem hochgrästichen Hause Clettenberg und der 
darin gelegenen Burg, bestehend in 5 adel. Vitterfitzen 
oder Gütern, wovon 2 die von Mitschesahl und die übrigen 
3 der Herr Oberst von Mandelsloh, Herr Amtmann Wey- 
landt und Herr Wisset itzo xossediren.

II.
In dem Ambte Clettenberg an sich selbst, worin an 

Dorsschaften gehören:
1. Clettenberg, unter vorgedachter Burg gelegen,
2. Holb ach, woselbst ein adelich Guth dem Herrn Haupt­

mann Branden zuständig, so ein sürstl. Hannöverisches 
oder vielmehr Grubenhägisches Lehn seyn soll,

3. Brande rode, woselbst 2 adeliche unbebaute Güter, 
so die von Mitschesahl zu Lehen haben und sein adelich 
unbebauek Guth, so vor diesem die von Wattenroth 
zu Lehen gehabt, itzo aber der Hl. Major Küchen­
meister sitz ein wiederkauss xossedieret.

4. Ober Sachswersen,
5. Libbenrode und ist hieselbst auch ein adel. Guth, so 

die von Mitschesahl zu Lehen haben.
6. Mackenroda, woselbst 2 adl. Güter, so die von 

Zengen zu Lehen haben,
7. Trebra und ist hierselbst ein gräst. Vorwerk,
8. Gratzungen,
9. Etzelsrode,

10. Großen Wechsungen, woselbst 7 adel. Sitze oder 
Güter altz

1) Der sogenannte Wahl,
2) Der sogenannte Teich,
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3) Das Rottlebifche Guth, welche alle 3 Hl. 
Jobst von Tastungen itzo iur Besitz und zu 
Lehen Hai,

4) Das Teilendornische Guth,
5) Derer Herrn von Werther Guth,
6) Derer von Bodenhausen Guth,
7) Derer von Haken Guth und dann ein schrift- 

sässiges rontribuadeles Frey-Guth, itzo den 
Husungen zuständig.

11. Kleinen Wechsungen und sind hierselbst 4 schrifl- 
sässige rontribuabele Güter altz

1) Hl. Grauerts Guth, an das Stift Ilfeld 
zinfend,

2) Hans Kasper Königs Guth an das Stifft 
Walkenried zinsrnd,

3) Hans Hermann Nebelungs Guth,
4) Michael Königs Guth')

12. Hesserode, woselbst 2 roniribuable Höfse oder Güter 
dem Kloster Ihlefeld zuständig.

Mehr
liegen im Kmbie Clettenberg und sind vor diesem bey dem 
Fmbte gewesen,

13) Schiedungen, woselbst ein gräsi. Vorwerk und ein 
schriflsäsiisches roniribuabeles Frey-Gulh, das Heuken- 
rolhssche Gut genannl, welches von itzigen Herrn 
Grafen verkaufst und mit dem Vorwerk ronsolidieret, 
itzo wieder käustich und refpert. xachtsweife Hl. Berns­
bach, worin mit Gericht und Diensten auch gegeben.

14) Pützlingen, worin auch ein Ritter-Lehns Guth, so 
dir von Mitschefahl zu Lehen, die Schneller aber itzo 
in Besitz haben,

15) Tettenborn und zwar nur das halbe Dorfs, weilen 
die Helfte die von Tettenborn mit Gericht und Diensten 
zu Lehen haben,

16) Woffleben, welches nebst dem Gräsi. Vorwerke 
daselbst und dem Dorfe

17) Herreden,
18) Hörningrn mit dem chre Patronate wie auch unter

') In einer Randbemerkung heißt es: „Adel. Mühlchefahl'sches Gut 
ist ausgelassen."



und ober Gerichten» Jagden, Diensten und aller Zu- 
brhörung die Frau Präsidentin von Gladebeck wieder 
käufiich xossrdiret,

19) Gudersleben, nebst dem Grast. Vorwerk daselbst, 
so vor diesem die Heidemänner, itzo aber der Hl. 
Obristl. von Spiegelt wieder käuflich inne hat,

20) Kesimfledi, welches nebst dem Gräfl. Vorwerk Frande- 
rohda mit dem dazu behörigen Forst der Hl. Obrist 
von Mandesloh itzo wieder käuflich possediert und 
ist hier elbst aus ein Ritterlehngut, denen von Worbisi 
zuständig,

21) Saltze, so mit Untergrrichten und Diensten wie auch 
einem ^/2 Theil des Forstes, der Kohnstein und dem 
Forellen-Wasser, die Saltze genanndt, wiederkäuflich 
bei dem Wettenseeischen itzo Hl. Lir. Eilharts guthe da­
selbst; das 1U8 pg.tronLtu8 aber prätendiert gnädige Herr- 
schast und ist 2)hierselbst auch ein adel. Kitterguth, so der 
von Thomas zu Lehen hat und 3) ein schriftsä ssiges 
Erbgut, so vor diesem ein Nonnenguth und bey dem 
Stist oder Kloster beut. virgini8 zu Nordhausen ge­
wesen, von denen eonventual68 aber, vor langen 
Jahren an die von Thomas erblich verkaust, von 
welchen vor ungesehr 20 Jahren des seel. Hl. Bürger­
meister Wettensees wieder käuflich verhandelt und 
von desselben Erben Koe tituln noch diese Stunde 
possedirt wird.

21) Immenrode^, welches mit Gericht und Gerechtig­
keiten lange Jahr bey denen von Mitschesahl wirder- 
käufl. gewesen, vor wenig Jahren aber von dem 
itzigen l)O88688or6 (Vernsbach) des Dorfes und gräfl. 
Vorwerkes Schiedungen im Namen gnädiger Herr­
schaft reluirt seyn soll,

23) Limmingerode, ist mit Gericht und Diensten 
wiederkäufflich bei dem Bodenhausischen Guthe zum 
Stöckey,

9 Solches ist cum congensu Herzog Friedrich U. Ulrichs 8ud. 8ign. 
Wolffenbüttel, de^l 19. Febr. 1620, für 1125 Thlr. wiederkäuflich gewesen.
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24) Haberungen^) isL neben dem gräst. Vorwerk da- 
selbst, dem fure ?atronatu8, Ober- und Unkergerichten, 
Jagden und aller Zubehörung lange Jahre schon wie- 
derkäustich versehet gewesen und iho bey Herr Nmbt- 
mann Niebeckers Erben. So ist hierselbst ein schrift- 
sässiger rontribuabeler Hoff, dem Stist Crucis inNort- 
hausen zuständig (der sogen. Domhos).

25) Mauderode, woselbst ein Ndel. Kittertehen und 
anch ein schristsässiges rontribuabeles sreyguth, vor 
dieser denen von Ader, iho aber denen von Maude­
rode zuständig, das Dors aber wie auch

26) Hochstedk haben die von Uder, nachdem aber die 
von Mauderode, und sind hierselbst auch 2 kleine 
schristsässtge Güter, wovon eines dem von Mauderode, 
das andere aber denen Wildischen Erben in Nort- 
hausen zuständig,

27) Exschenrode, dieses Dorff ist vor etlichen Jahren?) 
an die Herren Graffen von Schwartzburg gegen ihr 
Antheil zum Benkenstein vertauschet.
So ist im Nmbte Elettenberg auch gelegen.

28) Bliedungen, ein Gräst. Vorwerk, welches des itzigen 
Hl. Graffen Fräulein Schwester zu ihrem Unterhalt 
mit Nutzen und Gebrauche.

Nutzer vorher specitzzirie Oerter liegen im Nmbte 
Elettenberg auch adel. Lehn- und Gerichtsdörfer.

Grotzen Werther, so die von Nrnstadt nebst 
dem adel. Sitze daselbst von Sr. Churfürst!. Durch!, 
zu Lehn haben h und sind hierselbst noch 2 Kitter-

y Das Vorwerk und Dorf Haferungen wurde oom Grafen Volkmar 
von Hohenstein am 12. Mai 1677 an die Herren von Berlepsch ;u Grotz- 
bodungen verkauft. Am Montage nach Jarobi 1613 verkauften es diefe 
an die Herren Wiegand (ste selbst schreiben sich „Wyggand") ;u Nordhsusen 
und im Jahre 1680 an den Hauptmann Niebrcker für 6000 Thlr. Letzterer 
verkaufte es 1708 Schulden halber an den Drosten von Burchtorff, dem 
Vater der bekannten Drostin Sophie Helene von Lüdecken für 13800 Thlr.

--) 1676.
L) 1681.
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Lehn Güter, wovon das eine die Iödecken und das 
andere die Ibrn itzo in Besitz haben, in gleichen ist 
daselbst auch ein schriftsässiges Freyguth, Hl. Secre- 
tarii Tecelly Erben zu Werningerode erb- und eigen­
thümlich zuständig.

29) Kleinen Werther, so die Herren von Wertter zu 
Lehen haben und sind hierselüst 3 schriftsäfsige Höfe, 
wovon einer dem Stift Ihlefeld und die anderen 
beyden dem Stift St. Cruris in Nordhausen zuständig.

30) Strinsee womit und dem adel. Sitze daselbst die von 
Tettenborn belehnet.

31) Tettenborn und zwar nur das halbe Dorfs, womit 
gleichfalls die von Tettenborn belehnet, die andre 
Hälfte ist des Ambtes Jurisdiktion unterworfen, itzo 
aber bey Schiebungen.

32) Wernigerode, womit nebst dem Vorwerke daselbst 
die von Wertter beliehen.

33) Stöckey; über dieses Dorfs sind die von Mitschefahl 
beliehen, der adel. Hof aber daselbst ist ein Erbstücke, 
so des sel. Hl. Obristen Wachtmeister von Bodenhausens 
Witwe nebst dem Dorfe und Gerichte itzo gossidiert 
und ist der adet. Hofs ak onere LorNrikutionis bis 3ato 
exeinpt gewesen. So ist daselbst auch ein schrift- 
sässiges Guth, das Wettelroth genannt, welches Hl. 
Wisse als ein Lehn von dem Hl. Grafen xosfidiertI)

III.

In den: Haus und Nmbte Lohra, worin an Dorfschaften 
gehörig:

1. Oberngebra und ist 1) daselbst auch Herr Vurchard 
Friedrichs von Zengen adel. Kitkersitz und 2) ein adel. 
Ritter-Lehn-Guth, dem Hl. Obristen von Berlepsch 
zuständig.

y Günzerode, welches nicht anfgeführk wird, gehörte mit dem Vor­
werk Flarichsmühle zum Collrktur-Hofe des damals gothaischen Kloster- 
Stiftes Walkenried.



2. Niedrrngebra, woselbst gleichfalls

1) ein Bitter-Lehn-Guth vom Hagen zuständig,

2) ein Bitter - Lehn-Guch Eitel Dietrich von 
Tastungen zuständig,

3) ein Bitter-Lehn-Guth von Götzen,

4) ein Erb-Bitter-Lehn-Guth, Hl. Tölckens sel. 
Erben zuständig,

5) ein schriftsätziges Frey-Guth, so vor diesem 
dem Hl. Bmts-Verw alter Barchendten, itzo 
aber dem Priester daselbst, Hl. David 
Bremen erb- und eigenthümlich zustehet.

3) Elendk, hieselbst ist ein schriftsätziges Frey-Guth, vor 
diesem erst gedachten Hl. Mnbts Verwalter Barchendten, 
itzo aber Hl. Lieut. Munstb rucke zuständig und ist an 
diesem Orte vor diesem ein Nonnenkloster gewesen, 
itzo aber wird daselbst ein armen Haust gehalten.

4) Grosten Wenden.

5) Kleinen Wenden.

6) Oberndorff, woselbst ein Bdel. Bitter-Lehn-Guth 
denen von Worbist gehörend.

7) Mitteldorff, woselbst ein schriftfästiges Frey-Guth, 
Hl. Lirutenauk Siebolds Erben zuständig.

8) Pustleben, allhier ist 1. ein Bdel. Bitter-Lehn-Sitz, 
denen von Zeugen und 2. ein Frey-Guth dem Hl. 
Lieutenant Beckern zuständig.

Dieses Bmbt Lohra nebst dazugehörigen Dörssern 
possidiert itzo wieder auf gewisse Jahre die Frau 
Statthalterin von Hardenberg.

Mehr
sind in dem Bmbte Lohra gelegen und haben vor diesem an 
das Bmbt gehöret:

9) Kleinen Bedungen, so nebst dem Gräfl. Vorwerke 
daselbst vor diesem an den von List wiederkäustich 
versetzet und bei dessen Erben ex kick, denen von 
Worbist noch diese Stunde.
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10) Kleinen-Forra nebst dem Geäst. Vorwerke vor­
dem bey denen von Berlexsch, itzo aber bey denen 
von Wurmb') und hierbey gehöret auch

11) Mörbach mit Gericht Diensten und übrigen pertiueutii^)
12) Lixrechterode, woselbst das Vorwerk, wie man 

nicht anders weiß, bei der Kbtey zum Burgsfelde 
erblich, das Dorf aber nebst denen Untergerichten 
wiederkäufflich; die Obergerichte exerciert das Kmbt 
Lohra und das patronatus der Bbt zum Burgs­
felde, oder nunmehr die Kammer zu Hannover.

13) Mohra^ nebst dem Vorwerke daselbst, so die Frau 
Präsidentin von Gladeberk xoffidirt nebst dem dahin 
mit gegebenen Dorffe

14) Wollersleb enF) woselbst auch 2 eximierke aber 
nicht adel. Kitter-Lehn-Güter, das Ziegenmayersche 
und Tautische genannt, der Frau Präsidentin von 
Gladeberk gleichfalls zuständig.

15) Das Kloster Dittenborn nebst den dazu gehörigen 
Dörffern als

16) Großen Bernde woselbst auch ein schrifts. Frey- 
Guth, dem Herrn Secretair Hoffmann zuständig, 
und 2) ein gräfl. Vorwerk, an das Kloster Dittrn- 
born gehörend, ebenso ein Vorwerk an Dittenborn 
gehörend.

17) Kleinen Bernde.
Dieses Kloster Dittenborn nebst zugehörigen Dörffern 
xoffidirt itzo wiederkäufflich Hl. Graf Nnthon Günther 
von Schwartzburg zu Krnstadt.

Ferner find in dem Mmbte Lohra gelegen: Mdeliche Lehn 
und Gerichtsdörffer

18) Vula nebst dem adel. Sitze daselbst, womit der Herr 
Obrist von Berlexsch beliehen.

') Die Tochter des Herrn Otto Heinrich von Wurmb, Anna Magdatena, 
geboren am 19. November 1670, wurde am 4. Juni 1694 die Gattin August 
Hermann Franckes in Halle.

0 Ein Gut gehörte früher Bernhard von Tetkenborn.
b) Das hier nicht aufgeführte Vorwerk Kinderode gehörte dem 

Klosterstifk Watkrnried.
*) Graf Volkmar hatte das Dorf Andres Micheln zu Nordhausen 1572 

verseht.
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19) Wülfferoda') nebst dem adel. Sitze daselbst, womit 
die von Bodenhausrn belietzen. Auch die sogenannte 
Wartte?) xosstdiren die von Bodentzausen.

20) Sollstedk. Dieses Dorfs haben neben den Adel. 
Sitze daselbst vor diesem die von WindrE) zu Lehn 
gehabt nach dem Absterben Hl. Gras Johann von 
Wittgenstein jetziger Hl. Graffen Hl. Vater hochsrl. 
Andenkens, sich desselben als eines aperti, an- 
gemastet, auch die po88688ion genommen und stch darbey 
etzliche Jahre maintenirek, nachdem aber der Hl. General 
von Heister seine darauf gehabte jura x>ro8e^rüret, ist 
endlich die Restitution erfolget, wenig Jahre aber 
hernach das Dorfs und Guth mit allen Pertinentzien 
von demselben an den Wohlsel. Hl. Obrist von Boden­
hausen als Grentz-Nachbarn verhandelt worden. Jetzo 
ist desselben Bescher Hl. Grafs von Bodenhausen, der 
Hohnsteinischen Ritter und Landschaft itziger Mit- 
dexutiertec nach Berlin.

21) Ascherode haben früher die von BeujB) xoffidiert, 
itzo die Erben des Hl. General von Kannenberg.

22) Rehungen, wormit und dem adel. Sitze daselbst 
und einer Wartte die von Worbitz beliehen.

23) Hayenro da,wormit und denen2 adel.Sitzen daselbst 
die von Biela beliehen.

24) Wernroda, dieses Dorf und adel. Sitz hat Hl. Jobst 
Hartmann vom Hagen im Besitz gehabt,^ später 
Hl. Günther von Biela gegen eine Ergetzlichkeit von 
400 Thlr. vom Hl. Graffen belehnt. Und ist hiersrlbst 
auch ein contribuabeles Frey-Guth, Bernhard Kühnen 
zu Kleinen Forra itzo zuständig.

25) Rüxleben. Dieses Dorfs lieget ohnstrrikig im hiesigen 
territorio, es find aber daselbst 3 unterschiedliche Adel. 
Ritter-Lehn-Sitze, wovon der eine denen von Rüxleben,

0 Jetzt Wülfingerode.
2 ) D. i. HofMle.

Graf Ernst VII. verkaufte 1581 das Dorf an Ernst Windolt.
Vorher Tobias von Sal;a.

0 Vorher die Herren von Schiebungen.
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itzo Hl. Telemanns Erben, der 2. denen von Wurmb 
und der 3. denen von Haken zuständig. Die ersten 
beyden gehören zu Lohra dem gräst. Hause Schwartz- 
burg-Rudolstadk, der 3. aber dem Hl. Graffen zu 
Hohnstein.

26) Ist im Rmbte Lohra gelegen das Kloster 
Münchenlohra, womit vor einigen Jahren von 
denen itzigen Hl. Graffen der Wohlsrl. Hl. von 
Gladebeck Churfürst!. Brandenburg. GeheimbLer Rath 
und Kammerpräsident belehnet worden?)

IV.

Liegen in denen beyden Rembtrrn Lohra und Clettenberg 
dir 3 Weichbilder oder kleine Städte:

1) Bleicherode, woselbst die Regierung und Kaffa 
jedesmahl gewesen, auch 2 Mdrl. Burg-?) und Rittrr- 
Lehn-Sitze, wovon der eine dem Hl. Obristen von 
Berlexsch und der andere dem von Bodenhausen 
zuständig. Ingleichen 2 dergleichen wüste unbebaute 
Stätten, wovon die eine denen von Hagen und die 
andere denen von Götzen gehörend, nicht weniger auch 
ist daselbst ein schrifts. Frey-Guth den von Knorr 
itzo zuständig.

2) Cllrich und ist hierselbst in der Vorstadt ein adel. 
Rittrr-Lehn-Guth, vor diesem die von Lavester zu 
Lehn gehabt, anitzo aber der Hl. Obristleutnant von 
Spiegel!.

3) Sachsa, hierselbst ist gleichmäßig ein klein schriftsäffiges 
Frey-Guth, dem Hl. Inspektor Röxenack poffidirt 
wird, es find aber auf der dazu gehörigen Stätte 
keine Gebäude.

In allen dreyen Städten oder Weichbildern' haben die 
Graffen von Hohenstein das Schultheißen Rmbt nebst gewissen 
darbey gehörigen Revenuen; es ist aber in denen beyden Städten 
Vleicherode und Cllrich solche bey Zeiten der alten Grafen von 
Hohenstein an den Rath daselbst gegen eine gewisse Summe

') 1665, doch war die Familie von Gladebeck schon früher einmal (seit 
1590) in Münchenlohra ansässig gewesen.

Der sogenannte Burgsrtz gehörte vorher den Herren von Salza.
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Geldes wiederkäufflich versehet, welchen Wiederkauf nachgehend 
der Erh Hertzog Leopold Wilhelm zu Oesterreich und Bischoff 
zu Halberstadt höchsel. Andenkens gegen einen merklichen Nach- 
schuß gnädigst eonürmieret. In dem Weichbilde Sachsa aber ist 
des Schultheißen Ambt von dem jetzigen Hl. Graffen allererst 
vor wenig Jahren gleichfalls an den Rath daselbst wiederkäuff- 
lich überlaffen worden.

Und Letztens hat zu der Grafschaft Hohenstein jeder Zeit 
auch mit gehöret das halbe Fleckens Venneckenstein nebst 
dem darzu gehörigen Forst, dir andre Hälffte, nebst dem Forste 
haben gehabt die Herren Graffen von Schwartzburg zu Rudol- 
stadt und Sundershansen und hat gleich den Hl. Graffen von 
Hohnstein, ein jeder daselbst in seinem Vorwerk und seinen Voigt 
gehabt, vor ungefähr 10 Jahren aber hat mit gnädigstem Consens 
Sr. Churfürst!. Durchlaucht, der jetzige Hl. Graff von Hohnstein, 
mit dem Hl. Graffen von Schwartzburg einen Tausch getroffen 
und demselben gegen einen Zuschutz von 1000 Thlr. und exet, 
des Forstes, welchen der Hl. Graff von Schwartzburg für stch 
behalten, für sein Antheil gegeben, das zu dem Ambte Cletten- 
berg sonst gehörige Dorff Epschenroda mit dem Gräfl. Vorwerk 
daselbst; also datz der Graff zu Hohnstein an Venneckenstein nun 
mehro hat drey Theile und der Graff von Schwartzburg den 
vierten Theil. Schlecht der Hl. Graff von Hohnstein bey diesem 
Tausch gefahren ist dieser Orten jedermann bekannt." —

Den besonderen Zorn des Kurfürsten erregten indeffen 
bedenkliche Vorkommnisse, welche die Grafschaft durch die Schuld 
ihres Regenten nicht blos in Deutschland, sondern in ganz Europa 
berüchtigt machten. Es war dies das Unwesen der Heckemünze 
zu Clettenberg b)

In den ersten Jahren seiner Regierung machte der Graf 
von dem ihm zustehenden Münzrechte keinen Gebrauch. Wie 
indeffen nach Einführung des Zinnischen Fußes (1667) zahllose 
Münzstätten in Deutschland entstanden, welche die damals einge­
führten Gulden oder Thaler leichter ausprügten, und ein

') Erst seit 1741 Stadt.
y 1676.
3) Vergl. Wolfs „die Heckemünze des Grafen Gustav zu Sayn-Mltgen- 

stein, Zeitschrift des Harzvereins XII, 1879, und meinen Aufsatz „Beiträge 
zur Geschichte der Hohensteinischen Münzen" in dem demnächst erscheinenden 
Hefte derselben Zeitschrift.
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ähnlicher Verfall des Münzwesens wir 50 Jahre früher eintrat, 
errichtete etwa 1672 auch der Graf Gustav zu Cleitenberg eine 
solche Heckemünze, welche nach Ausweis der noch vorhandenen 
Münzen eine der fruchtbarsten und verderblichsten war und in ihrem 
Treiben vielleicht von keiner anderen überboten wurde. Es wird 
sich wohl nicht ein einziges der damals in zahllosen Mengen er- 
lastenrn Münzeedikte finden, in welchem nicht dir Sayn-Wittgen- 
striner Gulden als die verderblichsten und oft kaum den halben 
Werk erreichenden Gulden aufgeführt waren, so daß sie meistens 
gänzlich verrufen wurden. Die Abgelegenheik des Ortes, das 
reiche Brennmaterial in der Nähe und die Leichtigkeit, vom 
Harze das erforderliche Silber anschaffen zu können, begünstigten 
nur zu sehr jenes Unwesen und setzten die Münze in den Stand, 
Jahre lang in Thätigkeit zu bleiben.

Das gefährliche Treiben der Clettenberger Münze hatte 
schon längere Jahre die Unzufriedenheit der angrenzenden Länder, 
besonders aber der Regierung zu Hannover erregt, indem er­
mittelt war, datz auf der Clettenberger Münze vorzugsweise das 
vollwichtige braunschweigisch-lüneburgische Harzgeld umgegrägt 
würde, welches von umherziehenden Juden aufgekaust und in 
großen Säcken nach Clettenberg geschafft wurde. Es wurde da­
her der Graf mehrfach, jedoch vergeblich gewarnt, dir Hecke- 
münze sogar zerstört.

Dessen ungeachtet wurde sie abermals hergestellt und ganz 
in früherer Weise wieder in Thätigkeit gesetzt, so datz endlich — 
es mag erlaubt sein, die weitere Entwickelung der Sache hier 
vorweg zu nehmen — der Herzog Ernst August zu Hannover 
beim kaiserlichen Hofe Beschwerde führte, nnd von dort der 
kaiserliche Resident im niedersächsischen Kreise, Theobald Edler 
von Kurtzrock, unter dem 15. April 1689 den Auftrag erhielt, 
die Sache zu untersuchen?) und aus Abhülfe Bedacht zu nehmen.

9 Genannt werden: Bernd Wolff, Bernd Lehmann, Srlig- 
mann Joseph. Fuhrleute kauften, obwohl es verboten war, kupferne Kessel 
in den Dörfern der Graffchaft auf, um sie zur Clettenberger Münze zu 
liefern.

-) Die Weihenseer numismatische Zeitung zählt 72 verschiedene 
Münzen des Grafen. Die Gulden allein hatten 14 verschiedene Gepräge. 
Es stand darauf z. B. das Brustbild des Grafen, das Sayn'sche Wappen, 
das Hohensteiner Wappen, ein Hirsch, Leoparde usw. Außerdem wurden 7 ver­
schiedene Denksprüche angebracht V. ?er 38p>era aä a8tra, aä in8tar Arui8, 
aä pMmarn pre88a 1aetiu8 re8urgo u. s. w. Die verschiedenen Devisen und 



88

Dieser begab sich auch sofort auf den Harz, vernahm unker dem 
19. August zu Clausthal eine Menge Zeugen, welche teilweise in 
Clettenberg auf der Münze gearbeitet hatten, und ermittelte mit 
Bestimmtheit, daß zu Clettenberg vorzugsweise das vom Harz 
dahin verschleppte gute Harzgeld vermünzt würde; indessen 
weiteren Erfolg hatten diese Schritte des kaiserlichen Residenten 
nicht. Die hannoversche Regierung ergriff daher ihrerseits nach­
drückliche Maßregeln, indem sie ihren Beamten und Forstbe­
dienten inder Nähe Clettenbergs den Beseht erteilte, den Personen, 
welche Silber dahin oder das geprägte Geld dorl zurückschafften, 
aufzulanern und dieselben im Vetretungsfalle anzuhalten. Ver­
gebens hatte man in Ausführung dieses Befehls schon eine Zeit 
lang auf Wache gestanden, als man endlich am 12. Februar 1690 
einen verdächtigen Zug entdeckte und sofort zum Angriffe über- 
ging. Grästicherseits hatte man sich indessen vorgesehen, denn 
wie beide Teile kaum begonnen hatten, mit Knüppeln und 
Steinen handgemein zu werden, erschien plötzlich ein Trupp 
gräflicher Reiter und nötigte die Vraunschweigisch - Lüneburger, 
unverrichteter Dinge wieder abzuziehen.

Die hannoversche Regierung berichtete unker dem 21. Februar 
1690 die obigen Vorgänge dem Kurfürsten von Brandenburg 
mit dem dringenden Ersuchen das Unwesen endlich und 
gründlich abzustellen, worauf denn, nachdem der Commiffar Ernst 
Söldner zu Ellrich zur Beobachtung der Mitzstände aufgefordert 
war, der Befehl erteilt wurde, die Heckemünze zu Clettenberg 
aufzuheben. So weit es sich aus den Akten ermitteln läßt, 
haben die Münzen des Grafen Gustav mit dem Jahr 1691 ihr 
Ende genommen.

Am 29. April 1688 starb Friedrich Wilhelm, der Große 
Kurfürst. Sein Sohn, Kurfürst Friedrich III., beorderte unter 
Gegenzeichnung des Ministers Dunkelmann am 30. Juli 1688 

mannigfaltigen Prägungen waren zur Unterscheidung gewählt, damit bei 
sinkendem Münzfüße die noch nicht verausgabten Vorräte wieder in den 
Tiegel geworfen und mit Vorteil abermals leichter umgegrägi würden. Ruch 
scheute man stch nicht, auf die Münzen zur Täuschung frühere Jahre, in 
denen der Münzverfall noch gar nicht eingekreien war, zu setzen. Das 
bestätigen die Untersuchungsaklen im Magdeburger Archiv (Rrp. 13 
Nr. 1418) und das Münzedikk des Herzogs von Hannover vom 18. Juli 
1689, in welchem es heißt: „Diese (d. h. die Wittgensteiner) bösen unter 
falsch zurückgesetzker Jahreszahl jetzt noch ausxrägenden Geldsorken haben 
keinen beständigen Münzfuß." .
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den Grafen, an dem, auf den 22. September festgesetzten Leichen­
begängnis seines Vaters zu Berlin nebst seiner ,,Ehe-Liebste, 
Söhnen und Töchtern" teilzunehmen. Bei Gelegenheit dieses 
feierlichen Aktes muhten die Grafen Sayn-Witigenstein-Hohn- 
stein, Graf Gustav und sein Sohn Graf August, ferner der 
Graf von Mansfeld und der Graf von Stolberg-Wernigerodr 
als Lehnsgrafen des Kurfürsten die vier Zipfel des schwarz- 
samtenen Leichentuches an dem kurfürstlichen Leichen- und Trauer- 
wagen tragen. Einen bei dieser Gelegenheit um das Recht des 
Vortrittrs ausgebrorkenen Streit schlichtete der Fürst von 
Anhalt?)

Auch in der Grafschaft Hohnstein war die Trauer um den 
Tod ihres in ganz Europa hochberühmten Oberlehnsherrn eine 
allgemeine. Davon zeugen die Anordnungen für die in der 
Grafschaft abgehaltenen Trauergottesdienste, die Abkündigungen 
von den Kanzeln und die Landestrauer. Noch mehr aber gewann 
in den Herzen der Hohnsteiner die Heldengestalt des Kurfürsten 
einen Platz, als bekannt wurde, datz der hohe Herr bis zu seinem 
Tode seiner getreuen Grafschaft fürsorglich gedacht hatte. Als 
man das Testament des Kurfürsten eröffnete, fand stch darin die 
Aufzeichnung:

„Als auch die Nembter, welche von der 
Graffschafft Hohnstein Uns in dem Westxhälischen 
Fried ens-Schluß zugeeignek und itzo die Graffen 
von Wittgenstein innehaben, zu dem Fürstenthum 
Halberstadt und dessen Hoheit gehören, so 
erinnern und ermähnen Wir hiemit 
Unseres vorgedachten Sohnes Liebden, 
datz Dieselbe dahin sehen, damit gemelte 
Hohensteinische Aembter wieder herbey 
gebracht werden, auff welchen Fall denn Ihr 
Liebden stch derselben wie des Fürstenthums 
Halberstadt zu gebrauchen."

y WittgenMner Gegeninfurmalion Num. 29 und pag. 20.

Er»
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Der endzikiiHe ^eöerzanz
-er <Arafschast Hoßenstem an (Kran-enöurg-Preußen.

I-^riedrich III., Kurfürst zu Brandenburg, hatte kaum den 
Thron seiner Väter bestiegen, als ihm durch feine 

Commission in Ellrich eine Nachricht zuging, welche seinen höchsten 
Unwillen erregte. Der gräflichen Regierung war beim Ableben 
des Großen Kurfürsten ein Resrrigt zugegangen, nach welchem 
ein bestimmtes Formular bei den Trauergottesdiensten in den 
Kirchen der Grafschaft von den Kanzeln zu verlesen war. In 
diesem „Notifications-Formular", dessen Original sich bei den 
Magdeburger Akten befindet, hatte Graf Gustav eigenmächtig 
Aenderungen vornehmen lassen, vor Allem hatte er die Worte 
„Unser gnädigster Tandesvater" ausgestrichen und an deren 
Stelle „Unser gnädigster Kurfürst und Oberlehnsherr" gesetzt. 
Der Kurfürst sah darin eine „lleloniesi einen Lehnsbruch. Er 
beauftragte darauf seine Minister, dem Grafen zu eröffnen, daß 
er sich weigere, letzteren mit der Grafschaft auf's neue zu belehnen. 
Darauf erging ein unterthänigstes Supxlicat') vom 15. Oriober 
1688, an den Kurfürsten, in welchem der Graf diesem zu 
bedenken gab: „datz einem großen Fürsten nichts verklein-

2) Wiltgrnsteinrr Gegrninformation Zign. O 
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licheres sey, als daß man eines mit Jahren und Meriten 
chargierten und in seines Herrn Diensten in die Grube gefahrenen 
Dieners Kinder sehe nach Brod gehen, und daß hingegen kein 
erworbener Reichthum ehrlicher und rühmlicher sey, als welcher 
von des Herrn Freygebigkeit an den Diener wegen seiner 
Verdienste kommt, daß solche Mittel nicht allein des Dieners 
Haus, sondern auch dem Ltat selbst nützlich seyn, als welche ein 
ander ebenfalls um desto treuer und eifferiger dienen wird, weil 
er stehet, wie dergleichen Thun vergolten worden. Wollte Gott, 
es käme aller großen Etat-Diener in Europa und meines fei. 
Vaters Mittelchen weit übrrschwingender Reichthumb aus dirfer 
Vuelle, so würde dem Reich sowohl als der Krön Spanien 
anjeßo Frankreich so mikzufahren im Stande seyn. Die äußerste 
Noth, gnädigster Herr, drucket und zwinget mich in diese weh- 
und demüthigste Freyheit außzubrechen, damit Ew. Churfürst!. 
Durchlaucht, bey Dero ich keinen Retter als Ihre eigene Groß­
müthigkeit und Gerechtigkeit hab, von meinen Schmerßen und 
meiner Unterdrückung, sowohl als meinem Recht, einmal 
informieret werden möge."

Dies Gesuch hatte indessen bei dem Kurfürsten ebenso wenig 
Erfolg als eine „Gründliche Remonstrationh, so im Okkobri 1688 
denen churfürstl. brandenburgischen Herren Mni8tri8 in Berlin 
überreichet worden bei Erörterung der Frage: „Ob Sr. Churfürst!. 
Durchlaucht zu Brandenburg von Recht und Gewissens wegen 
schuldig sey, den Herren Graffen von Wittgenstein mit der 
Grafschaft Hohenstein hinwiederum zu belehnen?" — Der Kurfürst 
erteilte vielmehr der Regierung zu Halberstadt den Befehl, gegen 
den Grafen einen Proceß?) auf Herausgabe der Grafschaft anzu- 
strengen. Vertreter des Halberstädtischen Fiscus war der Advocat 
Siegmund Johann Tennemann zu Halberstadt, Vertreter des Grafen 
der Advorat Johann Günther Riemann in Nordhaufen. Endlich 
begann Graf Gustav nachzugeben und mit dem Kurfürsten in Unter- 
handlungen zu treten. Angesichts derselben ließ letzterer seine Absicht, 
sich im Jahre 1693 in der Grafschaft huldigen zu lasten, fallen. Immer-

9 Daselbst Sign. ).
2) Dieser Proceß währte von 1688 bis ;mn 14. April 1698. Der 

Kurfürst gewann, aber der Graf appellierte in Wetzlar. Angesichts der nahe 
bevorstehenden Besitzergreifung befahl jedoch der Kurfürst am 25. November 
1699 dem Advoraten Tennemann dir Einstellung des Prorestes. Dir umfang- 
rrichrn Aktrn brsindrn sich im Magdrb. Archive.
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hin aber zogen sich die Unterhandlungen bis zum Jahre 1697 hin. 
Am 7. December des genannten Jahres richtete der Graf an 
den Kurfürsten ein Bittgesuch nachfolgenden Inhalts:

„Weilen ich nun so viel Jahre hrro verspüret, dasi Ew. 
Churfürst!. Durchlaucht Sich angelegen seyn lassen, die meinem 
Vater sel. mir verliehene Grafschaft Hohenstein hier wiederumb 
mit Dero Banden zu reuniren, so musi ich zwar gestehen, dasi 
dieses hoch schätzbare Kleinod und Andenken Weyl. Sr. Chur­
fürst!. Durchlaucht Großen Herren Vätern glorwürdigsten An­
denkens hohen Gnade und meines Vätern sel. Meriten ich ungern 
quiktire, jedennoch, damit Ew. Churfürst!. Durchlaucht ich auch alle 
Weise zeige, wie Dero Satisfaction und Interesse ich dem meinigen 
xraeferire, so habe ich gegenwärtigen meinen Land-Hauptmann 
und lieben Getreuen Georg Bernhardt von Kamee abgefertiget, 
Cw. Churfürst!. Durchlaucht unterthänigst vorzustellen und bey 
Dero Nirü8tri8 zu vernehmen, ob und wie etwa durch ein 
Aequivalent und einige billige Ergötzlichkeit und Satisfaction ich 
mich zur Cession der Graffschaft Hohenstein bequemen möge, 
damit ich fernere Resolution desfalls nehmen könne." Außer­
dem wurde von Ramee oom Grafen instruirt, zu erbitten, daß 
diesem und seinen Nachkommen für den Fall einer Einigung 
Titel, Namen und Wappen der Grafschaft zugebilligi würde'), 
und daß im Falle der Wiederoerlehnung der Grafschaft der 
Graf die erste Anwartschaft haben solle. Außerdem wurde ihm 
aufgegeben, zu protestieren, daß im Falle diese Handlung nicht 
geschlossen werde sollte, „dieses traetatu8 Uns und Unserm Hause, 
dessen Rechten und Gerechtsamen, auch dem obschwebenden Proceß 
in allem unnachteilig seyn sollte." ?) Die Verhandlungen über die 
Ansprüche des Grafen und die Bewilligungen des Kurfürsten 
währten bis zur Mitte des nächsten Jahres. Endlich 
decretierte unter dem 8. September 1698 das Ministerium auf 
Befehl des Kurfürsten wie folgt:

„Demnach Sr. Churfürst!. Durchlaucht zu Brandenburg 
unterthänigst vorgetragen worden, unter was für Bedingungen 
Graf Gustav zu Sayn-Wittgen- und Hohenstein durch seinen

y Der Kurfürst scheint darauf nicht ringegangrn zu sein. Trotzdem 
nennt stch noch gegenwärtig eine Linie des mittlerweile gefürsteken Hauses 
Sayn-Wittgenstein: Sayn-Witkgenstein-Hohenstein.

2) Wittgrnsteiner Gegeninformation Nr. 29b.



allhier anwesenden Landes-Hauptmann de Ramee sich erkläret, 
die Grafschaft Hohenstein in totum zu redieren und abzutreten, 
Als haben Sr. Churfürst!. Durchlaucht Sich darauf folgender 
Gestalt in Gnaden resolviret, dasi Sie nämlich:

I.
Dem Graffen gegen solche Total-Mtretung ermelter 

Graffschaft und Uebergrbung aller der Rechte, fo Er und 
seine Gemahlin in derselben hat, einmal hundert tausend 
Kthlr. solcher Münsie, wie isio im Reich gänge und gäbe 
ist, baar auszuzahlen, und dabey die Abführung der 
auf der Grafschaft hafftenden Schulden über 
Sich nehmen.

II.
Ermeltrn Graffen zu Dero Statthalter in der Graff- 

schast Ravensberg bestellen und Ihm dabey auf seine 
Lebens-Zeit ein jährliches Gehalt von zwey tausend Thaler 
zahlen lasten.

III.
Des Graffen ältesten Sohn (Heinrich Mbrecht) ein 

Canonicat bey ein oder anderm Cathedral Stifft in Sr. 
Churfürst!. Durch!. Landen, so bald sich eine Gelegenheit 
darzu ereignet, ronferirrn, auch dasi er bey dem Orden zu 
Sonnenburg auf eine gewisse Comthurei geschlagen und 
dieselbe ihm bey erfolgender Vacansi übergeben werde, be­
fördern, indessen aber und bis er zu der Perrextion des 
Canoniraks gelanget, ihm 400 Thlr. Gnaden-Gelder jährlich 
reichen lassen.

IV.
Dem andern Sohne Graf August aber ein Regiment, 

wenn sich hiernechst dergleichen erledigt, ronferiren und
V.

Einer jeden von denen vorhandenen Gräfstichen 
Fräulein zu ihrer Subsistenz jährlich 200 Thlr. zahlen 
lassen wollen."

Und gleich wie nun diese OblrNa dergestalt beschaffen 
seyn, dasi männiglich dieselben des Grafen und dessen 
sämmtlicher Familie Interesse sehr vortheilhaft und zuträglich 
befinden wird, also wollen mehr höchst erwähnte Se. Chur­
fürst!. Durch!, des Graffen endliche Erklärung darüber nun 
mit dem förderlichsten erwarten, damit darauf ein Schluß 
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in der Sache gemachet, und diese nun schon so lange vor­
gewesene Handlung dermaleinst zu endlicher Richtigkeit ge­
bracht werden möge."
Gras Gustav war anscheinend bereit, aus diese Vorschläge 

einzugrhen, und so hätte dem nichts im Wege gestanden, daß der 
Kurfürst die Grafschaft endgiltig seinen Landen einverleibte» 
wenn nicht ein Ereignis eingetreten wäre, welches die Verrinignng 
des Ländchens mit dem brandenburgischen Staate wiederum auf 
fast zwei Jahre hinausschob.

Dem Sohne des Grafen Gustav, Heinrich Albrecht, mißfielen 
die Verhandlungen seines Vaters mit dem Kurfürsten und, um 
deren Fortgang und Abschluß zn verhindern, „unterstand er sich", 
wie es in der kurfürstlichen Informationsschrift heißt,') „mit 
ungebührlichen Intriguen, in dem er allein erblicher Besitzer von 
solcher Graffschaft zu seyn affektiert, wie wohl nicht unter seinem, 
sondern unter der Verwandten Namens am Kaysrrl. und Reichs­
kammergericht seinen leiblichen Vater für einen ?ro6igum (Ver­
schwender) auszuschreyen." Die Folge davon war, daß das 
Kammergrricht unter dem 11. Juli 1698 dem Anträge entsprach 
und den Grafen Gustav unter Curatel des Fürsten Heinrich 
von Naffau-Dillenburg stellte. Nun nahm Graf Gustav seine 
Zuflucht zum Kurfürsten. In einem an diefen gerichteten Bitt­
gesuche erklärte er, daß die mit dem Kurfürsten gepflogenen 
Verhandlungen ihm „in seinem hohen Alter eine unverschuldete 
Luratels und eine im Reiche unerhörte Beschimpfung über den 
Hals gezogen" hätten. „Die ungewöhnliche Winterzeit, Wasser- 
fluthen und meines Leibes Constitution haben mich bishero ge­
hindert und hindern mich noch, nach Clettenberg mich zu retiriren. 
Ich habe gesuchet, mich mit meinem älteren Sohne aufs 
billige Weise zu setzen, um Lebensuntrrhaltung zu obtiniren, 
allein auch dieses ist vergeblich und meine Hoffnung zu Waffer 
worden, in dem mein Sohn solche Bedingungen von mir 
fordert, die ich nicht eingehen kann, so daß mir ferner nichts 
mehr übrig ist als die bittere Armuth und der nagende Hunger, 
so daß Ew. Churfürst!. Durch!, von selbst ermessen wollen, in 
was Zustand meine Devotion mich und meine arme Frau und

') xag. 18.
y Der verwitweten Gräfin Charlotte Luise von Wittgenstein, des 

Grafen Irlknn Ernst von Vssssu und des Grafen Friedrich Wilhelm, 
Bruders des Grasen Gustav.
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Töchter gesetzet und wie mir solche zu behaupten länger möglich. 
Bitte dennoch Ew. Durch!, demüthigst, Sie geruhen in hohen Gnaden, 
anst meine Rettung mit Nachdruck bedacht zu seyn, Sich meiner bey 
der Kammer und in dieser Grafschaft Wittgenstein dahin hülst- 
lich, anzunehmen, dast ich nicht nur im Hohensteinischen, sondern 
auch allhier vor der Kammer und meines ältesten Sohnes Ver­
fahren sicher seyn und ich den Meinigen nicht gar zum Fluch 
werde."

Der Kurfürst hakte aber schon früher dafür gesorgt, dast 
den Plänen des Wittgensteinrr Komplotts bezüglich der Graf- 
schaft Hohenstein wirksam rntgegengrtreten wurde. Ruf die an 
den Landeshauptmann von Kamee gerichtete Benachrichtigung 
des Grafen von der mutmastlichen Besitzergreifung der Graf- 
schaft durch den Fürsten von Nassau bezw. den Sohn des Grafen, 
erbittet von Kamee des Kurfürsten Schutz, und bereits 6 Tage 
später am 3. August 1698 ergeht folgende Ordre:

„Wir Friedrich III. u. s. w. thun kund und fügen hiermit 
zu vernehmen, nachdem verlauten wollen, ob sollen Einige Vor­
habens seyn, unter dem Titel eines Kuratoriums Unsere Grast- 
schast Hohnstein in Administration zu nehmen und dann der 
hochgelahrte, Unser Geheimer Rath und Halberstädtischer Kantzlrr, 
auch lieber getreuer, Joachim Martin Unverfärt, nachdem derselbe 
hiervon Nachricht erhalten, zu Abwendung des Uns daraus 
bevorstehenden Nachtheils den in gedachter Grafschaft bestellten 
Landeshauptmann und übrigen Bedienten dahinwegen bist auf 
Unsere gnädigste Ratisiration eine gewiste Declaration und 
Instruktion ertheilet, welche von Wort also lautet:

Nachdem Sr. Churfürst!. Durchlaucht zu Brandenburg 
Unserm gnädigsten Churfürsten und Herrn, glaubwürdig 
vorkommen, dast in der Grafschaft Hohnstein allerhand 
weit ausfehende Dinge machiniret werden, ja gar sich 
jemand unterfangen solle, solche Dero Grafschaft in 
Administration zu nehmen: Vor höchstgedachte Sr. Churfürst!. 
Durchlaucht aber dergleichen Beginnen und offenbare 
Turbation in solchem Dero Eigenthumb und Hoheit niemandem, 
wer der auch sey, jemals werde gestatten können noch 
wollen: Als lasten Sie dem allda stehenden Landeshaupk-

y Wittgensteinrr Gegeninformakion, Nr. 32
9 Kurfürst!. Information Lit. L. 6.



MÄNtt von Ramöe, sambt allen zur Hohnsteinischrn Regierung 
gehörigen Räthen, Serretairen, Registratoren, Veambten 
und Dienern hiemit alles Ernstes und bey Vermeidung 
Ihrer schweren und höchsten Ungnade, auch nach Befinden, 
Hab, Gut, Leib- und Lebens-Straffe anbesehlen, außer 
Graf Gustav von Sayn, Wittgen- und Hohnstein von 
Niemandem, er sey, wer er wolle, auch unter was für 
Protext und Verwand es immer gefordert und begehret 
werden möge, dieses wegen einigen Befehl, Anstalt oder 
Verordnungen anzunehmen, sondern stch mit Gebot und 
Verbot einstig allein wie bishero an Se. Churfürst!. Durch!, 
zu Brandenburg als alleinigen Eigenihums-Herrn von 
dieser Grafschaft nnterthänigst zu halten, die Regierung in 
Dero hohen Namen fortzusetzen und alles dasjenige zu thun 
und vorzunehmen, was einem getreuen Landes-Hauptmann, 
Räthen, Serretairen, Registraturen, Veambten und Dienern 
eignet und gebühret.

Daß Wir solche Derlaration und Instruktion eben 
also, als wenn sie von Uns selbst ertheilet wäre, in allen 
ihren Punkten, Klauseln und völligen Inhalt hiermit 
axprobiret, ratificiret und genehm gehalten, auch gedachtem 
Landes-Hauptmann und den übrigen Hohensteinischen Be­
dienten zugleich ernstlich und bey Vermeidung Unserer schweren 
Ungnade und anderer exemplarischen Bestrafsung anbefohlen 
haben wollen, solcher Instruktion strikte und unverbrüchlich 
nachzukommen, wobey Wir sie denn auch schon gebührend 
zu schützen und allen widrigen Attentaten durch die Uns 
von Gott verliehenen Mittel mit gehörigem Ernst und 
Nachdruck zu steuern misten werden."
Drei Tage später, am 6. August, erfolgte in Ellrich die 

Ratification dieses kurfürstlichen Resrrixtes durch den kurfürst­
lichen Commistar Staden von Cronrnfels, welcher über den 
Vorgang also berichtet: „Habe heute den gräflichen Hoffrath 
Röxenacken, Secretär Heimchen und Registrator Giberten in 
Abwesenheit des Landes-Hauxtmanns de Kamee auf hiesige 
Commissionsstube beruhten und das Rescript zu ihrer Nachricht 
und künftigen Verhaltung ori^inallter verlesen lasten und diesem

y Dieser hatte die unvorsichtige Aeußerung gethan, dasi Graf August, 
würde er nach Berlin oder in die Grafschaft Hohenstein kommen, „bey 
Herrn von Diest und zu Spandan tvgirrn dürste "



97

Nach ihnen angedeutrt, daß sie sich demselben gnädigsten Rescrixte 
zu ronformirrn und in allen nachzukommen hätten. Daraus sowohl 
obgemelter Hostrath Röpenack, als Secr. Heimchen und 
Kegistrator Gibert data inLnu an Cydes Statt stixulirten, daß 
sie in allen Punkten und Klauseln dem gnädigsten I^escripto 
Nachkommen und sich mit Verbot und Gebot einzig und allein, wie 
bishero an Sr. Chursürstl. Durchlaucht zu Brandenbrrg als 
alleinigen Landes- und Eigenthumbs-Herrn von dieser Graf- 
schaft unterthänigst halten, die Regierung in deren hohen Namen 
fortsetzen und das alles'dasjenige thun und vornehmen wollten, 
was getreuen Dienern eignet und gebühret, allermasten sie in 
hochgedachtem I^esoripto gnädigsten Schutzes versichert wären.

Nach diesem, so habe auf gleiche Weise
In nodern Lerrnino

den Stadt-Schultheisten Soldern ritirt, so Ktigulma rnanu Namens 
des sämtlichen Raths zu Ellrich demselben unterthänigst nachzu- 
kommen xromittiret.

Daraust eine Citation an den Amtmann Wichmanshausen 
nach Venneckenstein, Amtmann Dratzfeld nach Clettenberg, Amt­
mann Brünner zu Lohra und Amtmann Schönichen nach Dieten- 
born an demselben Tag durch den Ordinantz-Reuter abgeschickrt 
und dieselben zum 8., hingegen die sämtlichen Gerichts-Herrn 
zum 9. ritirt. Als nun im Termin den 8. August 1698 vermelte 
vier Amtleute erschienen, dem Vorkrag und der Vorlesung des 
Resrrixts unterthänigsten Gehorsam zu leisten mit einem Hand­
schlag an Cgdesstatt angelobet, darauf sie dimittiret worden.

In eodern lerrnino
erschien, gleichfalls emanirter Citation zufolge der Gräst. Forst­
meister, der von Virkenfeld und der Forst-Verwalter Johann 
Reppel zu Venneckenstein und simulierten ebenfalls data in^nn 
dem Rescripte in allen Punkten und Clausuln nachzukommrn, 
Dero Vehust sie ihren unterhabende Försters auch gleiche Art 
und Weise riiiren und von ihnen einen Handschlag an Eydessiatt 
sich geben lasten wollten. Des andern Tages daraust war der 
9. August, erschienen die sämtlichen Gerichts-Herrn hiesiger 
Grafschaft Lohra.

Der Ober-Steuer-Direktor von Bodenhausen. 
Condirektor von Bgla.
Ambtmann Triesrnberg, Namens der Frau Kammer- 

Praesidentin von Gladebeck.
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Hauxtmann Hitzacker (Afcherode.) 
Der von Wurmb zn Kleinrn-Llurra.
Der von Worbis zu Rehungen.
Der von Worbis zu Meinen-Vodungen.
Der von Byla von Werneherode.
GerichLs-Verwaller Brauer zu Lipxrrchteroda. 
Schultheiß Becker zu Vleicherode.

Aus der Grafschaft Clrttenberg:
Der Obriste von Mandelsloh zu Fronrode.
Der von Arnstrdt zu Groffen-Werther.
Der von Werther zu Kleinen Werther.
Hauptmann Niebecker^ zu Hafferungen, vor sich und 

im Namen seines Schwagers, des Bürgermeisters 
Eilharten, wegen der Sattzischen Gerichte.

Schultheiß Bilgram von der Sachse.
Vodenhäustscher Verwalter zum Stöckey. 
Verwalter zu Scheidungen Vernsbach.

Nachdem nun diesen allen Proposttion und Vorlesung höchst 
gedachten Rescrixts geschehen und dem kurfürstl. hohen Befehl 
ste sich unterthänigst submittiret, haben ste den geforderten Hand­
schlag gegeben und dabey versprochen, solchem Rescript in aller: 
Punkten und Klauseln unterthänigst nachzukommen."

Als die Wittgensteiner Grafen von dem energischen Vor­
gehen des Kurfürsten in der Grafschaft Kenntnis erhalten hatten, 
versuchten ste durch eine List, wieder in den Besitz der Herr­
schaft des Landes zu gelangen. „Sie spielten es unter der Hand 
dahin"?), daß Graf Gustav's Kuratel unter der Bedingung auf­
gehoben wurde, daß dieser seinem Sohne Heinrich die Herrschaft 
Wiitgenstein, seinem Sohne August die stellvertretende Verwaltung 
der Grafschaft Hohnstein übertrüge. Das Reichskammergericht 
ging darauf ein und caffierte unter dem 10. December 1698 das 
Kuratorium über den Grafen Gustav. Als der Kurfürst davon 
benachrichtigt wurde, beorderte er den Grafen Gustav, am 
31. Januar 1699 vor ihm zum Abschluß der Verhandlungen

9 Dieser war übrigens vorher bei den Münzdrlikken des Grafen stark 
beteiligt gewesen. Brandenburgische Soldaten, welche ihn auf seinem Erb- 
und Grrichtssch Haferungen gefangen nehmen sollten, mußten, weil er ent­
wischt war, unverrichkrter Sache wieder abziehen. Magdeb. Archiv.

9 Kurfürstl Information, pag. 19.
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über die Abtretung der Grafschaft persönlich zu erscheinen?) 
„Massen durch vieles Hin- und wieder Schreiben stch dergleichen 
Sachen nicht füglich aeeorckren lassen. Also werdet Ihr Eure 
Anherokunfft daher um so vielmehr zu beschleunigen misten, weilen 
es Euch selber allermeist angehet, damit Wir sonst und in fernerer 
Verbleibung dessen nicht bewogen werden mögen, andere Nesurss 
zu nehmen." Graf Gustav bat, zu erlauben, dast sein Sohn 
August für ihn die Verhandlungen zum Abschlüsse bringen 
dürfe. Er schreibt:?) „Meine Agnaten haben mich mit dem 
unglücklichen Kuratorio übereilet, wie leicht zu erachten, mein 
Gemüth dermalen agitiret, dast der Leib vollends dadurch ea6ue 
und durch den darauf im Anfang dieses Winters erfolgten 
schweren Fall und Lähmung meines linken Arms und Beins, 
in solchen Stand grsestet worden, dast ich kaum über die Schwelle 
zeithero kommen können. Ew. Churfürstt. Durchl. werden von 
selbsten hocherleuchket ermessen, was eine achtmonatliche Trübsal, 
Beschimpfung, Verhönung, Verfolgung, Hunger und Kummer, 
den ich inzwischen gelitten und noch mehr leiden muffen, wenn 
die von Ew. Durchl. mir gnädigst vorgeschostene 1000 Thlr. 
solches nicht in etwas gemildert hätten, vor einen Effekt auf 
einen durch das hohe Alter schon constscirten Körper thun müsse, 
so dast ich u. s. w."

Der Kurfürst wartete vergeblich auf Graf Auguffs Ein­
treffen bei Hofe. Dieser beorderte vielmehr „ohne Vorwiffen und 
Genehmigung des Kurfürsten ganz heimlich"^ am 8. März 1699 
die Regierung zu Ellrich, öffentlich von den Kanzeln bekannt machen 
zu tasten, dast ihm die Regierung der Grafschaft per eornini^sionem?) 
übertragen sei. Der Landeshauptmann liest darauf die gräflichen 
Kanzlei-, Conststorial- und Forflbeamten am 11., die Geistlichen 
der Grafschaft am 22. März den Handschlag auf die stell­
vertretende Regierung des Grafen thun. Von diesen Vor­
gängen unterrichtete der brandenburgische Kommissar den Kur­
fürsten, indem er als Beweis der Wahrheit seines Berichtes das 
Originals des neu angeordneten, in den Kirchen zu verlesenden all­
gemeinen Gebetes mit einsandte. Die in Betracht kommende 
Stelle lautet:

9 Kurfürst!. Information, pag. 37.
2) Gegrninformalion Lik ÜK.

- 0 Kurfürstliche InformationsfchrM. pag. 19
4) Befindet stch ün Magdeburger Archiv.
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„Wir befehlen auch Volles Fürsorge und Schutz den 
hochgeborenen Grafen und Herrn, Herrn Gustav, Graf zu 
Sayn, Wikigen- und Hohenstein, unfern gnädigen regierenden 
Landesherrn, sambl dero hochgräst. Gemahlin, wie auch den 
hochgeborenen Grafen und Herrn, Herrn Nugustum, Grafen 
zu Sayn, Wiligen- und Hohenstein, als anstatt des hoch- 
gräfl. Herrn Vaters regierenden Herrn, dero Regierung 
du, o gütigster Gott, von oben herab allerreichlichst segnen 
und benrdeyen wollest, benebest hochgedachter hochgräst. 
Gnaden resp. Herrn Sohn und Herrn Bruder, nicht weniger 
dero Vettern und Basen und allen, so dem hochgrästichen 
Hause mit Geblüt und Gemüt zugethan find, desgleichen 
dero in hiesiger Gesellschaft bestehenden hochgräst. Regierung 
und alle hochgräfl. Beamten und Bedienten in allen Ständen 
wie auch dir hiesigen Grrichtsherrn, (in Ellrich und 
Blricherode) den hiesigen Stadtrath, (in Sachsa) den hiesigen 
Magistrat der oberen und unteren Gerichte und die ganze 
christliche Gemeinde u. s. w."
Nach diesen Vorkommnissen, auf Grund deren der Kurfürst 

dem Grafen den Vorwurf machte, er habe die Beamten, „weil sie 
ihres vorigen an Eydesstatt gethanen Hand-Gelöbnisses von ihm 
(dem Kurfürsten) nicht erlassen gewesen, zu pflichtvergessenen 
Leuten gemacht"'), war die Geduld des Kurfürsten zu Ende. Er 
befahl am 25. November die Einstellung des Prozesses und be­
mächtigte sich am 12. December 1699 unter Anwen­
dung von Gewalt endgiltig der Grafschaft Hohenstein.

Es würde den Eindruck abschwächen, wollten wir dies Er­
eignis den Lesern nicht so vorführen, wie es von gegnerischer 
Seite im Wortlaute dargestellt wird. Die darauf bezügliche 
Stelle in den Wittgensteiner Proretzakten lautet?) folgendermaßen: 

„Dermaßen am 12. December l699 unvermuthlich, uner­
hörter Sachen, ohne einzige vorhergehende Bekanntmachung, datz 
oder aus was für Grund man solches zu thun gedächte, der 
churfürstl. geheimbte Rath und Cantzler des Fürstenthums Hal- 
berstadt, Herr Joachim Martin von Unverfährt, nebst dem 
halbrrstädtischen Hofraih und Kriegs-Commissar Herrn Georg 
Christian Schreiber nach Ellrich und da sie abends vorher denen 
anwesenden Gräfl. Räthen, Herrn Köxenak» Herrn Reymann

') Information, pag. 19.
Mit Urbersetzung der zahlreichen lateinischen Wendungen. 
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und dem Secretair Heinichen schriftliche Anzeige gethan, daß 
Namens Sr. churfürstl. Durch!, sie ihnen einen Vortrag thun 
wollten (dergleichen anzunehmen, ihnen doch vom Grafen auf 
ihre Pflicht verboten war und die Ursache, warum es geschehen, 
sich vielleicht bald entdecken möchte, da sie sonsten besser gethan, 
wenn sie damals zu Hause geblieben und ihr Amt daselbst ver­
richtet) in die Grast. Rantzlry, wie jene in ihren ordentlichen 
Amtsverrichtungen daselbst beschäftigt gewesen und ihren Beruf 
abgewartet, gekommen und sogleich die Grassschaft mit allen Per- 
tinenzien in Sr. Churfürstl. Durch!, zu Brandenburg hohen 
Namen einzuziehen eröffnet, von der Cantzley einen Anfang zu 
machen, die Diener, so Sr. Churfürstl. Durch!. Pflicht nicht an­
nehmen wollten, weiter nichts vorzunehmen, abzuweisen und Siegel, 
Schlüssel, Akten und Alles sich zu bemächtigen. Wiewohl nun 
hierauf sogleich von den Gräfl. Räthen geantwortet, daß sie vor 
Sr. Churfürstl. Durchlaucht alle Ehrfurcht hätten, auch da sie 
beyde Herrn Commiffare von der Halberstädtischen Regierung 
wären, ihnen Raum gegeben, indem sie nichts böses vermutet: 
Da sie aber vernommen, wie alles zur Wegnehmung der Graff- 
schaft angesehen, worinnen zu grhehlen oder solches, soviel an 
ihnen, geschehen zu lasten, ihre theuere Pflicht, womit sie dem 
Herrn Grafen verwandt und nun von dem Herrn Vater auch, 
wie bekannt, an dero Herrn Sohn verwiesen, auch ein anderes, 
die dies Falls vom Grafen August erhaltene Aufträge nicht zu- 
lasten wollten, so müstten sie demnach widersprechen und dagegen 
prokestiren. Da hat der geheime Rath von Unverfährt darauf 
geantwortet, wie sie ihre und er seine Instruktion hätte, er hätte 
sich an ihren Widerspruch nicht zu kehren und sogleich im Namen 
seines Herrn Besitz ergriffen, worauf der Hofrath Schreiber vom 
Stuhle aufgestanden und von dem in der Canzley stehenden 
Schranke nicht blos, sondern auch sofort darauf in der Registratur- 
Stube, den an den Aktenschrank gesteckten Schlüssel weggenommen 
und gerufen, wie er dieses als einen Beschallt ausübe und so­
gleich die Siegel und übrige Canzleyschlüffel abgeforderk, und da 
die Gräfl. Räthe ihnen solches verweigert und widersprochen, 
haben sie mit Gewalt gedroht, auch, da sie sich dennoch nicht 
geben wollen, mit Gewalt und Crbrechung des Tisches in des 
Hofrath Röxenacks Hause, worinnen die Siegel verwahret ge­
wesen und gewaltsam weggenommen, der Schlüssel von dem 
Canzelisten, dem sie ebenmäßig auf die Pflicht befohlen, sich des 



ganzen Werks bemächtiget, und, wie man hernach ersehen und 
gewahr worden, von Anfang her eine Wache mit zweyen Mus- 
ketiren vor die Canzleythür gesehet gehabt, wodurch auch in der 
Stadt und Lande die Furcht und das Gerücht erschollen, wie die 
Gräfl. Käthe mit Arrest beleget wären.

Hiernach sind die Gräfl. Käthe abrrmal ansraget, ob sie 
sambt und sonders in churfürfll. Dienfle zu treten gewilliget 
wären: als sie nun solches ihren Gewichen und Pflichten gemäß 
abschlagen, hat der Canzler von Unversährt ein Churfürfll. 
Resrript mit der Aufschrifft an den Hofrath Schreiber und 
Commiflar Ziegenmeyer vorgelegt, wie des Churfürsten Durch­
laucht gnädigst befohlen, ste als eine neue Regierung hier ein- 
zuführen, als beyde Hofräthe dieser Grafschaft erklärt, auch mit 
einem sonderbaren Glückwünsche nebst Ueberreichung des Schrei­
bens, worin ein Abdruck eines neuen Siegels') für dir hiesige 
Grafschaft gelegen, bestätigt und ihnen zugleich die Gräfl. Siegel 
und Schlüssel zu der Canzley und Aktenschrank eingehändigt. 
Wider diesen Akt haben die Gräsfl. Käthe abermalen feyerlichfl 
Widerspruch erhoben, auch sowohl jeho als vorher um Aufschub 
zur Verständigung mit dem Grasfen gebeten — allein es ist pure 
alles abgeschlagen.

Als die Gräfflichen Beamten auf den Halberstädtrr Proceß 
aufmerksam gemacht, ist ihnen geantwortet, daß der Proceß ein­
gestellt sei. Es hätte der Churfürst nicht nötig, um das Seinige 
Proceß zu führen. Er ließe das Seinige, nicht aber eines 
Andern, der es blos eine Zeithero und umsonst zu genießen ge­
habt, in Bestß nehmen. Knd ob die Gräfflichen wohl aus denen 
Lehnsbriefen dagegen gesprochen, hat doch solches im geringsten 
nicht gehört werden wollen.

Auff eben diese Weise ist am 14. December mit der Kitter­
und Landschaft verfahren worden und da man von jenen etwa 
einigen Widerstand vermutet, hatte man das Rathhaus zu Ellrich, 
wohin sie geladen, mit Soldaten stark versehen, daß die ganze 
Treppe besehet und niemand von ihnen, so gegenwärtig, ertasten, 
sondern ste mit wirklichem Arrest bedrohet worden und da ste mit 
einer Macht das Kathhaus besehet gesehen, ihres Einwendens 
ungeachtet, ihren theueren geschworenen Pflichten zuwider sich

y Der brandrnburgische Adler auf dem Hohenstein-Lohra-Cleklenbrrger 
Wappen.
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dermaßen ergeben müssen, daß ße, zwar ohne Pflicht oder Hand­
schlag die neue churfürstl. Regierung vorerst erkannt, woraus das 
übrige wohl folgen muß.

Der Grast. Forstmeister Franz Ernst von Berkenfeld ist ab- 
und der Hauxkmann von Mitschesahl in dessen Amk gesetzek, auch 
von dem churfürstlichen Oberforstmeister, Herrn von Calnein die 
Jagd im Forst ergriffen worden. Das Grast. Restdenzhaus zu 
Clettenberg hat man mit Gewalt eröffnet und die Thür durch 
Musketiere zerschlagen, an das Rathhaus zu Cllrich und sonsten 
hat man das churfürstl. brandenburgische Wappen angeheftet, die 
Grast. Zollstöcke und Wappen abgethan und churfürstliche an 
deren Stelle gefeßet und allenthalben fo verfahren, wie man mit 
Feinden, nicht aber mit unkerkhanigsten Vasallen zu verfahren 
pfleget.

Am 15. December war die Priesterschafft in Cllrich ver­
sammelt. Sie hat zwar wehmütigst um Verschonung gebeten, wie 
aber der Conststorial-Affeffor und Gräfl. Hofprediger auf Lohra, 
Ehren Andreas Erichs, bis dahero ein exemplarischer und red­
licher Theologe und der Pastor 8ub8tüutu8 zu Großen-Verndten, 
George Heffe, darüber anfänglich Arrest erhalten und endlich 
von ihrem Ambt die Sufxenston erdulden müßen, sind die übrigen

') Die Ritter- und Landschaft versammelte sich später am 20. Dezember 
in Lipprechterode und gab dem Grafen Gustav von den Vorgängen mit der 
Entschuldigung Kenntnis, dasi, „da sie um 8 Tage Aufschub hätten bitten 
mögen, ihnen nicht 8 Minuten zugebilligt mären." Der Versammlung wurden 
auch die Gründe der Besitzergreifung der Grafschaft durch den Kurfürsten 
am 12. December klar gelegt Es sind folgende:

1) Wäre bekannt, datz der Grotze Kurfürst aus Liebe zum Frieder: die 
Vvrpommerschen Lande Schweden hätte überlassen müssen, wogegen die den: 
Fürstenthum Halberstadt irrevocabiliter inrorporirte Grafschaft Hohrn- 
stein mit solchem Fürstenthum erb- und eigentümlich abgetreten worden, der 
Kurfürst daher nicht Macht gehabt hätte, diese Grafschaft, so irrevocabiliter 
bey dem Fürstrnkhumb bleiben sollen, Herrn Grass Johann zu verleihen, 
bevorab da es

2) schon bey Zeilen Erzherzog Leopolds dem Bischofflhum einver- 
leibet gewesen,

3) ob nun gleich Graf Johann anno 1647 vom Churfürsten die An- 
warthschalt darauf zu erhalten gewntzt und nachgehends den Z im Friedens- 
vertrag darüber einrichten lassen können, auch

4) vorgegeben, datz er 60 000 Thlr. dem Churfürsten vorgeschossen 
und demnach zu Wege gebracht, datz

5) auf das Vorgeben, ob wäre es eine ganz ruinirte und in 2 Aembkern 
und einem geringen Städtlein bestehende, nur etliche 100 Thlr. einbringrndr 
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zürn UeberkrilL veranlasst worden". Vom Ellricher Conststorial- 
Rat und Oberpfarrer M. Otto Christian Damius — dem Ur­
heber der bekannten Damianischen Streitigkeiten — wird noch 
besonders berichtet, dass als er nach seiner Rückkehr von Wiitgen- 
strin die brandenburgische Regierung nicht habe anerkennen 
wollen, sein Haus am 28. Januar 1700 mit drei gewappneten 
Musketieren, jede Thür mit einem in der Frühe des Sonntags 
besetzt sand, „damit er nicht auss die Kantzrl sein Ambt zu ver­
richten gehen möchte . ." Indessen gaben auch dir drei anfänglich 
renitenten Geistlichen nach, erkannten die kurfürstliche Regierung 
an und befolgten den ausdrücklichen Befehl ihres neuen Landes- 
hrrrn, die Fürbitte für das Graflich-Wittgensteinischr Haus im 
allgemeinen Kirchengebete von nun an wegzulassrn') und nur 
das bisher schon übliche Gebet für den Kurfürsten mit ent­
sprechender Aenderung zu verlesen.

Es ist selbstverständlich, datz dieses Ereignis vom 12. Decbr. 
1699 in ganz Deutschland bei Fürsten und Volk ein gewaltiges 
Aufsehen erregte. Das hatte der Kurfürst voraus gesehen und

0 Witkgensteiner Gegeninformalion Nr. 48.

Grafschaft, ihm solche gegen gewisse Bedingungen gnädigst versprochen, 
endlich auch

6) gar damit beliehen, so wäre doch solches alles sub-et obrepiert 
und der Churfürst Hintergangene worden. Anfänglich wären

7) dem Grafen die Bestimmungen des Geraischen Vertrages, Kraft 
deren die Erwerbungen auf keinerlei Art veräusserk werden können, bekannt 
ihm auch

8) nicht unbewutzk gewesen, datz die an Stelle der pommerschen Lande 
ii-i-evocabiliter pro alipui äquivalente zum Fürstenthum Halberstsdk ge­
schlagene, redirte und surrogirte Grafschaft vom Churfürsten vom Fürsten­
tum nicht konnte weggrben werden, noch weniger aber hätte der Graf

9) solche selbst an sich, wiewohl uulllter zu bringen, trachten sollen, 
bevorab, da

10) cau83 aoquisitionig ungegründet, indem mit Luitkungen zum be­
legen, datz die vorgeschvssenen 60000 Thlr. ihm wieder bezahlet worden. 
Der Churfürst hätte

11) dieses alles, wie unverantwortlich mit ihm gespielt worden, und 
datz er und seine Nachkommen keineswegs an diese Beleihung gehalten 
wären, endlich gesehen, dannenhero nach Graf Johannes Tode die vorge­
schossene Summe wieder offeriret und als selbige wegen Graf Christian Lud­
wigs Widerspruch nicht angenommen werden wollen, schriftlich erklärt, datz, 
ob er wohl zu der Grafschaft hinwieder zu greifen allerdings befugt wäre, 
so dennoch sein Work zu halten, auf seine Lebenszeit die Grafschaft in Graf 
Gustav'« Händen zu lassen, nach seinem Tode aber wollte, datz der jetzige 
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seine Minister beauftragt, eine Infvrmationsschrift über die 
Gründe und die Notwendigkeit seiner Maßnahmen abznfasten 
und dem Kaiser zu seiner Rechtfertigung vorzulegen. Von dieser 
— spater gedruckten, von den Wiktgensteinrr Grafen mit einer 
Gegeninformations-Schrift beantworteten — Eingabe an den 

Kaiser, datiert Cölln an der Spree, den 1699, sei hier

dir begleitende Anrede im Wortlaute wiedergegeben:

„Euer Rayserl. Majestät berichte ich hier­
mit unterthänigst, Gestalt ich mich, besage bey­
gefügter gründlicher Insormations-Schrift, sowohl 
ex Ockpocktione meines hochseligsten Herrn Vaters 
christmildester Gedächtniß und des allgemeinen 
Frirdens-Schlustes Oe anno 1648 als auch aus 
obliegender Pflicht und Sorgfalt für meiner 
Land und Leute Heil und Wohlfahrt, gemüßiget 
befunden, die Meinem Fürstenthum Halberstadt 
inrorxorirte, aber von dem bißherigen Inhaber 
in allen Stücken, leider! gar übel administrirte 
und dadurch sehr geschwächte, verderbte und fast 
agonistrende Grafschaft Hohenstein, welche hoch-

Churfürsi solche wieder an sich und an das Churhaus nehmen sollte, aller- 
massen dann auch Graf Gustav deshalb mit der Grafschaft nicht wieder 
beliehrn worden. Ob nun schon

12) der Churfürst nach feines Vaters Code die Grafschaft mit allen 
Rechten dannenhero wieder apprehendiren lassen können, fo hätte er es doch 
aus größter Zenereusite nicht gleich thun wollen und anfangs per Rwcalem 
für halberstädtischer Regierung actionem vinviLatoriani anstellen lassen und 
da Graf Gustav allerhand anzügliche exoeptionss vorgewendet, vor dem Ein­
lassung« urtheil an die Kammer appelliert, inzwischen sich eines Besseren be­
sinnende, gütliche Handlung durch den Landeshauptmann von der Ramee vor­
schlagen lassen, auch solche räsonable Gebote gethan, so die ganze Welt pro- 
biren und ästimiren müßte, wie aber Graf Gustav

13) refiliret und den Churfürsten nur umführet, hätte dieser der vindi- 
ratorischen Aktion renunriert, und weilen Gegentheil man sich darauss noch 
nicht eingelassen und nur die Sache aufschiebrn wolle, solches optimo )ure 
thun können, dannenhero die ihm eigenthümliche, dem Fürstentum Halber- 
stadt irrevocabiliter in corporirte Grafschaft wieder in Besitz nehmen lassen- 
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erwehnker Mein Herr Vater auf feine 
Lebens-Zeit dem Grafen zu Sayn und Wittgen- 
stein, Witkgenfteinischer Linie, verschrieben gehabt, 
nach zuvor von gräflicher Seiten selbst oferirter 
und gegen eine gewisse Summe Geldes von mir 
beliebter, jenerseits aber nicht ersolgter gütlichen 
Abtretung derselben, wieder einzuzirhen, jedoch 
unter dem billig-mäßigen Reservat und Vorbehalt, 
daß Alles und jedes, was nach Bezahlung der 
von selbigen Grasen, theils mit, theils ohne 
lehnherrlichen Consens darauf gemachten sehr 
großen Schuldenlast, etwa übrig bleiben, oder be­
sagter Gras Gustavus zu Sayn und Wittgenstein 
sonst mit Recht zu liguidiren und zu fordern 
haben möchte, ohne den geringsten Verzug, baar 
und in einer Summa völlig gut gethan und er­
sehet werden soll.

Nun Hofe ich zwar nicht, daß vorgedachter 
Gras jemals stch darüber beschweren werde, 
sintemal aus diesen und andern capitidew, welche 
ich noch zur Zeit ausgesehet, wider denselben 
viel schärfer hätte versahren werden können.

Alldie weil aber zu Zeiten stch Leute finden, 
welche auch nicht einsten ihr Bestes zu urtheilen 
wissen, sondern ihr eigenes verursachtes Nebel noch 
immer mit mehreren zu eumuliren xstegen, so 
ersuche Ich Eurer Rayserl. Majestät hiermit 
unterthänigst, so über Verhofen von Jemanden 
einige Beschwerde deßsalls über mich gesühret 
werden sollte, solchem entweder gar kein Gehör 
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zu geben, oder die gnädigste Kaiserliche Vor­
sehung zu thun, daß selbige an mich remittiert 
werden, da Ich dann nicht ermangeln will, dem 
Grasen, wie vorgedacht, aller Billigkeit und 
Justitz gemäß zu begegnen. Womit Ew. Kaiser­
liche Majestät und Dero gantzes Erßherzogliches 
Haus Ich der starken Obhut des Allerhöchsten 
zu langwieriger Rarster!, glückseligen Regierung 
und andern hohen und beständigen Kaiserlichen 
Wohlergehen treulichst empfehle und unausstehlich 
verbleibe."



Schtuß.

L—s war Zeit, daß mit dem Anbruche eines neuen Iahr- 
Hunderts die durch die Kriegsunruhen und Seuchen, durch 

den häufigen Regierungswechsel, zuletzt durch eine ungeordnete 
und nachlässige Verwaltung schwer heimgesuchte und beunruhigte 
Grafschaft Hohenstein zum Frieden kam. Ein Hohensteiner Ge- 
schichtsschreiber vergleicht den damaligen Zustand des unglücklichen 
Ländchens mit einem Acker, der „eine ganz andere Bestellung 
erwartete." Nun setzten die Hohensteiner ihre ganze Hoffnung 
der Befferung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
auf ihren neuen Landesherrn und sie sollten darin nicht enttäuscht 
werden. Unter dem Schatten der brandenburg-preutzischen Adler 
hat die Grafschaft wieder Ruhe und Genefung gefunden und 
was sie bis zur Gegenwart geworden ist, ein blühendes Land in 
geordneten Verhältnißen, verdankt sie nicht zum wenigsten der 
Fürsorge ihrer Landesherren. Das ausführlich und im Zu­
sammenhänge darzustellen, liegt außerhalb der Aufgabe des Ver­
fassers. Möge es ihm noch gestattet sein, an dieser Stelle 
einzelne Züge aus der Geschichte der unmittelbaren Beziehungen 
der brandenburgisch-preußischen Herrscher zu ihrer Grafschaft 
im 18. und 19. Jahrhundert hervorzuheben.

Kurze Zeit nach der Besitzergreifung der Grafschaft be­
stätigte der Kurfürst durch Rescript vorn 1. Mär; 1700 die 
Satzungen der von der HohensteinrrGeistlichkeit zuvor am 28. Januar
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zu Bleichrrode begründeten, noch heute im Segen wirkenden 
Prediger-, Witwen- und Waisenkaffe, 0 welche er ein „christlich, 
löblich und nötig Werk" nennt. Mm 18. Januar 1701 lieh stch 
der Kurfürst als König Friedrich I. in Preußen zu Königsberg 
krönen. Auch in der Grafschaft Hohenstein wurde dieser Tag 
mit besonderen Festlichkeiten begangen.?)

Die Verhandlungen mit den Grafen von Wittgenstein zogen 
stch, weil stch diese mit der Hoffnung trugen, „Sr. Churfürst!. 
Durchl. Gütigkeit werde das Factum (der Einziehung) förderlichst 
redresstren" 3) bis zum Jahre 1702 hin. Vor diesem Zeitpunkte 
scheinen sie die Grafschaft nicht geräumt zu haben. Graf 
Gustav starb am 22. November 1700 in Clettenberg.

') Hervorragenden Anteil nahmen durch Schenkungen an der Gründung 
der Basse einzelne Adelige der Grafschaft. Genannt werden besonders: 
Frau Präsidentin von Gladebeck auf Münchenlohra, Briesdorf und Zrdlitz, 
Kammerherr Kraft Burchard von Bodenhausen auf Brandts, Radis, Wülfinge- 
rvde, Sollstedt u. s. w, Frau Oberstwachkmeisterin Maria Juliane, Witwe 
von Bodenhausen, geb. vom Hagen, auf Slörkey, Limlingerode u. s. w., 
Hauxkmann von Arnstedt auf Grosiwerkher, Anton Ulrich von Buraztorss- 
Haferungen u. A.

In den Bleicheröder Skad takten fand ich eine „Rechnung über 
Ausgabe

auf der Königlichen Majestäten Krönungs-Tag 
am 18. Januar 1701.

Ist unker die sämmtliche Bürgerschaft ausgekeilek:
1) 1 Ohm Wein. Kosten an Kaufs und mit

der Füllung.......................................................... 19 Thlr. 9 Gr. —
2) 2V- Vasi Bier, dieselben kosten .... 16 „ 1 „ 6 „
3) An Speisung auf dem Rathhause sind auf- 

grgangen.............................................12 „ 18 „ 9 „
4) An Wein laut Schrnken-Rechnung ... 6 „ 1 „ — „
5) An Bier............................................ 3 „ 9 „ — „
6) An Brodk und Bäckerlvhn ...... 1 „ 5 „ — „
7) Denen frömbden Musikanten wegen auss-

wartung in der Kirche und aufs dem 
Rathhause...................................................... 3 „ 9 „ — „

8) An Bothen-Lohn und wegen ausswariung 
in der Küchen zahlen müssen................... — „ 8 „ — „

9) dem Koche vor seine Mühe..............................— „ 12 „ — „
10) An Wachs zu denen Nachtlichtern wie auch

die andern Lichte, so verbraucht worden. — „ 15 „ — „

Summa: 86 Thlr. 11 Gr. 9 H
b) Wittgensteiner Gegrninformalion Nr. 46.
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Graf August ging auf die Vorschläge des Kurfürsten vom 
Jahre 1698 ein, wurde Vberhofmarfchall am königlichen 
Hofe zu Berlin, Oberst eines Dragoner-Regimentes und Landes­
hauptmann von Beskow und Storkow. 1710 stet er mit dem 
Minister, Grafen von Wartensleben, in Ungnade, wurde nach 
Spandau gebracht, den 19. Mai 1711 aber wieder auf freien 
Fuß gesetzt.

Im Jahre 1704 befahl der König durch Allerhöchste 
Kabineitsordre vom 10. Januar, datz in das große königlich- 
preußische Wappen und den großen Titel die Grafschaft Hohen­
stein ausgenommen werde. Seit diesem Tage nennen stch die 
Könige von Preußen „Grafen zu Hohenstein" und führen den 
zwölffeldigen Schachschild im Wappen im Range nach Ravens- 
berg und vor Tecklenburg und Lingen.

Ein Jahr nach dem Tode König Friedrich I., im Jahre 
1714, wurde die „preußische Landesregierung für die Grafschaft 
Hohenstein", wie sie stch nannte, in Ellrich aufgehoben und der 
königlichen Kriegs-und Domainenkammer in Halberstadt einverleibt.

Im Juni des Jahres 1722 besuchte König Friedrich 
Wilhelm I. in Begleitung des Fürsten von Dessau über Vennrcken- 
stein kommend die Grafschaft Hohenstein, das „blaue Ländchen", 
wie er sie gewöhnlich nannte. Als er in Clettenberg des 
Familienbildes der Wittgenstriner Grafen ansichtig wurde, fuhr 
er mit seinem Stocke aus Unwillen dem als Kind abgebildeten 
Grafen August in den Mund?) In Woffleben nahm er das 
Mittagsmahl ein „wobey", wie Schmaling schreibt, „der Fürst 
von Dessau einen Nordhäuser Bürger sehr beschimpfte." Ats 
er Bleicherode wieder verließ, lief eine Achse seines Wagens in 
Brand. Während der schadhafte Teil reparirt wurde, erschien 
die Frau des Amtmanns Hofmann zu Lohra, um den König 
um eine Ermäßigung der Pachtsumme zu bitten. Unglücklicher 
Weise trug die Frau ein Kteid von französischem Cattun. Bei 
der bekannten Abneigung des Königs gegen alle ausländischen 
Stoffe, besonders aber gegen französische Industrieerzeugniffe, 
war es begreiflich, daß die Frau einen Erfolg ihres Gesuches 
von vornherein geradezu vereitelte. Kaum hatte sie sich unter

9 Schmaling, pag. 461. Das Familienbild wurde 1771 im Rathaufe 
zu Ellrich aufgehängk, wo es verblieb, bis der Magistrat daselbst es 1854 an 
die Fürsten von Sayn-Witkgenstein-Hohrnstein verkaufte.
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vielen Ruinen dem Könige genähert und ihre Bitte vvrgrbracht, 
als dieser unwillig erwiderte, daß er keinen Pfifferling von der 
Pachtsumme Massen werde, denn wenn sie noch Geld sür 
französische Kleider übrig habe, dürfte auch die Domainenkammer 
in Halberstadt ihr Geld erhalten können. In Lohra übernachtete 
er im ,,Königszimmer". Der Amtmann Hosmann war von den 
seitens der Amtsunterthanen eingelaufenen Beschwerden so 
belastet, dafi ihn der König nach der Festung Magdeburg ab- 
führeu liest, von wo er nicht wieder zurückgekehrt ist. Mus 
dem Kittergute in Pustleben, wo der König am nächsten Tage 
stch anshirlt, stellte sich der alte Deffauer den Ortsbewohnern als 
König vor, worauf ihm diese lachend antworteten: „Dich kennen 
wir wohl, Du bist der Deffauer, aber unser König bist Du 
nicht." Besonders wird heroorgehoben, dast der König stch bei 
seinem Aufenthalte in der Grafschaft nach deren landwirtschaft­
lichen Verhältnissen eingehend erkundigt habe.

Einer der ersten Kegierungsakte seines Sohnes, des Königs 
Friedrichs des Grosten, war im Jahre 1741 die Einverleibung 
des noch schwarchurgischen Teiles des Fleckens Venneckenstein, 
welcher vom Könige zur Stadt erhoben wurde.

Die im Jahre 1748 vom Könige getroffenen Maßnahmen 
zur Erhaltung eines gesunden, kräftigen Bauernstandes kamen 
auch in der Grafschaft Hohenstein zur Ausführung. Die schweren 
Dienste wurden gemäßigt, die Leibeigenschaft auf den Domainen 
aufgehoben, das Auskaufen und Einziehen bäuerlicher Höfe 
untersagt. Im Frühjahre des Jahres 1754 bereiste Friedrich II. 
selbst die Grafschaft Hohenstein.') Er kam in dieselbe über 
Stiege, und man hatte für ihn die Wege in den hohen Gebirgen 
geebnet. Er fuhr über Salza nach Vleicherode. Hier erkannte 
er unter dem großen Zulaufe der Menschen den Oberstleutnant 
von Hißacker aus Ascherode, der ihn in seiner Jugend im 
Exerzieren ausgebildet hatte. Er nahm ihn mit nach Nohra, wo 
er übernachtete. Er war dort sehr vergnügt und spielte auf 
seiner Flöte. In seiner Begleitung war Herr von Grumbkow. 
Er fuhr über Vielen durch Sachsen zurück. Um Nordhausen 
befahl er herumzulenken, als er die für ihn veranstalteten Ehren­
bezeugungen erfuhr. Doch löste die Stadt ihre Kanonen, da ste 
seinen Wagen von Ferne bei der Abreise sah.

Schmaling, pag. 462.
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Der siebenjährige Krieg 1756—1763 verschonte auch die 
Grafschaft Hohenstein nicht. Wohl sind in demselben nicht Städte 
oder Dörfer verwüstet und in Asche gelegt wie im dreißig­
jährigen Kriege, aber durch andauernde und mastenhafte 
Einquartierungen, Contributionen und Requisitionen, besonders der 
Truppen des Herzogs von Württemberg und Soubises, wurde 
der Wohlstand vieler Gemeinden auf Jahre hinaus vernichtet. 
Es bedurfte der größten Sparsamkeit und des angestrengtestrn 
Fleißes der Gemeinden und der Ritterschaft, den früheren Wohl­
stand wieder zu gewinnen, und troßdem würde dies in manchen 
Fällen nicht gelungen sein, wenn nicht der König in seiner 
landesväterlichen Fürsorge für das Wohl der Unterthanen 
helfend eingegriffen hätte. Vielen Gemeinden der Graffchaft 
wurden namhafte Beträge zur Tilgung der Kriegsschuld m 
übrrwiesen, der Hohensteiner Ritterschaft aber schenkte d w 
König in Anbetracht ihrer opferwilligen Hingabe von Gut m/d 
Blut im Jahre 1771 26000 Thaler. Zahlreiche Verordnungen 
des Königs aus jener Zeit, wie man sie heute noch in den 
Pfarrarchiven der Grafschaft findet, zeugen von dem eifrigen 
Bestreben des Königs, der Not der Landwirtschaft entgegen zu 
treten. Wüst gewordene Bauern- und Hintersättlerhäuser sollten 
wieder aufgebaut werden'). Sümpfe urbar gemacht, Feld- und 
Wiesenbau geregelt, Maulbeerbäume angepflanzt werden?) 1775/76 
wurde das „neue Dorf" durch Anfiedlung von Arbeitern der 
Domaine Lohra und Eichsfelder Wollspinnern gegründet und 
erhielt durch Kabinettsordre Friedrichs II. den Namen Friedrichs- 
lohra. In Ellrich, Salza, Mauderode, Woffleben und Clektenberg 
wurden Kolonien fremder Arbeiter angelegt.

Am 31. Mai 1805 hatte die Stadt Ellrich die Ehre, den 
König Friedrich Wilhelm III. und seine Gemahlin, die Königin 
Luise, zu beherbergen. Von einem Ausstuge nach dem Brocken 
trafen die Majestäten am Nachmittage an der Landesgrenze 
zwischen Zorge und Ellrich ein, woselbst fie vom Landrath von 
Arnstedt und dem Vertreter der Ritterschaft, dem Rittmeister 
von Werthern, an der Rathauskreppe aber zu Ellrich vom 
Magistrat und der Geistlichkeit empfangen wurden. In der 

i) Unter Friedrich des Großen Regierung wurde auch das bisher 
wüste Dorf Cleysingen wieder aufgebaut. Vorher (1748—50) war Friedrichs- 
rode gegründet worden.

2) Viele Verdienste erwarb sich dabei der Minister von Hagen, ein 
geborner Hohenstecher.



113

Nacht logierten die Fürstlichkeiten in den für diesen Zweck 
besonders eingerichteten Zimmern des Rathauses. Bei seinem 
Abschiede gewährte der König den Armen der Stadt ein 
Geschenk von 100 Thalern, dem die Königin noch 50 Thaler 
hinzufügte. Beim Einsteigen in den Wagen sprach er zu den 
Vertretern der Ritterschaft, der Stände und der Stadt: „Nun, 
ich wünsche der Grafschaft Hohenstein ein gesegnetes Jahr; nach 
so vielen schlechten Ernten, dir Kummer und Armni herbeigesührt 
haben, ist es nötig". Die Weiterreise geschah am 1. Juni über 
Wofsleben nach Nordhausen. Diese Stadt war am 2. August 1802 
auf Gruud des Reichsdeputatioushauptschlustes preußisch geworden, 
nachdem sie bis dahin freie Reichsstadt gewesen war.

In Preußens trüber Zeit sollte auch die Grafschaft Hohen- 
steiu ihren Herrscher verlieren. Unmittelbar nach der unglück­
lichen Schlacht bei Jena wnrden die Grafschaft nnd Nordhausen 
von Napoleon in Vestß genommen und am 24. Inli 1807 dem 
französischen Kaiserreiche rinverleibk, nachdem schon im November 
1806 ihm und später dem Könige von Westfalen, Jervme, 
Beamte und Unterthanen den Eid der Treue geschworen 
hatten. Durch ein Decret Napoleons vom 24. December 
1807 wurde aus der Stadt Nvrdhausen, der preußischen Graf- 
schaft Hohenstein, den hannoverschen und braunschweigischen 
Aemtern Neustadt uud Walkeuried der Distrikt oder die Unter- 
präfektnr Nordhauseu gebildet, welche mit den drei Distrikten 
Dnderstadt, Heiligenstadt und Vsterode das Harzdepartement aus- 
machte, dessen Hauptstadt Heiligenstadt war. Der Distrikt Nord­
hausen zerstel in folgende neun Eantvns: Nordhanfen, Ellrich, 
Sachsa, Benneckenstein, Neustadt, Grvßwechsungen, Pustleben, 
Bleicherode und Mißlingen.

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig wurde der Distrikt 
Nordhausen noch Ausgangs Vctober von Preußen beseht, und 
wurde nach Rückgabe der braunschweigschen nnd hannoverschen 
Ortschaften aus dem Reste des Distriktes: der Grafschaft Hohen- 
stein und der Stadt Nordhausen, der Kreis Nordhansen gebildet. 
Dieser wurde bei Einrichtung der Provinz Sachsen dem Regierungs­
bezirke Erfurt zugeteilt. Im Jahre 1816 siel das schwarzburg-rudol- 
städtische Dorf Wolkramshaufeu uud das Vorwerk Uttervde durch 
Staatsvertrag an den Kreis.

Im Jahre 1855 besuchte König Friedrich Wilhelm IV. bei 
Gelegenheit der Herbstmanöver im nördlicher: Thüringen die
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Grafschaft Hohenstein. In Wülstngerode nahm er sein Haupt­
quartier. Noch heute erzählt der Volksmund kleine Züge von 
der Leutseligkeit des Königs. Bekannt ist auch, daß der mit der Ge­
schichte und den Grenzen der Grafschaft Hohenstein wohl vertraute 
Monarch auf einer Höhe, wo man ihn darauf aufmerksam machte, 
dah dort die Grafschaft zu übersehen sei, geantwortet haben soll: 
„Aber nicht die ganze Grafschaft; den braunschweigischen und 
den hannoverschen Teil kann man nicht sehen."

Als im Jahre 1883 die Stadt Nordhausen die Einwohner­
zahl von 25,000 Personen erreicht hatte, schied ste aus dem Kreis- 
verbande aus, um einen eigenen Stadtkreis zu bilden. Nun 
glaubten die Vertreter des Landkreises, dast die rechte Gelegen­
heit gekommen sei, dem Bezirke den alten Namen der Grafschaft 
Hohenstein wieder verleihen zu lasten. Nach einem Beschlusse des 
Kreistags bat der um den Kreis hochverdiente Landrat von Davier 
dir Regierung unter dem 20. December 1887, in diesem Sinne 
an Allerhöchster Stelle vorstellig werden zu wollen. Er sprach 
dabei die Ueberzeugung aus, ,,dast die Gewährung der Bitte un­
endlichen Jubel in der Sr. Majestät dem Kaiser und Könige in 
unwandelbarer Treue ergebenen „alten Grafschaft Hohenstein" 
hervorrufen werde". Nach längeren Verhandlungen gab Kaiser 
Wilhelm II. durch Allerhöchste Kabinettsordre vom 8. August 1888 
dem Gesuche Folge. Das Schriftstück lautet:

„Auf den Bericht vom 1. August d. Is. 
will Ich hierdurch genehmigen, dast dem 
Landkreise Nordhausen dir Bezeichnung 
„Kreis Grafschaft Hohenstein" beigrlegt 

, werde.
Berlin, den 8. August 1888.

(gez.) Wilhelm K.
(ggz.) Herrfurth.

An den Minister des Innern".
Am 3. September 1888 brächte der Landrat von Davier 

diesen Erlast den Kreiseingesessenen mit folgenden Worten zur 
Kenntnis:

„Es gereicht mir zur grosten Freude, diesen Akt 
Allerhöchster Gnade, durchweiche der nunmehrige Kreis 
Grafschaft Hohenstein den seiner geschichtlichen 
Entwicklung entsprechenden Namen, welchen 
er bereits Jahrhunderte hindurch mit Ehren
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